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62. Sitzung 17.September2002,14.00Uhr

Vorsitzender: Dr. PeterMüller, Magden

Protokollführer: Urs Meier,Staatsschreiber-Stellvertreter

Tonaufnahme/Redaktion: NorbertSchüler

Präsenz: Anwesend 176 Mitglieder

Abwesend mit Entschuldigung22 Mitglieder,ohneEntschuldigung2 Mitglieder

Entschuldigt abwesend:BaurJosef,Villmergen;Benker-RohrDoris,Möhlin; Berger Erwin,
Boswil; Böni Fredy, Möhlin; BreitschmidManfred, Hermetschwil; BuholzerKatja, Mag-
den; Burkart Thierry, Baden;Chopard-Acklin Max, Nussbaumenb. Baden;Eichenberger-
Walther Corina,Köll iken; Favre-Bitter Bernadette,Wallbach;FehlmannHansUlrich, Ober-
bözberg; Gloor Reinhard,Birr; Haller Christine, Reinach;HäusermannMatthias,Seengen;
Heuberger Elisabeth,Gontenschwil; Keller Reinhard,Seon;Kunz Markus, Frick; Lüpold
Thomas,Möriken; SchöniHeinrich, Oftringen;Stäger-MeyerVally, Wohlen; Suter Heinz,
Dr., Gränichen; SuterPeter, Murgenthal

Unentschuldigt abwesend:Härri Max, Birrwil; Schweizer Heinrich,Waltenschwil

Vorsitzender: Ich begrüsseSie herzlich zur 62. Ratssitzung
derlaufendenLegislaturperiode.

Ich habeeine Mitteilung zu Geschäft Nr. 16 Begnadigun-
gen: Wenn jemand noch die Begnadigungsakten einsehen
möchte, so kann er das im Ratssekretariat noch tun. Sie
liegendort auf.

855 Neueingänge

1. AargauischeKantonsschulen, Aargauische Maturitäts-
schule für Erwachsene,Schweizerische Bauschule und
Kantonale Schule für Berufsbildung; Jahresberichte
2001/02. - Gehenan die KommissionErziehung,Bildung
und Kultur.

2. Fachhochschulen Aargauund Nordwestschweiz;Rechen-
schafts- und Jahresberichte 2000/01 bzw. 2001/02.- Gehen
andienichtständigeKommission "Fachhochschulen".

856 Postulat der CVP-Fraktion betreffend Lancierung
einer Informatio ns- und Motivationskampagne betref-
fend Blockzeiten; Einreichung und schriftliche Begrün-
dung

Von derCVP-Fraktion wird folgendesPostulateingereicht:

Text undBegründung:

Die AargauerSchulen tun sich schwermit der Einführung
von generellenBlockzeiten. DasrevidierteSchulgesetzsieht
in § 7 Abs. 4 vor, dassdie Schulträger überdie Einführung
von Blockzeitenentscheiden. Die Gemeindenwollten diese
Entscheidungausdrücklich bei sich habenund nicht vom
Kanton vorgeschrieben bekommen,wie sie die Aufgabe
lösenmüssen.Seit Inkraftsetzen desrevidierten Schulgeset-
zes hat sich nun aber in Sachen Blockzeiten fast nichts
getan.

Der Regierungsrat hat sich auch schon in diesem Sinne
geäussert!Ebenso teilt er offensichtlich die Einschätzung,
dass in Sachen Blockzeitenunbedingt eine Informations-
und Motivationskampagnelanciert werden muss. Die Ge-
meindenmüsstenunseresErachtensmit gezieltenInputsauf
die bestehende Lücke und den bestehendenHandlungs-
bedarf hingewiesen werden.Ähnlicheshabenwir übrigens
schon bei der Einführung der 5-Tage-Woche an den Aar-
gauer Schulenerlebt.

Die eidgenössischen Rätewerdenin der Herbstsession über
die Gelder für die niederschwelligenKinderbetreuungsan-
gebote befinden. Wie ausgut informiertenQuellen zu ver-
nehmen ist, wird es auch möglich sein, für Blockzeiten
Gelder freizumachen.Die Gelder sollen regional ausgegli-
chenverteilt werden.

Wir bitten den Regierungsrat,rechtzeitig auf Beginn des
Jahres2003 aktiv zu werden,damit die Bundesgelderfür
dieseAktivit äten auchfür denAargauabgeholtwerden.Mit
einer Informations- und Motivationskampagnekönnen die
Gemeindenauf dieseauf drei JahrebefristetenGelderauf-
merksam gemacht werden. Wir bitten den Regierungsrat,
seine Verantwortung wahrzunehmenund den Gemeinden
bei der Erarbeitung der erforderlichenUnterlagenbehilflich
zu sein.

857 Postulat Doris Fischer-Taeschler, FDP, Seengen,
betreffend Lancierung einer Informations- und M otiva-
tionskampagne betr effend Blockzeiten; Einreichung und
schriftlic he Begründung

Von Doris Fischer-Taeschler,FDP, Seengen, und16 mitun-
terzeichnenden Ratsmitgliedern wird folgendes Postulat
eingereicht:

Text undBegründung:

Die Aargauer Schulentun sich schwermit der Einführung
von generellen Blockzeiten.DasrevidierteSchulgesetzsieht
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in § 7 Abs. 4 vor, dassdie Schulträgerüberdie Einführung
von Blockzeitenentscheiden. Die Gemeindenwollten diese
Entscheidungausdrücklich bei sich habenund nicht vom
Kanton vorgeschrieben bekommen,wie sie die Aufgabe
lösenmüssen.Seit Inkraftsetzen desrevidierten Schulgeset-
zes hat sich nun aber in Sachen Blockzeiten fast nichts
getan.

Der Regierungsrathat dies auch in der Beantwortungmeines
inzwischen zurückgezogenenVorstossesbemerkt und so
dargelegt.Ebensoteilt er offensichtlich meineEinschätzung,
dass in SachenBlockzeiten unbedingt eine Informations-
und Motivationskampagne lanciert werden muss.Die Ge-
meinden müsstenmeines Erachtens mit einem gezielten
Impuls auf die bestehendeLücke und den bestehenden
Handlungsbedarfhingewiesen werden. Ähnlicheshaben wir
übrigens schon bei der Einführung der 5-Tage-Woche an
denAargauerSchulenerlebt.

Die eidgenössischenRätewerdenin der Herbstsession über
die Gelder für die "Anstossfinanzierung für familienergän-
zende Betreuungsplätze" befinden. Wie ausgut informierten
Quellen zu vernehmen ist, wird es auch möglich sein, für
BlockzeitenGelderfreizumachen. Zudemwerdendie Gelder
nachdem"fi -fo"-Prinzip verteilt werden,d.h. "first in - first
out" oderzu Deutsch:wer zuerstkommt- hatdasLachen.

Ich bitte den Regierungsrat, rechtzeitig auf Beginn des
Jahres2003 aktiv zu werden, damit die Bundesgelder für
dieseAktivitäten auchfür denAargau abgeholtwerden.Mit
einer Informations- und Motivationskampagnekönnen die
Gemeinden auf befristetetzur VerfügungstehendeBundes-
Gelder aufmerksam gemacht werden. Ich bitte den Regie-
rungsrat, seine Verantwortung wahrzunehmenund den
Gemeinden bei der Erarbeitungder erforderlichen Unterla-
genbehilflich zu sein.

858 Interpell ation Gregor Biffiger, SVP, Berikon,
betreffend AWA -Stellenplan und gesetzlicheAufgaben
der Regionalen Arbeitsvermittlun gszentren (RAV);
Einreichung und schriftlich e Begründung

Von Gregor Biffiger, SVP,Berikon, und 44 mitunterzeich-
nenden Ratsmitgliedernwird folgendeInterpellation einge-
reicht:

Text undBegründung:

Mit Beschlussvom 20. August2002 hat der GrosseRat im
Rahmen des1. Teils der Nachtragskreditbegehren2002die
von der Regierung beantragte Erhöhung des AWA-
Stellenplans um 20 Stellen abgelehnt. Diese RAV-Stellen
waren im Zeitpunkt des parlamentarischen Beschlusses
wegenDringlichkeit teilweisebereitsbesetzt.

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Kantons
Aargauführen vom 16. September bis 21. November 2002
regionale Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber
durch zumThema"Unfallverhütung- ein rentablesGeschäft
für Arbeitgeber!"In diesenVeranstaltungengehtesschwer-
gewichtig umdie neuenASA-Richtlinien.

Ich ersucheden Regierungsratum Beantwortungfolgender
Fragen:

1. In welchem Umfang sind die vom Grossen Rat nicht
genehmigtenRAV-Stellen bereits abgebaut bzw. bis wann
werdendieseStellen wiedervollumfänglichabgebautsein?

2. Gehören Informationsveranstaltungenzum Thema"Un-
fallverhütung" zumgesetzlichenAufgabenbereichregionaler
Arbeitsvermittlungszentren?

3. FallsFrage2 mit "Nein" beantwortet wird: Wie vertragen
sich derartige Aktivit äten mit dringlichen Stellenbegehren
und dem permanenten Auftrag der Regierungzur Aufga-
benüberprüfung?

859 Interpel lation Richard Plüss,SVP, Lupfig, betref-
fend Wählbarkei t der M usikschullehrkräft e mit dem
Diplom C; Einr eichung und schriftl iche Begründung

Von Richard Plüss,SVP,Lupfig, und 42 mitunterzeichnen-
den Ratsmitgliedern wird folgende Interpellation einge-
reicht:

Text undBegründung:

Der Regierungsrat beabsichtigt, dass die Musiklehrkräfte
mit dem Diplom C schon bald an den AargauerSchulen
nicht mehr wählbar sind.

DieseDiplominhaberinnenund Diplominhabersind vorwie-
gend im Instrumentalunterricht tätig und habenihre Ausbil-
dung unter anderem über den Aarg. Musikverbandabge-
schlossenund sich währendihres Ausbildungsgangesmeh-
reren eidgenössischen Abschlussprüfungen unterworfen.
DieseInstrumentallehrkräftehabenihren Ursprungausder
Vereinstätigkeit und haben auchin ihren Unterrichtszielen,
möglichst vielen Jugendlicheneine weiterführende Ausbil-
dung zu eröffnen. Nicht zuletzt ihnen den Zugang zum
gemeinsamenmusizierenzu ermöglichen.

Der Auftrag dieserMusiklehrkräftegruppegeht also weiter
als die desAbsolvierenseiner blossenPflichtlektion. Viel-
mehr bedeutet ihre Arbeit die nachhaltige und zielgerichtete
Umsetzungöffentlicher Investitionenzur Erhaltungunseres
Kulturgutes. Sie betreibenaktive Jugendarbeitim Bereich
Musik, wie es in Sportkreisen(Jugendund Sportetc.)längs-
tensgezieltbetriebenwird.

Die Lehrberechtigung C wird durch das BKS erteilt. Der
AargauischeMusikverband (AM V) führte im Auftrag des
BKS die methodischen,didaktischenKurse durch, welche
zusammen mit den musikalischen Leistungsausweisen
(Ausbildungsreglement)Bedingungfür die Erteilungwaren
und immernochsind.

Da diesesDiplom seitJahrenGültigkeit hat,überraschtmich
die plötzliche Kehrtwendeder Regierungund ich bitte den
Regierungsrat, folgendeFragenzu beantworten:

1. Wurde in Qualifikationen oder von Kontrollorganen
mangelhafteAusbildungfestgestellt?

2. Wurde von Schulpflegen auf Mängel dieses Diploms C
und derenberuflichenTätigkeit hingewiesen?

3. Wird diese Ausbildung von den bisherigen Anbietern
nicht mehr durchgeführt?
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4. Ist die AberkennungdiesesDiploms mit dem Ausbil-
dungsanbieter,dem Aarg. Musikverband, besprochenund
allenfallsnachLösungen gesuchtworden?

5. Wie verändernsich die Kosten einer Instrumentalstunde
zu dennächst höheren Diplomstufen B undA?

6. Ist mansich der Vernetzungzur Vereinstätigkeitbewusst
und wie wertetman diese?

7. Wer ist Kostenträger dieser Ausbildungfür dasDiplom
C?

8. Wer ist Kostenträger für die MusiklektionenderKinder?

9. Wasgeschieht mit denjetzt tätigenMusiklehrkräften des
Diploms C?

860 Zur Traktandenliste

Vorsitzender:Traktandum11 mussabgesetzt werden,weil
sichderInterpellant für die heutigeSitzungentschuldigt hat.

861 Kommissionswahlen in ständige Kommissionen;
Kenntnisnahme

Vorsitzender:Gemässschriftlicher Mitteilung hat dasBüro
mit Korrespondenzbeschlussvom 10. September 2002
gestützt auf § 12 Abs. 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes
folgende Wahlen in eigener Kompetenz(unter Vorbehalt
von § 12 Abs. 4 desGeschäftsverkehrsgesetzes) vorgenom-
men:

Gesundheitskommission
- Wahl von Doris Benker, Möhlin (anstelle von Denise
WidmerZobrist, Brugg)

- Wahl von Cécile Frei, Gebenstorf(anstelle von Reinhard
Keller, Seon)

Zur Wahl von Frau Cécile Frei mussich folgendeBemer-
kung machen:Der Ersatz von Herrn ReinhardKeller ist erst
auf den24. September vorgesehen. Die Wahl von FrauFrei
gilt also erstabdiesemZeitpunkt.

Will jemand eine dieserNominationen an den Rat ziehen?
Dasist nicht der Fall. Dannsind dieseWahlenso beschlos-
sen.

Kenntnisnahme

862 Kommissionswahl in nichtständige Kommission;
Kenntnisnahme

Vorsitzender:Gemässschriftlicher Mitteilung hat dasBüro
mit Korrespondenzbeschlussvom 10. September 2002
gestützt auf § 12 Abs. 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes
folgende Wahl in eigenerKompetenz (unter Vorbehaltvon
§ 12 Abs.4 desGeschäftsverkehrsgesetzes) vorgenommen:

NichtständigeKommission"Fachhochschulen"
- Wahl von Dieter Egli, Windisch (anstelle von Denise
WidmerZobrist, Brugg)

Will jemand diese Nominationan den Rat ziehen?Das ist
nicht derFall. Dannist die Wahl sobeschlossen.

Kenntnisnahme

863 Postulat Rainer Kaufmann, FDP, Rupperswil, vom
26. Februar 2002 betreffend Vollzug Gewässerschutz in
der Landwirt schaft; Überweisung an den Regierungsrat

(vgl. Art. 410hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 15.Mai 2002:

Der Regierungsrat nimmt dasPostulatentgegen und bean-
tragt mit folgender Begründung die gleichzeitigeAbschrei-
bung:

1. Ausgangslage: Die RevisiondesBundesgesetzesüberden
Schutz der Gewässer(GSchG)vom 24.Januar 1991 wurde
am 1. November1992rechtskräftig.Die allgemeineGewäs-
serschutzverordnung(AGSchV)wurdeauf den1. Dezember
1993 geändert und bereits seit 1. Oktober 1992 gilt die
Änderungim Anhang 4.5 (u.a. Düngerempfehlungen)der
Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (StoV). Auf
den 1. Januar 1999 schliesslichwurde die Gewässerschutz-
verordnung(GSchV) in Kraft gesetzt. Diese auf Bundesebe-
ne erlassenen Vorschriften, die sowohl den stofflichen als
auch den baulichen Gewässerschutzumfassen, betreffen
namentlichdie Landwirtschaftsbetriebe mit Nutztierhaltung.
Der Vollzug ist denKantonenübertragen.

Die kantonale Verordnung zum Einführungsgesetz zum
eidgenössischen Gewässerschutzgesetz(V EG GSchG)vom
16. Januar 1978 regelt den Vollzug. Danach ist die Abtei-
lungfür Umwelt desBaudepartementessowohldie kantona-
le Fachstelle für Gewässerschutz als auch die zuständige
Behörde im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung.Sie
erlässt die notwendigen Richtlinien und Weisungen. Die
Abteilung LandwirtschaftdesFinanzdepartementes vollzieht
im BereichLandwirtschaftdie Gewässerschutzgesetzgebung
nach den Weisungen der Abteilung für Umwelt. Auf kom-
munaler Ebenebezeichnetder GemeinderateineGewässer-
schutzstelle. Diesekontrolliert u.a. die Einhaltungvon Ein-
zelverfügungen, wobei nötigenfalls die Vollstreckung zu
veranlassenist, nimmt die periodischeKontrolle der Kanali-
sationen einschliesslich der Spezialbauwerke vor und führt
denAbwasserkataster.

Gegenüber früheren Jahrennahmdie Bedeutungeiner um-
weltgerechtenBewirtschaftung stark zu. Durch die Ver-
knüpfungder Gewässer- undderUmweltschutzauflagenmit
den Massnahmen in der Landwirtschaftsgesetzgebunghat
der Vollzug für die Betroffenen in finanzieller und in be-
triebsstruktureller sowie für die Vollzugsbehörden in ver-
waltungstechnischer Hinsicht weitreichendeKonsequenzen.
Er bedarf deshalb einerklarenRegelung.So müssen für den
Erhalt von Direktzahlungennebenden spezifischen Vorga-
ben des ökologischen Leistungsnachweises u.a. auch die
Vorschriften der Gewässer- und der Umweltschutzgesetzge-
bung eingehalten werden.

Um einen angemessenen,nach Prioritäten ausgerichteten
und fristgerechten Vollzug auchder gewässerschützerischen
Massnahmen sicherzustellen,hat die Abteilung Landwirt-



17. September2002 Art. 863

1258

schaft in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Umwelt
sowie mit der Vorgängerorganisationdes heutigenBauern-
verbandes Aargau (BVA) ab 1995 ein Vollzugskonzept
"Gewässerschutz in derLandwirtschaft" ausgearbeitet.

Der Regierungsrat hat anlässlich seiner Sitzung vom
20. Oktober2001 dasVollzugskonzept "Gewässerschutz in
der Landwirtschaft" und dasKonzept für die "Bewirtschaf-
tung der Hofdüngerabgabe"behandelt. Dabei hat er die
Vollzugsorganisation genehmigt, die damit verbundene
Änderungder V EG GSchG zumBeschlusserhobenundauf
den 1. Januar2002 in Kraft gesetzt. Die Abteilung Land-
wirtschaftwurdebeauftragt, in Absprachemit derAbteilung
für Umwelt das Gewässerschutzkonzept umzusetzen und
dem RegierungsratperiodischBericht zu erstatten.Gleich-
zeitig bewilligte er für die Jahre2002 bis 2004 einenVer-
pflichtungskredit in Höhe von Fr. 900'000.-- für die Voll-
zugsorganisation (verwaltungsinterne Verstärkung und
externeAufträge).

Der stoffliche Gewässerschutz verlangtauf allen Betrieben
eine ausgeglicheneNährstoffbilanz spätestens ab 1. Januar
2006. In einemersten Schritt haben die Kantonedie Frist
zur Anpassungder höchstzulässigen Düngermengean die
massgebende Nutzfläche nach Dringlichkeit desEinzelfalles
festzulegen.DieseVorgabewird im RahmendesDirektzah-
lungsvollzugs sowie im Baugesuchsverfahren umgesetzt.
Dabei wird eine ausgeglichene Nährstoffbilanz vorausge-
setzt.Die Bewirtschaftung der Hofdüngerabgabenwird ab
1. August 2002neugeregelt.

Beim baulichenGewässerschutzhat derKantonnachDring-
lichkeit desEinzelfallesdafürzu sorgen,dass die notwendi-
gen Lagerkapazitätenvorhandenund die Hofdüngeranlagen
dicht und funktionstüchtig sind. Als Soll-Volumen werden
jene minimalen Lagerkapazitäten festgelegt, die schonseit
Jahrenfür die Bewilligung gewässerschutzrelevanterBau-
projekte verlangtwerden (5 Monatefür flüssigenHofdünger
und 6 Monatefür Festmist).Die Fristenzur Sanierung und
Erweiterung der Hofdüngeranlagenrichten sich nach dem
vorhandenenAnteil am Soll-Lagervolumen.Für Härtefälle
können längereFristen bewil ligt werden.Die Sanierungen
sindbis spätestens1. November2007abzuschliessen.

Mit derauf den1. Januar 2002in Kraft gesetzten geänderten
kantonalenV EG GSchGwerden die verschiedenenMass-
nahmen rechtlich abgestützt. Es handelt sich um Massnah-
men wie die Kontroll- und die Sanierungsfristen, die Soll-
Lagerkapazitätensowie die NeuorganisationderHofdünger-
abgaben.Bereitsseit Jahrenwurden die aufgeführtenMass-
nahmenim RahmendesBaubewill igungsverfahrensoder in
Fällen von Gewässergefährdungoder -verschmutzungum-
gesetzt.Dadurch konnten Fortschritte erzielt werden. Ein
wesentlicher Teil der Betriebe konnteabernoch nie erfasst
werden.

2. Stellungnahmezu den neunForderungendesPostulanten:
1. Keine Verschärfung der Bundesvorgabendurch die Ver-
waltung des Kantons Aargau: Von einer Verschärfungder
Bundesvorgaben durch die kantonaleVerwaltungkannnicht
die Rede sein.Im Gegenteil, gewisseim GSchGvorgegebe-
ne Fristen können im Kanton Aargau kaum eingehalten
werden. Auswertungen desBundesamtesfür Umwelt, Wald
und Landschaft(Buwal) zum Stand der Umsetzungweisen
darauf hin, dassderAargau im Vergleich zu anderenKanto-
nen eher zur Gruppe der "Rückständigen" gehört (Buwal:
Vollzug des Gewässerschutzgesetzes, Stapelvolumenvon

Güllebehältern, Auswertungsbericht Dezember 2001). Die
Kantone Zürich und Bern beispielsweise habenin den ver-
gangenenJahren grosseAnstrengungenzur Sanierungvon
Hofdüngeranlagen unternommen.Um über den Stand des
GewässerschutzvollzugesverlässlicheAussagen machenzu
können, ist eine wie im Bericht "Gewässerschutz in der
Landwirtschaft" vom 29.Juni2001der AbteilungLandwirt-
schaft vorgesehene flächendeckendeErhebung unabdingbar.
Dieswird auchvomBundverlangt.

2. Vernünftiger, verhältnismässiger, für die Landwirtschaft
zahlbarerVollzug des Gewässerschutzesin der Landwirt-
schaft, in Zusammenarbeit mit denKantonen Luzern, Basel-
Landschaftund Solothurn

Die Zusammenarbeit mit den erwähntenKantonenfindet
bereits statt. Die Kantone Aargau und Luzern führen im
Einzugsgebiet des Hallwilersees ein gemeinsames Phos-
phatprojekt nachArt. 62 GSchG durch. Dasmit RRB 2001-
00.1727 vom 20. Oktober 2001 genehmigteVollzugskon-
zept "Gewässerschutz in der Landwirtschaft" entspricht
inhaltl ich weitgehendden "Richtlinien Gewässerschutzin
der Landwirtschaft" des Kantons Solothurn vom Februar
1999.

Die UmsetzungdesGewässerschutzesist mit grossenfinan-
ziellen Aufwendungenverbunden.Die erforderlichenInves-
titionen führen zu höherenProduktionskosten, ohne dass
dadurch Mehrerlöse anfallen. Bund und Kanton stellen
daher zinslose Darlehen zur Verfügung, die in der Regel
innert 10 bis 15 Jahrenzurückbezahltwerdenmüssen.

3. DurchVerlängerungderÜbergangsfristenfür auslaufende
Betriebeunnötige Investitionenverhindern:Das seit1991 in
Kraft stehendeGewässerschutzgesetzist innert 15 Jahren,
d.h. bis 1. November 2007,nachDringlichkeit desEinzelfal-
les umzusetzen. Die V EG GSchG regelt in § 16a Abs. 4,
dassbei Betriebenmit einemVolumenunter60 % desSoll-
Lagervolumensauf Gesuchhin und bei Anerkennungeines
Härtefallesdie Sanierungsfristbis 2 Jahre erstreckt werden
kann. Die gesetzliche Vorgabe lässt keinen weiterenAuf-
schub zu. Dabei ist allerdingszu beachten,dassgeradebei
auslaufenden Betrieben auch die Zumiete von Lagerraum
oder andere betriebliche Massnahmen(Mist statt Gülle,
Kanalisationsanschluss des Wohnhauses u.a.) sinnvolle
AlternativenohneunnötigeInvestitionendarstellenkönnen.

4. Praxistaugliche, volkswirtschaftlich sinnvolle Kontrolle
vorsehen (Messmethoden und Toleranzen,Risikobeurtei-
lung etc.): Die Abteilung Landwirtschaft wird in Zusam-
menarbeitmit der Abteilung für Umwelt, dem Bauernver-
band Aargau (BVA), Landwirten und Baufachleuten ein
entsprechendesstandardisiertes und praktikablesKontroll-
system der Hofdünger- und der Entwässerungsanlagen
entwickeln. DiesesVorgehenhat der Regierungsratmit der
GenehmigungdesKonzeptes "Gewässerschutzin der Land-
wirtschaft" bereits festgelegt.

5. Ausbringtechnik desHofdüngersin Zusammenarbeit mit
dem Bauernverband Aargau verbessern (Ausbringzeit-
punkt/Verluste minimieren/Geruchsemissionen reduzieren):
Es ist der Sachewenigdienlich, wennbaulicheMassnahmen
desGewässerschutzesgegendiejenigenderAusbringtechnik
ausgespieltwerden. Es ist zutreffend, dass ein zu kleines
Lagervolumen oder undichte Hofdünger- und Entwässe-
rungsanlageneinen vergleichsweisegeringen Anteil an die
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Gesamtfracht der Problemstoffe Phosphor und Stickstoff
leisten(siehez.B. die Angaben Seite 50 in Schmid & Pra-
suhn: GIS-gestützte Abschätzung der Phosphor- und Stick-
stoffeinträge aus diffusen Quellen in die Gewässer des
Kantons Zürich; Schriftenreihe der FAL, Nr. 35, 2001).
Generell ist der Zustand von Hofdüngeranlagen und der
dazugehörigen Leitungen relativ schlechtbekannt,so dass
dieseAbschätzungenmit grosser Unsicherheitbehaftetsind.
Lokal könnensolche Belastungen gravierendsein (Ursache
von 5 bis 10 Fischsterben im Kanton Aargaupro Jahrund
von einigenGrund- und Quellwasserbelastungen).Stapelvo-
lumen, Dichtigkeit, Hofdüngermanagement, Ausbringtech-
nik und -zeitpunkt bleiben damit wichtige Komponenten
des landwirtschaftlichen Gewässerschutzes.Nicht umsonst
wird die entsprechendeAusbringtechnik (Schleppschlauch-
verfahren) mit zinsfreien Darlehen aus dem kantonalen
Agrarfondsgefördert.

Massnahmenbei der Ausbringtechnik werdenin dennächs-
ten Jahrenschon alleine aus Gründender Luftreinhaltung
von steigender Bedeutungsein (internationale Abkommen
zur Verminderung der Ammoniak-Emissionen). Diese
Massnahmenwerden auch einen positiven Effekt auf die
Gewässerqualitäthaben.

6. Kein zusätzlicherAusbauder Verwaltung infolge selbst
kreierterneuerAufgaben:Esgeht hier nicht um denVollzug
von selbst kreierten Aufgaben.Im Gegenteil; der Aargauist
mit der Umsetzungder von der Politik und der Bundesge-
setzgebungvorgegebenenMassnahmenmangelsRessourcen
im Verzug. Hoheitliche Aufgaben, die entsprechenddem
Anliegen des Postulantenindividuell und vernünftig zu
erfüllen sind, bedingeneinen minimalen Personalbestand.
Die Umsetzung des Gewässerschutzkonzeptes erfordert
zusätzlicheRessourcen (Personal, Finanzen, Infrastruktur),
ohne die ein Vollzug nicht gewährleistet werden kann. Von
erstrangigerBedeutung ist die Schaffungder personellen
Ressourcen, damit eine gute Information erfolgen, die
Grundlagenseriöserhobenund sachgerechte,betriebsbezo-
geneBeurteilungenmöglich sind. Die kommunalenGewäs-
serschutzstellenwerdenim Vollzug vermehrt die Unterstüt-
zung der kantonalen Gewässerschutzfachstelle beanspru-
chen.

7. ExterneAufträge auf ein Minimum reduzieren:Die not-
wendige Umsetzung der Bundesgesetzgebung erfordert
einen befristetenMehraufwand.Die externeVergabevon
Aufträgen macht dort Sinn, wo nicht ein unmittelbarer ho-
heitlicherVollzug zu betreibenist bzw. wo die Infrastruktur
und dasKnow how bei Dritten vorhandenist. Andernfalls
müsstendieseVoraussetzungenbeim KantonunterKosten-
folge neugeschaffen werden.

8. PersonelleStrukturen in der Abteilung Landwirtschaft
überprüfen und raschumsetzen (siehe auch Postulat 00.194
vom 23. Mai 2000):DasPostulat RainerKaufmann(00.194)
vom 23. Mai 2000 betreffendReorganisation und Optimie-
rung der Verwaltungsstrukturen in Finanz- und Baudepar-
tement wird mit dem Rechenschaftsbericht2001 zur Ab-
schreibungbeantragt(RRB 2001-00.1581).

9. Zusammenarbeit Landwirtschaft, Bauernverband, Fach-
stellen und Abteilung Landwirtschaft verbessern (vom
"Gegner" zumPartner!): Der Vorsteher bzw.die Vorsteherin
des Finanzdepartementeshaben mit dem BVA bzw. mit
seiner Vorgängerorganisation seit 1995 insgesamt sieben
Aussprachengeführt. Seitens desBauernverbandesblieben

einzig die Dichtigkeitskontrollen umstritten. In diesem
Zusammenhang wird im Rahmen einer Arbeitsgruppe -
bestehend aus Mitgliedern der Abteilung Landwirtschaft,
der Abteilungfür Umwelt, desBVA, Landwirtenund Bau-
fachleuten- eine praxistauglicheLösung erarbeitet.Bei der
Festlegungdes Konzeptszur Bewirtschaftungder Hofdün-
gerabgabearbeiteten zudem praktizierende Landwirte im
RahmeneinesPilotprojektesmit. Somit kanngeradebei der
Ausarbeitungder vorerwähntenKonzeptenicht von einer
mangelhaftenZusammenarbeitgesprochenwerden.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 3'553.50.

Vorsitzender: Dieses Postulat wird vom Regierungsrat
entgegengenommen und gleichzeitig zur Abschreibung
beantragt.

Rainer Kaufmann, FDP, Rupperswil: Ich danke für die
schnelle Behandlung desPostulates. Ich dankefür die Ent-
gegennahme. Ich danke nicht, dass es 4 Mal traktandiert
wurde. Ich danke nicht, dassabgeschriebenwird und ich
will mich kurz äussern,warum ich mich gegen die Ab-
schreibung wehre. Das Postulathat verschiedeneZielset-
zungenund man kanndiesesabschreiben,wenndiese Ziele
erreichtsind.

1. Zielsetzung: Vernünftiger, verhältnismässiger Vollzug
desGewässerschutzesin Zusammenarbeitmit denKantonen
Luzern, Basel-Land und Solothurn. Beispiel Flachsiloanla-
gen, die in Deutschland zu hunderten realisiert wurden und
auchim Kanton Basel-Landoderin Innerschweizerkantonen
stehen, dürfen im Kanton Aargau nicht realisiert werden.
Begründung: Man machezuerst eine Studie darüber.Die
Nachbarkantone realisierendas aber schon. Da frage ich
mich, wo bleibt da die Zusammenarbeit?

2. Zielsetzung: Keine Verschärfung der Bundesvorgaben
durch die Verwaltung. In der Antwort steht,von einerVer-
schärfung der Bundesvorgabenkönne nicht die Rede sein.
Jetzt gibt es da ein Papier der Verwaltung "Vollzug im
Gewässerschutz". Dort stehtauf Seite12: "Zusätzlichzu den
Hofdüngeranlagen sind im KantonAargauauchdie gesam-
ten Hofentwässerungsanlagenzu prüfen". Das aber macht
man nur im Kanton Aargau, das ist also zusätzlich.Auf
Seite 20 steht: "Zusätzlich mussals Konsequenzaus dem
Vollzug mit heute nicht quantifizierbarenMehraufwendun-
gen im Bereich Siedlungsentwässerungund aus dem Be-
reich der Rechtsmittelverfahrengerechnetwerden." D.h.
also: So wie wir esumsetzten,verursachenwir zusätzlichen
Aufwand und zusätzlicheKosten.

3. Zielsetzung: Kein zusätzlicherAusbauder Verwaltung in
Folgeselbstkreierter, neuerAufgaben.ExterneAufträgeauf
ein Minimum beschränken. Als Beispiel im KantonAargau
typisch: Güllenlocheingaben.Die Ingenieur-Pläne müssen
eingegeben werden an das Finanzdepartement;weil dort
sehrviele Bau-Ingenieure sind, die dasprüfenkönnen, muss
das extern gegebenwerdenzur Prüfung. Die externePrü-
fung kostet natürlich nichts, ausserdass im Finanzplan
500'000 Franken dafür bereit gestellt sind. Diese externe
Prüfung kommt natürlich zurückmit zusätzlichen Auflagen
wie Schwindgassen oder Leckerkennungsleitungen, die
teilweisein anderen Kantonennicht verlangtwerden.Es ist
so, dassdieseAuflagen vom Gewässerschutz her praktisch
nichts bringen,ausser dasssie die Verwaltungbeschäftigen.
Nebenbei bemerkt wird die Verantwortungnicht abgegeben.
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Die Verantwortung bleibt bei dem, der das Projekt macht
und schlussendlich betreibt. Im Kanton Basel-Land bei-
spielsweise ist es so, dass man eine Dichtigkeitsprüfung
einessolchenGüllenlochsabgebenmuss, wasauchvernünf-
tig ist, d.h. die Verantwortung ist beim Planer und beim
Betreiber. Ein volkswirtschaftlicher Kostenvergleich dazu:
Wenn man Basel-Land mit dem Aargau vergleicht, dann
heisst das überschlagsmässig berechnet,dass die gleiche
Anlage im Aargau ca. 4'000 Frankenmehr kostet als im
KantonBasel-Land.Umgerechnetauf die 2'500Betriebeim
Kanton Aargau heisst das volkswirtschaftlich gesehen:
Durch die Verwaltungwerden10 Mio. Franken in denSand
gesetzt.10 Mio. die unter dem Strich für den Gewässer-
schutz absolut nichts bringen! Als Quervergleich: Das
MehrjahresprogrammNatur 2010 kostet 23 Mio. Franken.
Dort ist ein Nutzen für Natur, Landschaftund Gewässer
gegeben.Wir könnenes aber meiner Meinung nach nicht
verantworten,dass wir einfach zusätzlich noch 10 Mio.
verbrauchen, wo unterdem Strich nichts rausschaut.

4. Zielsetzung: Zusammenarbeit zwischen der Abteilung
Landwirtschaft und der Landwirtschaft allgemein soll ver-
bessertwerden.Wenn einige Verwaltungsangestellte einige
Bauernhöfe nicht mehr betreten dürfen, wenn nach der
letztenWeihnachtein BauerausFrustundausVerzweiflung
35 Schafetotgeschlagen hat, weil er mit diesenkantonalen
Auflagen nicht mehr zurecht kam, wenn ich da auseinem
Brief zitieren darf, den ich vor 2 Wochenbekommen habe,
wo ein Landwirt schreibt: "Meine Geduldist nun restlosam
Ende. Während Jahren nur ca. 50 % der mir zustehenden
Direktzahlungen zu erhalten und das aufgrund eindeutiger
Schikanen, ist die Situation, in der sich die Landwirtschaft
befindet,einfach unerträglich." Zusammenfassend kann ich
sagen: Der Gewässerschutzmussein Anliegendergesamten
Landwirtschaftsein. Dazu braucht espraktikable,vernünfti-
ge, umsetzbare Lösungen. Nur wennder Landwirt denSinn
hinter der Massnahmesieht,kanner sie und die Verantwor-
tung dafür mittragen. Der Gewässerschutz wird unter dem
Strich dadurch gefördert. Ich wehre mich gegendie Ab-
schreibungdiesesPostulates!

Andreas Villiger, CVP, Sins: Ich sprecheim Namen der
CVP-Fraktion. Ich wil l mich teilweise meinemVorredner
anschliessen.Die Landwirtschaft ist nicht gegenGewässer-
schutz, aber die Landwirtschaft wie auchdie gesamteErnäh-
rungswirtschaft befinden sich zurzeit in einem äusserst
hartenKonkurrenzkampf. Die Auflagen,die wir zur Produk-
tion bekommen- und esbraucht eine Produktion,wennwir
eineLandwirtschaftwollen, daskannnicht allesmit Direkt-
zahlungen gemachtwerden - die Auflagen im Gewässer-
schutz sind tatsächlich teilweise nicht sehr praxisnah. Der
Bauernverband hat aber aufgrund dieserTatsachedie Nähe
zur Abteilung Landwirtschaft gesucht und man hat vor
einiger Zeit eine Arbeitsgruppeeingesetzt,die aberbis zur
Stunde noch nicht getagt hat. Ich habeabereineEinladung
an eine Sitzung mit der Abteilung Umwelt und Gewässer
und ich denke,dassdie Stossrichtungdahingehenmuss, dass
wir praxisnaheLösungensuchenund dannauchumsetzen.
Aber da müssenwir klar Position beziehen. Wir können
nicht mehr Auflagen machen, als in anderenKantonen
üblich sind. Die Stossrichtung mussauch Richtung Buwal
gehen,denndieseAuflagen kommen nicht allein vom Kan-
ton, sondern auch vom Buwal. Dort habe ich manchmal
schon dasGefühl, dassdieseteilweise nochviel weiter weg
sindvon derPraxis,alsdie bei unseremKanton.Ich will aus

all diesenÜberlegungendie Zusammenarbeitmit dem Bau-
ernverbandzusammenzu suchen.Aber bis wir diese Lösun-
gen auf dem Tisch haben, bin ich gegeneineAbschreibung
desvorliegendenPostulates.

Werner Knörr, SVP, Aarau: Ich sprecheim Namen der
SVP-Fraktion. Das Postulat Kaufmann weist darauf hin,
keinen übertriebenen Aufwand zu treiben im Vollzug des
Gewässerschutzes in der Landwirtschaft. Herr Kaufmann
weiss, wovon er spricht,denner ist Baufachmannund tätig
in diesemBereich. Er prangert dasteilweise eifrige Vorge-
hen der Abteilung Landwirtschaft und der Abteilung Um-
weltschutzan. In seiner Antwort flüchtet sich der Regie-
rungsrathinter das Bundesgesetzüber den Schutzder Ge-
wässerund die allgemeineGewässerschutzverordnungvom
1. Januar 1999. Esbedürfeaucheiner klarenRegelung, weil
für den Erhalt von DirektzahlungenspezifischeVorgaben
des ökologischen Leistungsnachweisesund der Gewässer-
und Umweltgesetzgebungeingehaltenwerden müssen. Das
ist der Landwirtschaftlängstbekannt.Geradedeshalbunter-
stützen die bäuerlichen Grossräte sowie die SVP-Fraktion
die ZielsetzungendesPostulates,welchein 9 Punktenspezi-
fisch formuliert wurden. Nebenbeibemerkt: Dem Kanton
erwachsenwegen diesemPostulatkeineneuen,nennenswer-
tenKosten.Ich bitte Sie im NamenderSVP,dasPostulat zu
überweisenund nicht abzuschreiben!

Marcel Züger, SP, Umiken: Ich sprecheim Namender SP-
Fraktion. Ich werdeversuchen,Ihnenbeliebtzu machen, das
Postulat zu überweisen,gleichzeitig aber auch abzuschrei-
ben. Dies aus 2 Gründen:1. Es ist nochnicht langeher, da
haben wir uns entschieden,WOV einzuführen.Da läge es
uns docheigentlich gut, wennwir unsschonheute etwasin
diesemGeschäft übenwürdenund sagen:Wir im Grossen
Rat beschliessenüber die Strategien, die operativeEbene
überlassenwir dem Regierungsrat.Was Sie hier versuchen
zu tun, ist, auf der operativenEbenedem Regierungsrat zu
sagen, was er zu tun hat; wir langenihm sozusagen in die
Zügel!

2. Inhaltlicher Grund: Wenn ich unter den Mantel dieses
Postulatesschaue, dannseheich: Der Aargauhinkt bei der
Umsetzung des Gewässerschutzgesetzeshinterher. Die
umliegenden Kantonesind noch weiter im Rückstand!Was
will nun dasPostulat?Wir sollennicht auf die Marschtabel-
le schauen,sondern auf die andernKantone.Die sind hinter
uns, ergo könnenwir aufhören und warten,bis die gleich-
weit sindwie wir unddannschliessenwir unsdiesenan.

Das Gewässerschutzgesetzist ein Auftrag vom Volk. Nun
ist es an der Regierung und am Parlament sich für die
Durchsetzungeinzusetzenund diesen ParagraphenLeben
einzuhauchen. Das Gesetzsoll also jetzt und nicht irgend-
wanneinmal umgesetzt werden.Der Kanton Aargau hat gar
keineKompetenz, die Bundesvorgabenzu verschärfen.Was
also nicht bundesgesetzkonform ist, müsste ein Landwirt
gar nicht umsetzen!

Wasserwird als weissesGold bezeichnet.Es wird bezeich-
net als die Ressource der Zukunft, eineRessource,wo sich
bereits jetzt abzeichnet,dassdarumKriege geführt werden.
Wir solltenbereits jetzt allesdafür tun, hier bei uns soscho-
nend wie nur möglich mit diesem Gut umzugehen.Ver-
schiedentlich wurde von meinen Vorrednern gesagt,wie
vorbildlich sich die Landwirtschaftbereitsheuteverhält. Da
stellt sich mir die Frage,wennich etwa an denHallwilersee
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denke,der künstlich beatmet wird oderandenBaldeggersee,
wo niemandmehr badengeht, weil er teilweise wirklich
zum Himmel stinkt und das nicht wegenSiedlungsabwäs-
sern,sondern wegen den Ausschwemmungenund Abwäs-
ser, die von der Landwirtschaft kommen.Ich hoffe, Ihnen
mit meinen Darlegungenklargemachtzu haben,dass Siedas
Postulatzwar überweisen können,es aber gleichzeitig ab-
schreibensollten.Ich dankeIhnenfür die Unterstützung!

Vorsitzender:Wir kommenzu denEinzelvoten.

Hans Stutz-Lang, CVP, Islisberg: "Von der Wiege bis zur
Bahre schreibt der Schweizer Formulare!"HabenSie recht
gehört,meine DamenundHerren?Die BeraterundKontrol-
len haben ein Ausmass angenommen, das über jegliche
Vernunft hinausgeht.Es ist fraglich, ob wir die landwirt-
schaftlichen Schulen in dieser Form noch brauchen.Auf
jedenFall müssenwir in Zukunft die Ausbildungeingehend
überprüfen! Der Bauerhat heute ganz andere Aufgaben,als
waswir älterenSemester nochgelernt haben.Eswird ja von
denKontrolleurenundBeraterngesagt, wasalleszu tun und
zu machenist.

Ich bin kein Gegner des Gewässerschutzes,absolutnicht!
Die ganze Angelegenheit des Gewässerschutzes ist aberim
Kanton Aargau etwas aus den Fugen geraten.Wenn ich
zitiere, dassder Kanton Zug - dashat mir der Direktor des
Schluechhofsmitgeteilt - in 2-3 Jahren mit den Kontrollen
der Güllengruben anfangen,weil sie bis zu diesemTermin
mindestensein Viertel weniger kontrollieren müssen.Hier
ist also Sparpotenzial vorhanden!Wir haben im Kanton
Aargau am wenigsten Fahrsilos.Warum haben wir das?
Weil sich unsereBeamten äusserstschwerdamit abgefun-
denhaben.Wir haben im Aargauauch die teuersten Fahrsi-
los!

Ich unterstützedasPostulatKaufmann und bin gegeneine
Abschreibung. Die Landwirtschaftist heuteso geplagt,dass
wir in dieserSituationeineDenkpauseeinschaltenkönnen!

Jetztsageich dasGedicht,dasich schoneinmalvor 2 Jahren
gesagthabe:
Abends,wenn ich heimwärtsschreite
auf demrauhenAckerpfad,
hatein sonderbarGeleite
oft sich heimlichmir genaht,
müdesVolk, gebeugteNacken
und die Arme schlaff undschwer,
wandern siemit KarstundHacken,
stille Leute nebenher,
abgedroschene Werkgenossen,
die dengleichenGrundbebaut,
gleicherSonneGlanzgenossen,
gleichenSternenstummvertraut,
derdort mit derAxt der breiten
wars,dereinstdenWald erschlug
und auf kaumverstummtenScheiten
Bresche legtefür den Pflug,
andere folgten Schwert und Spatenglitzer in der gleichen
Hand,
Müdling jeder,ihre Taten hatkein Sang,kein Buchgenannt,
jenersteif undungebrochen,
ist meinAhne,hartwie Stein,
derdastrotzgeWort gesprochen,
lasstunsstolzeBauernsein! - Aber heutesind wir esnicht
mehr!

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.

Regierungsrat Roland Brogli, CVP: Im Gegensatz zum
Votum meines Vorredners hoffe ich, dass es noch stolze
Bauerngibt! Wir befindenuns hier voll im Bundesrechts-
vollzug. DasBundesrechtist gesetzt.Den Kantonenist vom
Bund die Umsetzung des Bundesgesetzesüber den Schutz
der Gewässer, der Gewässerschutzverordnungsowie der
Verordnungüber umweltgefährdendeStoffe übertragen. Im
Hinblick auf eine umweltschonende,gewässerschutzkon-
formeLandwirtschaft müssenwir alsoeinerseitsdenstoffli-
chen und andererseitsden baulichen Gewässerschutzvon
SeitendesKantonsvollziehen!

Der Regierungsrat hatdazuein Konzept"Gewässerschutzin
der Landwirtschaft" am 20. Oktober letzten Jahresverab-
schiedet. Zuständig wäreprimär die Abteilung für Umwelt.
Die Abteilung Landwirtschaftvollzieht nach Weisungen der
Abteilung für Umwelt. Ich weise darauf hin, dassgemäss
einer Auswertung desBuwal zumStand der Umsetzungdes
Gewässerschutzes der Kanton Aargau im Vergleich zu
anderen Kantonen wie Bern oder Zürich eher zur Gruppe
der Rückständigen gehört. Wir sollten die 1992/1993revi-
dierte Gesetzgebung bis 2006/2007vollzogen haben! Wir
sind bei denNachzüglern!

Von einer Verschärfung der Bundesvorgaben durch die
kantonale Verwaltung, wie sie der Postulant zu erkennen
glaubt oder gar von selbst kreierten Aufgabenkann doch
wahrlich nicht die Redesein! Sie sparen mit dem Postulat
nicht mehr und nicht weniger!

Die Einhaltung des bäuerlichenGewässerschutzes ist eben
eine Voraussetzung für die Direktzahlungen,damit da nicht
gekürzt wird. Der Regierungsrathat bisheralles unternom-
men und wird das auchin Zukunft tun, um einenmöglichst
unbürokratischen, vernünftigen, kostengünstigen Vollzug
des Gewässerschutzes zu gewährleisten.Wir habeneinzig
Probleme mit den Dichtigkeitsprüfungen gehabt. Dazu
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet mit Vertreterinnenund
Vertretern der Abteilung für Umwelt, der Abteilung für
Landwirtschaft, des Bauernverbandesund Baufachleuten.
Der Postulantgehört dieserArbeitsgruppeebenfallsan. Ich
wüsstenicht, was man hier noch bessermachen kann. Ich
bitte Sie, dasPostulat zu überweisenund gleichzeitigabzu-
schreiben!

Rainer Kaufmann, FDP, Rupperswil:Das ist natürlicheiner
aus der Trickkiste, wenn man im Postulat schreibt, man
mache eine Arbeitsgruppe und dannpassiert einfachnichts
mehr.Man liestdiese Antwort unddenkt,ah,dageht etwas.
Aber seitdieseAntwort geschrieben wurdeundseit esdiese
Arbeitsgruppegibt, wo ich zwarauchMitglied bin, ist nichts
mehr gegangen. Ich habe keine Einladungbekommenund
keineMitgli ederliste. Nichts! Noch etwaszum Thema Ver-
schärfung: Sie habengesagt,es sei keine Rede von Ver-
schärfung. Machenwir einenQuervergleich.Ich habedadie
Zahlen der Vereinigung der Flachsiloanlagen. Da steht
beispielsweise: Die Betonplattenstärkeim Kanton Aargau
25 cm, doppelt armiert, Basel-Land 15 cm, Bern 15 cm,
Luzern 20 cm. Die anderenKantonesind in der Umsetzung
der Bundesvorschriften, Herr Züger.Es ist nicht so,dass der
Kanton Aargau einfachBundesgesetznicht umsetzt,aber er
verschärft es um 20 %. Wenndasnicht mehr kostet, dann ist
das vielleicht schonmöglich, aber dann müssen wir einen
günstigerenUnternehmersuchen!
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Vorsitzender:Die ÜberweisungdesPostulatesist umbestrit-
ten.Wir stimmenabüber Abschreibung.

Abstimmung:

Für Abschreibung des Postulates(Antrag desRegierungsra-
tes):44 Stimmen.
Dagegen:113Stimmen.

Vorsitzender:Das Postulat ist überwiesenund nicht abge-
schrieben.

864 Interpell ation Dr. Rainer E. Klöt i, FDP, Auenstein,
vom 26. Februar 2002 betreffend Schwarzwildsituation
im Kanton Aargau; Beantwortung und Erledigung

(vgl. Art. 414hievor)

Antwort desRegierungsratesvom 22.Mai 2002:

Zu Frage1: Bis 1945wurden im Aargaujährlich nur einige
wenige Wildschweineerlegt. Danach stieg die Jagdstrecke
stetig an. Im Jagdjahr2000/01wurden über 900 Sauenauf
die Schwarte gelegt. Leider kann der Schwarzwildbestand
mit dengängigenMethodender Wildbiologie nicht ermittelt
werden. Die Schwierigkeit liegt im dynamischenVerhalten
der Sauen.Die Abschuss-, Fallwild - und Wildschadenstatis-
tiken der letztenJahrzehntebelegen hingegenindirekt einen
massivenBestandesanstieg.

Das Wildschwein kommt nicht nur im Jura, im Rhein- und
Aare-Raum sowie nördlich der Limmat vor. Auch südlich
der A1, zum Beispiel im Bezirk Zofingen, im Reusstal und
beim Islisbergwurdenund werdenSauengespürt.Sie dürf-
ten von Südwestenbzw. Südosten(ausdenKantonenSolo-
thurn und Zürich) in diese Gebietezuwandern. Es ist davon
auszugehen,dass sich das Schwarzwild in den nächsten
Jahrenim ganzenKantonetablierenwird.

Die "vertretbare" Dichte regionaler Schwarzwildbestände
leitet sich sinnvollerweiseaus der Beurteilung der jeweili-
gen Lebensraumkapazität, der Schadensituationsowie dem
Erfolg partnerschaftlicher Zusammenarbeit von Jagd und
Landwirtschaftab.Siekann dahersehrstark variieren(unter
einerSaubis mehrereSauen pro 100 ha Wald bzw. bejagd-
barer Fläche)und ist somit als pauschale Zielgrösse unge-
eignet.DasSchwarzwildmanagement soll sich in deraktuel-
len Situation primär am Ausmass der Schäden an landwirt-
schaftlichenKulturenorientieren.

Zu Frage2: Trotz der beachtlichenJahres-Gesamtreduktion
desSchwarzwildbestandes(vgl. oben) verdoppeltesich die
Schadensummevon durchschnittlich 250'000Frankenin den
NeunzigerJahren auf über 500'000Frankenim Jahr 2001.
Diesentspricht demgesamtschweizerischenTrend(Verdop-
pelung der Schadensummevon 1999 bis 2001auf 2,3 Mio.
Franken). Die bisherige Verhütungs- und Vergütungspraxis
mussdeshalbüberprüftwerden. In allen betroffenenRegio-
nen und Kantonen sowie Fachkreisen sind gegenwärtig
Abklärungen und Diskussionendarüber im Gange, mit
welchen Massnahmen die Schadensituationan landwirt-
schaftlichen Kulturen verbessertwerdenkann.Man ist sich
dabei weitgehend einig, dassder konsequenten,aberwild-
biologischsinnvollenundjagdethischvertretbarenBejagung
eine zentraleBedeutung zukommt. BesonderesAugenmerk

gilt dabei dem Geschlechterverhältnisund den Altersklas-
senanteilen der Jahresstrecken(Erhöhung desBachenanteils
und massiveReduktion von Frischlingen und Überläufern),
der räumlichen Schonung bei zeitlich ausgedehnter Beja-
gung (Einschränkung der Waldjagd), den Bejagungsmetho-
den (Schwerpunktbejagung auf den Schadenflächen), der
Bejagungsstrategie (grenzüberschreitende Bewegungsjag-
den) und der Kir rung (zurückhaltendeBestückung,Redukti-
on der Kirrungsdichte).

Gefordert ist nicht nur die Jagd,auch die Bauernmüssen
einen aktiven Beitrag zur Verhütung von untragbaren
Schwarzwildschäden leisten.Im Detail gehendie Meinun-
gen, welche zumutbarenVerhütungsmassnahmen ergriffen
werden sollen und können, noch auseinander. Besonders
heikel ist zum Beispiel der Anbauvon Kulturen mit hohem
Deckungsbeitrag an schadenexponierten Standorten. Die
eigenverantwortliche Anwendung geeigneterund zumutba-
rer Massnahmen (Elektrozäune, Vergrämungsmittel, be-
triebswirtschaftliche Umstellungenetc.) sollen mithelfen,
das Angebot attraktiver Nahrungsgründe und damit das
Zuwachspotential derSauenwirksamzu reduzieren.

Vertreter der Gemeinden,der Jagdund der Landwirtschaft
sind sicheinig, dassnur gemeinsameLösungenaller Partner
zum Ziel führen. Sie habensich in den Grundzügenhinter
ein Konzept des Finanzdepartementesund der Jagdexper-
tenkommissiongestellt, dasein Bündelvon Massnahmenin
den Bereichender Jagd,Landwirtschaft,Raumplanung, des
Natur- und Landschaftsschutzes, der Schadenabschätzung
und -entschädigung zur näheren Prüfung vorsieht (vgl.
gemeinsame Medienorientierungvom 14. März 2002).Das
Finanzdepartementbereitetzur Zeit eineRevision derbishe-
rigen Weisungen über die Verhütungund Vergütungvon
Schwarzwildschäden vor. Ein Entwurf wird noch vor den
Sommerferienin dieVernehmlassung geschickt.

Das künftige Schwarzwildmanagementzielt auf eine nach-
haltige Reduktion bzw. Stabilisierungder Schwarzwildbe-
stände ab. RegelmässigeStandortbestimmungen und Er-
folgskontrollen (revierspezifische Abschuss- und Scha-
densmeldungenetc.) werdenaufzeigen,inwieferndereinge-
schlageneWeg zum gewünschten Erfolg führen wird. Er-
folgreich kann dieserWeg aber nur dann sein, wenn alle
obengenannten Partneram selben Strick ziehen und je in
ihremVerantwortungsbereichoffen undunvoreingenommen
ansWerk gehen.Darin liegt die grösste Herausforderung.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 1'155.--.

Dr. Rainer E. Klöti, FDP, Auenstein:Praktikabelund um-
setzbarwaren vorhin die Argumente,die zur Nichtabschrei-
bung des Postulatesgeführt haben.Ich dankedem Regie-
rungsrat für die Beantwortungmeiner Frage zu diesem
staatspolitisch so eminent wichtigen Thema. Die Wildsäue
haben in den letzten Jahrenverschiedene Gemüter erregt.
Der Umgangmit ihnen führte bei einigen zu bösen Verlet-
zungen. Aus der Antwort desRegierungsrateshabeich mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen:1. Die Wildschweine
kommenwegenihrer grossenZahl zunehmendzur Kenntnis
der Bevölkerung und zwarnicht nur in Kotelettform, 2. dass
mit wissenschaftlichen Methodendas Schwarzwildproblem
nicht abgehandelt werdenkannund 3. dasseineLösungfür
die von den WildschweinenangerichtetenFlurschäden,-
und hier erlauben Sie mir einenkurzenUnterbruch meines
ironischenUntertones! - nur gefundenwerdenkann, wenn
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betroffene Landbesitzer und Jäger nach praktikablenLösun-
gensuchen!D.h. keineakademischen Verwaltungsspezialis-
ten, sondern sachorientiertePraktiker braucht es, um mit
vernünftigem Aufwand zu allseits akzeptiertenLösungenzu
kommen! Die bisherigen Leistungender Abteilung Wald
Sektion Jagdund Fischereiruft folglich geradezunacheiner
staatlichenAufgabenüberprüfung.Ich bin mit der Antwort,
nicht abermit denbisherigen Taten des Regierungsrateszu
diesemThemazufrieden!

Vorsitzender:Der Interpellant ist von der Antwort befrie-
digt. DasGeschäft ist erledigt.

865 Motion der SVP-Fraktion vom 26. Februar 2002
betreffend Reduktion der Kreisforstämter (§ 29 AWaG
und § 31 Abs. 3 AWaV); Umwandlung in ein Postulat;
Überweisungan den Regierungsrat

(vgl. Art. 407hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 5. Juni2002:

Der Regierungsratlehnt die Motion mit folgenderBegrün-
dung ab bzw. ist bereit,die Motion alsPostulat entgegenzu-
nehmen:

Die in derMotion verlangte Massnahmeliegt in derKompe-
tenzdesFinanzdepartements.Es brauchtdazukeineVorla-
ge, die der GrosseRat beschliessenmüsste. Soweit die
Motion daraufabzielt, frei werdendeStellen vor der Wie-
derbesetzung daraufhin zu überprüfen,ob es sie in dieser
Form noch braucht,kann sie als Postulat entgegengenom-
menwerden.

Soweit die Motion allerdings darauf abzielt, die Stellung
und die Aufgaben der Kreisforstämter grundsätzlich in
Fragezu stellen, muss sie abgelehnt werden.Erstens sind
die Kantone gemässArt. 51 des Bundesgesetzesüber den
Wald vom 4. Oktober 1991 verpflichtet, ihre Gebiete in
Forstkreise und Forstreviere einzuteilen.Zweitens wurden
Stellung und Aufgabender Kreisförster vor kurzem - im
Zusammenhang mit der neuen aargauischenWaldgesetzge-
bung, die am 1. März 1999 in Kraft trat - umfassend über-
prüft.

Dabei wurde insbesondere auch die Aufgabenverteilung
zwischen den dezentralen Kreisforstämternund der Abtei-
lung Wald intensivdiskutiert.Schliesslichwurdemit Über-
zeugung dasim Forstwesenbewährte Modell desdezentra-
len Vollzugs durch kompetente Fachleute nicht nur beibe-
halten,sonderngestärkt.Die Kreisförstererhieltendurch die
Waldgesetzgebung eineReihe zum Teil neuer,erstinstanzli-
cherEntscheidkompetenzen.

Die getroffeneLösung hat sich gut bewährt.Sie hat auch
einebesondereBewährungsprobebestanden bei der Bewäl-
tigung der SturmschädenLothar. Der regionale Vollzug ist
effizient und hat klare Vorteile. Vieles kannvor Ort und im
direkten Kontakt mit den Revierförstern und Gemeinden
wirkungsvollerund effizienter gelöstwerdenals zentral von
Aarau aus.RegelmässigeRapporte und Weiterbildungsver-
anstaltungen sorgen für die nötigeEinheitlichkeit desVoll-
zugs. Die Schaffungder SektionKoordinationund Oekolo-
gie (1993) hat entscheidenddazu beigetragen,dass die

Abläufe koordiniert sind und die Fristen eingehaltenwerden
können.

Die Frageder Anzahl der Kreisforstämterist einerein orga-
nisatorischeFrage. Das Finanzdepartementlegt die Anzahl
Forstkreisefest (§ 31 Abs. 3 der aarg. Waldverordnung,
AWaV).

Die zweckmässigeAnzahl Forstkreise ergibt sich im We-
sentlichen aus den Aufgaben, die der kantonaleForstdienst
insgesamtzu erfüllen hatund ausder Aufteilung der Aufga-
ben und KompetenzenzwischendendezentralenKreisforst-
ämtern und der Abteilung Wald. Sie hat heute nur noch
wenig mit der Anzahl Forstrevierezu tun. Als Betriebsleiter
haben die Förster bedeutendgrössere Kompetenzen als
früher.Diejenigen Aufgabender Kreisförster,die im direk-
tenKontakt mit denFörsternwahrgenommenwerden,haben
abgenommen, währenddie (zumeistfremdbestimmtenund
an Fristen gebundenen) Vollzugsaufgaben,die eine enge
Koordination mit den Einwohnergemeinden, anderenVer-
waltungsstellen sowie mit Dritten erfordern,klar zugenom-
menhaben.

Die Tatsache,dassdie Anzahl Försterpro Forstkreisin den
letzten Jahren von durchschnittlich 20 auf 15 abgenommen
hat, führt nicht notwendigerweisezu einerVerringerungder
AnzahlKreisforstämter. Es ist richtig, dassandereKantone
in jüngsterZeit die Anzahl Kreisforstämter reduzierten oder
die Amtssitze zusammenlegten.Der wald- und holzreiche
Kanton Aargau besitzt abermit 6 Kreisforstämternnachwie
vor eine der schlanksten Forstorganisationen.Auf einen
Forstkreis entfallen durchschnittlich 8'100HektarenWald,
544 Hektaren Staatswald,62'000 m3 jährlicheHolznutzung,
38 Gemeinden und 15 Revierförster. In den umliegenden
Kantonen sind dieseVergleichszahlenzum Teil bedeutend
tiefer. Dazu kommt, dass in verschiedenenKantonen die
Revierförster ganz oder teilweise vom Kanton besoldet
werden und somit viel direkter für kantonaleVollzugsauf-
gaben zur Verfügung stehenals im Kanton Aargau,wo die
Gemeinden die Forstreviere bilden und die Revierförster
wählen und die delegierten"hoheitlichen" Revieraufgaben
klar begrenztsind(§ 30 Waldverordnung).

Im Hinblick auf die in dennächstenJahrenbevorstehenden
Pensionierungen hat aber die Abteilung Wald bereits an-
fangs Jahr ein Organisationsentwicklungsprojektgestartet,
in dem insbesondere die Aufgaben und die Auslastung der
Kreisforstämter sowiedie Schnittstellenzwischendenzent-
ralenSektionenund denKreisforstämternüberprüftwerden.
Grundlage für diese Überprüfung bilden u.a. die bereits
1993 eingeführte detaillierte Erfassung des Stundenauf-
wands pro Aufgabenbereich.Im Zusammenhang mit der
Einführung von WOV geht es nun zusätzlichdarum,mög-
lichst aussagekräftige Leistungsindikatorenfür die Aufga-
benbereichezu definieren. Die Frage der Anzahl und Ab-
grenzung der Forstkreisesoll in diesem Zusammenhang
sorgfältig geprüft werden.Entscheidekönnenfrühestensin
einem Jahr mit Realisierungszeitpunkt auf die Einführung
von WOV erwartet werden.

Kurzfristig besteht kein Spielraum für einen sofortigen
Verzicht auf Aufgaben und Stellen. Die Aufgaben der
Abteilung Wald und der Kreisforstämter haben in den
letzten Jahren zugenommen. Durch die weitgehende
Auslagerungder Staatswaldbewirtschaftung sind lediglich
gewisseUngleichgewichte in der Auslastungder einzelnen
Kreisforstämter entstanden.Nur im ersten Forstkreis mit
einem ver-
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gleichsweisenhohen Anteil Staatswald und dafür weniger
Gemeinden sind freie Kapazitäten entstanden,die vorerst
durch Übertragungvon Aufgaben für die gesamte Abteilung
genutztwerden.Falls die StellebeimKreisforstamt2 bereits
im nächstenJahrfrei werden sollte, muss undsoll sie wieder
neu besetzt werden. Dabei wird sichergestellt,dass eine
spätere allfällige Reorganisation der Kreisforstämter da-
durch nicht präjudiziert wird.

Im Übrigendarf daraufhingewiesen werden,dassdie Abtei-
lung Wald die durchdie Waldgesetzgebungneuzugewiese-
nen Aufgabensowie die ausserordentlichenAufgaben im
Zusammenhang mit dem Sturm Lothar nicht durch eine
VermehrungderStellen bewältigte, sondernim Gegenteilin
denletztenJahrenStellen abbauteund die Effizienz steiger-
te. Dies nicht nur beimStaatswaldpersonal,sondernbei den
Sekretariaten der Kreisforstämter und bei den zentralen
Sektionen.

In diesemSinnelehnt der Regierungsrat die Motion ab, ist
aberbereit,sieals Postulatentgegenzunehmen.

Die Kostenfür die Beantwortungdieses Vorstossesbetragen
Fr. 1'389.--.

Vorsitzender:Der Regierungsrat ist bereit, die Motion als
Postulatentgegenzunehmen.

Roger Fricker, SVP, Oberhof: Das Ziel die Kreisforstämter
zu reduzieren,ist ein altes Thema und wurde schon vor 10
Jahrengefordert. Schon damals wurde eine falsche Form
gewählt und deshalbsind wir heute noch beim gleichen
Thema.

Es geht nicht um die Qualität der Kreisförster,auf diese
Feststellunglegt die SVP-FraktiongrossenWert, denndiese
Arbeit ist absolutunbestritten. Die Zeiten habensich geän-
dert, seit dem letzten Vorstosswurde dasneue Waldgesetz
neu eingeführt, der Holzverkauf wurde dem Aargauischen
Waldwirtschaftsverband übertragen, die Förster erhielten
mit demneuen Gesetzmehr Kompetenzen. Der Kreisförster
hat ausserden hoheitlichen Aufgaben in denForstbetrieben
keineAufgabeundFunktionmehr.WeiterhabensichMobi-
lität und moderneKommunikation dermassenentwickelt,
dasses möglich sein muss,die Kreisforstämterzusammen-
zulegen!

Der Weg der Motion ist der richtige Weg, damit der ent-
sprechendeDruck erzeugt wird, und um zu verhindern,dass
für die anstehendePensionierung des Kreisförsters von
Kreis 2 in den nächstenMonatendie Stelle ausgeschrieben
wird.

Eigentlich ist es schade, dass wir vom ParlamentDruck
machenmüssen,denndas hätte maninnerhalbderAbteilung
sehensollen! Bezüglich dieserStellenausschreibung,die da
jetzt offenbaranläuft, verlangenwir vom Regierungsrat eine
ganzklare,konkreteAntwort. Wird dieseStelle jetzt ausge-
schriebenoder nicht? Je nachAntwort desRegierungsrates
entscheiden wir, ob die Fraktion an der Motion festhält oder
nicht. Zurzeit haltenwir anderMotion fest.

Ich hoffe, dassSie alle die Motion unterstützenund somit
auchetwaszur Finanzpolitikbeitragenkönnen!

Vorsitzender:Die Motionärinhält anderMotion fest.

Urs Locher, FDP, Zofingen: Ich sprecheim Namen der
FDP-Fraktion. In derSacheist derVorstoss derSVPberech-

tigt. Vieleshat sich im Laufeder Jahreim Forstwesengeän-
dert. In der Form als Motion ist der Vorstossaberfalsch. §
29 desWaldgesetzes sagt ja klipp und klar, wer zuständig
ist, nämlich der Regierungsrat.Wir Parlamentariermüssen
lernenund wissen,in welcher Form Vorstösseeinzureichen
sind, sonstgelangenwir dann solangsamzu einerVerwilde-
rung bei der Anwendungder parlemtarischen Instrumenta-
rien!

Aber offensichtlich ist die Gelegenheitjetzt günstig, die
Forstkreisstrukturen nochmals zu überprüfenund denheuti-
gen Gegebenheiten anzupassen.Wenn ein Einsparpotenzial
vorhandenist, dann dürfensichja alle, RegierungundGros-
ser Rat, glücklich schätzen.Ich denke, dassauch die Zu-
sammenarbeit mit regionalenForstbetriebenverstärkt in die
Überlegungenmiteinbezogenwerdenkann.

Es stimmtauch, dassbei derBeratungdesWaldgesetzesdie
heute gestellte Fragediskutiert wurde.Es ist noch nicht so
langeher,etwa 3 Jahre.Ich bin derMeinung,dass die Kreis-
förster mit dem neuenWaldgesetzentlastet wurden, nicht
zuletzt durch die Entlastungbei denbetrieblichenAufgaben
und durchdenRückzugauf hoheitlicheAufgaben.

Aus den erwähnten Gründenist die FDP für Überweisung
desVorstossesalsPostulatunderwartet,dass die Regierung
bzw. das Finanzdepartementvor der Neubesetzungvon
vakantenStellen gründlich über die Büchergeht und auch
unkonventionelle Lösungenins Augefasst!

Marcel Züger, SP, Umiken: Ich sprecheim Namender SP-
Fraktion. Ich kann mich vollumfänglich den Worten von
Herrn Locheranschliessen.Ich bitte die SVP,die Motion in
ein Postulat umzuwandeln, dann könnenwir den Vorstoss
unterstützen.Sonstsind wir gezwungen, diesenabzulehnen!

Vorsitzender:Wir kommenzu denEinzelvoten.

Richard Plüss,SVP,Lupfig: Vorweg gilt festzuhalten,dass
die Kreisförster gute Arbeit verrichten.Die jetzigeDiskussi-
on hat also nichts mit der Qualifikation der Kreisförster zu
tun,sondernes geht umstrukturelle Probleme.Diese Motion
ist eine logische Konsequenzdeszeitlichen und strukturel-
len Wandels.So sind in den letztenJahrenviele Aufgaben
und Funktionen auf andere Berufs- oder Verbandsebenen
verlagert worden,so etwa der kollektive Holzverkauf.Wei-
ter wurde die Försterausbildungmassiv verbessert, was zur
Folge hat, dassder Kreisförster keine betriebsleiterischen
Aufgaben und Funktionen ausführt. Der Kreisförster hat
keineFührungsaufgaben,sonderner ist ein Aufsichtsorgan.
DieseAussageist ein Zitat unseresKantonsoberförsters vor
der GPK, was auch im Protokoll so festgehaltenist. Allein
schon diese3 Beispiele und die AussagedesKantonsober-
försterszeigen auf, dasshier Freiraum entstandenist. Auf
einer zweiten Achsekommt abernoch die technischeEnt-
wicklung dazu, dass sich durch die verbesserteMobilität
und die modernen Kommunikationsmittel Arbeitsabläufe
vereinfachten, beschleunigtenund verbesserten. Auch hier
sind Ressourcenfreigeworden.

Das neue Waldgesetzhat den Kreisförstern richtigerweise
neueAufgaben auferlegt.Hier gilt aberfestzuhalten,dassin
den meisten Orten die Waldfeststellungsverfahrenabge-
schlossensind.

Die SVP will auf keinen Fall, dassnoch mehr Stellen auf
den niederen Berufsebenenabgebautwerden,wie esbei der
Abteilung Wald bereits durchgeführt wurde, sondernwir
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verlangenganzklar eine Reduktion der Kreisforstämterim
Sinneder vorheraufgeführten Punkte.

Der Weg der Motion ist der einzig richtige, denn dieses
Thema wurde vor mehr als 10 Jahren schon einmal hier
diskutiert.Wennich richtig orientiert bin, war unser jetziger
Finanzdirektor der damalige Postulant. Was hat sich seit
diesemfrüherenVorstossverändert? Ganz einfach nichts,
aussereinem Personalabbau auf Stufe Forstwart und Förs-
ter! Höchstens eine,und zwar eine ganzklare Aussagevon
unserem Finanzdirektor,und dasist kein Überraschungsan-
griff, denn der Herr Finanzdirektor kenntdieseFrage, könn-
te mich auf die Seite eines Postulatsbefürworters rücken,
indemer demParlamentganz klar erklärt, wie die im Früh-
jahr 2003 freiwerdende Kreisförsterstelle vom Kreis 2,
welche sicher demnächste ausgeschrieben werden müsste,
besetztbzw. kompensiertwird. In diesemSinnehöreich den
Ausführungen des Finanzdirektors intensiv zu. Vorläufig
steheich immer noch auf der sicheren Seite,nämlich dem
WegeinerMotion!

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.

RegierungsratRolandBrogli, CVP: Zunächstnehme ich mit
Befriedigung zur Kenntnis, dass die Herren Fricker und
Plüssfestgehalten haben,dassdie Kreisförster gute Arbeit
verrichten!Ich habe auchdenEindruck,dass die Abteilung
"Wald" viele Vollzugsaufgabengerade durchdie regionalen
Kreisforstämter schlank und effizient erfüll t, jedenfalls
näher bei den Gemeindenund WaldbesitzeRnund unbüro-
kratischer als zentral von Aarau aus. Sie haben es auch
schon bestätigt:Die Kreisforstämter sind nicht ohneArbeit.
Sie haben gerade durch die neueWaldgesetzgebung auch
neue Aufgabenerhalten. Die in der Motion verlangteMass-
nahme liegt alleine in der Kompetenzdes Finanzdeparte-
mentes.Es brauchtdazu keine Vorlage,die der GrosseRat
beschliessenmüsste. Der Regierungsrat ist aber selbstver-
ständlichbereit, die Motion als Postulatentgegenzunehmen
und zwar deshalb, wie wir bereitsin der Antwort festgehal-
tenhaben,weil bezüglich der Abteilung Wald gegenwärtig-
und dasbereitsschon seitBeginndieses Jahres- ein Organi-
sationsentwicklungskonzeptim Gang ist. Dieses Konzept
mündetin eine Reorganisation, die Antwort auf die Frage
nachder Anzahl und Abgrenzungder Kreisforstämter gibt.
Wenneszu einerneuen Anstellungkommensoll, dannist es
selbstverständlich,dassdieseohnePräjudiz vorübergehend
bis zur Reorganisationgemacht wird. Das kann ich Ihnen
von Seitendes Finanzdepartementes versprechen.Ich bitte
Sie also, die Motion in Form eines Postulateszu überwei-
sen!

Roger Fricker, SVP, Oberhof:Wir sindnicht ganzzufrieden
mit der Antwort, aber wir erwarten,dassdie Umsetzungder
Massnahmen,die Sieangetönt haben,in einerReduktion der
Kreisforstämterendet.In diesem SinnundGeistsindwir mit
einer Umwandlung der Motion in ein Postulateinverstan-
den. Wir sehenunsaberin einem Jahr wieder!

Vorsitzender:Die SVP ist mit der Umwandlungin ein Pos-
tulat einverstanden.Die Überweisung des Postulatesist
nicht bestritten.DasPostulatist überwiesen.

866 Mot ion der SP-Frakt ion vom 26. Mär z 2002
betreffend Änderung desSteuergesetzesvom 15. Dezem-
ber 1998; Ablehnung

(vgl. Art. 512hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 19.Juni2002:

Der Regierungsrat lehnt die Motion mit folgender Begrün-
dung ab:

Im geltenden Steuergesetzwird dervermindertenwirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit von Steuerpflichtigenmit Kindern
mit einemKinderabzug vom steuerbarenEinkommenRech-
nung getragen. Bei der Erarbeitung desneuenaargauischen
Steuergesetzes herrschte in der Schweiz die Rechtsauffas-
sung vor, dassdas Steuerharmonisierungsgesetz(StHG) nur
diese Abzugsmöglichkeit erlaubt und es nicht möglich ist,
stattdesseneinen Abzugvom Steuerbetragvorzusehen.Dies
hat damals den KantonBasel-Landschaft bewogen,auf den
1. Januar2001 seinen bisherigenKinderabzugvom Steuer-
betrag aufzugeben zugunsten eines Kinderabzugesvom
steuerbarenEinkommen.

In der Zwischenzeit wird von verschiedener Seiteeinelibe-
ralere Auslegung des StHG als zulässig erachtet.Heute
besteht somit keine Klarheitmehrüberdiese Rechtsfrage;es
liegen auch noch keine klärenden Gerichtsurteilevor. In
rechtlicher Hinsicht birgt ein Systemwechselim heutigen
Zeitpunkt deshalb immer noch ein erheblichesRisiko in
sich. Da ein Systemwechselmit Belastungsverschiebungen
verbundenist, gibt es potentielle Klägerinnenoder Kläger,
welcheeineVerletzungdes StHG reklamierenkönnten. Bei
einem allfälligen ObsiegendieserKlägerinnenoder Kläger
müsstewieder zur altenRegelungzurückgekehrtwerden.

Nebst der rechtlichenProblematikgibt eseineReiheweite-
rer Gründe für ein Festhalten am heutigen System. Die
bestehende Regelung bewirkt, dass Steuerpflichtige mit
höheremEinkommen durch den gleichenSozialabzugeine
höhere steuerliche Entlastungerfahrenals Steuerpflichtige
mit tieferenEinkommen.Diesevon denMotionärinnenund
Motionären bemängelte Folge ist durchaus sachgerecht,
ausserman stellt die progressive Ausgestaltungder Tarife
und denSinn der Sozialabzügegrundsätzlichin Frage.Denn
die Progression bezweckteine überproportionalsteigende
Steuerbelastungbei höhererwirtschaftlicherLeistungsfähig-
keit. Gradmesserder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist
dassteuerbare Einkommen,d.h.dasEinkommen,dasfür die
Bestreitung der allgemeinenLebenshaltungzur Verfügung
steht. OhneZweifel reduzierenKinder bei gleichbleibendem
Gesamteinkommen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Eltern. Da, wie in der Motion dargelegt,die Kostenfür
die Grundversorgung der Kinder nicht vom Einkommender
Eltern abhängen, vermindert sich dasfür die Lebenshaltung
der Eltern zur Verfügung stehendeEinkommenin einem
von derHöheihres EinkommensunabhängigenAusmass.

Das bisherige Systemder Sozialabzügevom Einkommen
gilt sowohl im Kanton Aargau als auch bei der direkten
Bundessteuer. Auch bei der gegenwärtig in denEidgenössi-
schen RätendiskutiertenFamiliensteuerreform zeichnetsich
keineandere Lösungab.Abzügebei denkantonalenSteuern
komplizieren folglich das Veranlagungsverfahren, wenn
parallel zwei unterschiedlicheSystemeangewendetwerden
müssten. Zusätzliche Schwierigkeitenwürdendie interkan-
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tonalen Steuerausscheidungen verursachen, weil die Aus-
scheidung der Sozialabzügeerst nach Ermittlung desSteu-
erbetrageserfolgen kann und damit einen zusätzlichenAuf-
wand notwendig macht.Dazu gesellt sich der Aufwand für
die Änderungder Informatikprogrammeund die Neugestal-
tung der Formulare.

Ein Systemwechsel hättezudemindirekte Folgen.All jene
Regelungenauf Kantons- und Gemeindeebene, die für die
Bemessungvon staatlichen Leistungen oder Gebühren auf
das steuerbareEinkommen abstellen und auf diese Weise
die wirtschaftlicheLeistungsfähigkeit berücksichtigen (z.B.
Stipendien, Krankenkassenprämienverbilligung), müssten
z.T. grundlegend neu konzipiert oder jedenfalls geändert
werden.

Die Kostenfür die BearbeitungdiesesVorstosses betragen
Fr. 1'038.--.

Vorsitzender: Die Motion wird vom Regierungsratabge-
lehnt.

Markus Leimbacher, SP, Villigen: Die SP-Fraktion hat
feststellenmüssen,dass die Regierung die Stossrichtung
unserer Motion durchausals richtig und gerecht erachtet,
indem der verminderten Leistungsfähigkeit von Steuer-
pflichtigen mit Kindern Rechnung getragenwerden muss.
Leider fehlte ihr dann aber doch der Mut, den geforderten
Systemwechselauchin die Tat umzusetzenunddenKinder-
abzug sowie jegliche andere Sozialabzüge nicht wie bisher
beim steuerbaren Einkommenzu berücksichtigen, sondern
erst beim Steuerbetragin Anrechnung zu bringen! Mit der
Zementierung der bisherigenRegelung werdenweiterhindie
höheren Einkommen steuerlich profitieren: Aufgrund der
Progressionmacht der Kinderabzug bei einem hohenEin-
kommen weit mehr aus als bei niederen Einkommen. Ein-
mal mehrsind esdie Steuerpflichtigen mit kleinenEinkom-
men- beispielsweiseVerkäuferund Verkäuferinnen,Ange-
stellte in tiefen Positionen, junge Erwerbstätige,Einverdie-
nerhaushalte u.v.m. -, die schlussendlich die tiefere Steuer-
belastung der Grossverdiener mitfi nanzieren. Damit wird
eine Ungerechtigkeit festgeschrieben, die nicht sein muss
und die eslangfristig zu korrigierengilt!

Tatsacheist, dassin der Zwischenzeiterkanntworden ist,
dass das eidgenössische Steuerharmonisierungsgesetz die
Möglichkeit des Kinderabzuges erst beim Steuerbetrag
ausdrücklich zulässt.Damit wurde das wesentlichste Hin-
dernis zum geforderten Systemwechsel aus dem Wege
geräumt und ausrechtlicher Sicht ist dieserdurchausmög-
lich. Dass er sinnvoll und dringend notwendig ist, steht
ausserFrage,gilt es doch, die bestehendeUngerechtigkeit
der Besserstellung der hohenEinkommenzu beseitigenund
Steuerpflichtige, welche ein tiefes Einkommen aufweisen
und Kinder haben,zu bevorteilen! Ich bin der Ansicht, dass
diesim Sinne aller hier versammeltenParteien,die bekannt-
lich allesamtund unisonodie Entlastungvon Familien mit
Kindern fordern (die kommenden Wahlen lassen grüssen
und werfen ihre Schattenvoraus), sein sollte und bitte Sie
deshalb, derÜberweisungderMotion zuzustimmenundden
Weg zu einer fairen und gerechten Lösung zu ebnen,was
Familien mit Kindernanbetrifft. Das Gleiche gilt natürlich
auchfür Invalide.Damit leisten sie einenkonkretenBeitrag
zur EntlastungderFamilien!

Rudolf Hug, FDP, Oberrohrdorf: Ich sprecheim Namender
FDP-Fraktion. Die SPverlangt,dassdie Sozialabzügenicht

mehr vom steuerbarenEinkommen,sondernvom Steuerbe-
trag abgezogen werdenkönnen.UnserSteuersystem basiert
auf der sogenannten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Personen,die mehrverdienen,habeneinehöherewirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit und sollendeshalbebenprozentual
nicht gleich viel entrichten,sondernebenmehr.Wir nennen
diesauchProgression.Diesemachtdenen,die davonbetrof-
fen sind, natürlich gar keineFreude.Bei dendirektenBun-
dessteuernkann man da sogarvon "Reichtumssteuer" spre-
chen. Wir habenauchfestgestellt,dassKinder die sogenann-
te wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vermindern können.
Kinderkostennatürlich Geld.Ich pflegeja jeweilszu sagen:
Kinder sind wie ein Korsett; sie engenzwar ein, aber sie
stützen auch! Deshalb dürfen Kinder nicht nur nach der
finanziellenSeite betrachtetwerden,aberes ist so: sie ver-
minderndie wirtschaftlicheLeistungsfähigkeit. Daherist es
ebennur gerecht, dassPersonen,die einehöherewirtschaft-
liche Leistungsfähigkeithabenund damit mit der Progressi-
on mehr Steuern bezahlen werden,in dieserverminderten
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eben auch höher redu-
ziert werden. Diese höhereProgressionsoll dort also auch
eine grössere Wirkung entfalten.Das ist richtig und dasist
gerecht. Wer durch die Progressionmehrbezahlt,soll, wenn
sie vermindert wird, in der gleichenHöhe der Progression
auchvermindert werden.Systematischvollkommenrichtig!

Wasdie SP-Fraktion hier wil l, ist eine"Fünferund Weggli
Politik". Das geht nun mal wirklich nicht! Der Anzug auf
dasSteuerharmonisierungsgesetz,dassdiesesdasnun erlau-
benwürde, ist überhauptnicht richtig. Eswird von gewissen
Kantonen so ausgelegt, dassdasSthG daserlaubenwürde.
Nur, Herr Leimbacher, Basel-Land, das das in der neuen
Steuergesetzrevision eingeführt hat, die abernotabenejetzt
einem Referendumunterliegt, Basel-Land hatte diese Sys-
tematik vorher schon, kam durch das SthG zum Schluss,
dasses nicht mehr geht und ging da zurück auf ihr altes
Steuerregime. Das SthG hat überhaupt nicht Stellung ge-
nommendazu.

Die Motion ist abzulehnen,weil sieeinerichtigeSystematik
verletzenwürde.DieseEinstellung teilt auchdie einstimmi-
ge FDP-Fraktion mit ganzwenigen Enthaltungen.Ich bitte
Sie, dieserMotion nicht zuzustimmen!

Regina Lehmann-Wälchli, SVP, Reitnau: Ich spreche im
Namender SVP-Fraktion. Wir sind uns bewusst, dass die
bestehende Regelung der Sozialabzügetatsächlich bewirkt,
dass Steuerpflichtige mit höheren Einkommen durch den
gleichen Sozialabzug eine höhere steuerlicheEntlastung
erfahren.Die SVP lehnt dieseMotion trotzdementschieden
mit denfolgendenBegründungenab.

1. Die Progressionbezweckteineüberproportionalsteigende
Steuerbelastung bei höherer, wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit. Gradmesserder wirtschaftlichenLeistungsfähigkeit
ist das steuerbare Einkommen.Eine Änderung desheutigen
Systems der Abzüge wäre nur angebracht,wenn man die
progressiveAusgestaltung der Tarife und den Sinn der
Sozialabzüge grundsätzlich in Fragestellenwürde.

2. Das Veranlagungsverfahren würde erheblich verkompli-
zieren, wenn parallel 2 unterschiedliche Systeme angewen-
det würden. Schwierigkeiten und Mehraufwand würden
auchdie interkantonalenSteuerausscheidungenverursachen,
da Sozialabzüge erst nach Ermittlung des Steuersubstrates
erfolgen könnten. Im Weiterenmüsstenall die Regelungen
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auf Gemeinde- und Kantonsebene, die für die Bemessung
von staatlichenLeistungenoderGebührenauf dassteuerba-
re Einkommenabstellen, wie Stipendienund Krankenkas-
senprämienverbill igungen, grundlegendgeändertwerden.

3. Vergessen wir nicht die rechtliche Problematik. Von
verschiedenenSeiten wird heute zwar eine liberale Ausle-
gung desSteuerharmonisierungsgesetzesals zulässig erach-
tet. Es liegt jedoch noch kein klärendesGerichtsurteilüber
diese Rechtslage vor. Ein Systemwechsel zum heutigen
Zeitpunkt birgt deshalb immer noch ein erheblichesRisiko
in sich.Aus diesenGründenlehnen wird diese Motion ab.

Dr. Erich Stieger,CVP, Baden:Ich spreche im Namen der
CVP-Fraktion. Das Anliegen, dasdie SP vorträgt, ist nicht
neu. Es wurde bereitsim Rahmender Steuergesetzrevision
diskutiert.Es fand aber keineAufnahmein dasneueSteuer-
gesetz.Die CVP ist für die Beibehaltung des bisherigen
Systems. Die Begründung,die der Regierungsrat vorträgt,
überzeugt und leuchtetein. Die CVP wird gegenÜberwei-
sung derMotion stimmen.

Zu Herrn Leimbacher,im Zusammenhangmit dem, was er
zur Besteuerung der Familien gesagt hat: Ich meine, dass
wir Aargauerstolz sein dürfen, in Bezug auf unserSteuerge-
setz im Zusammenhangmit der Besteuerung der Familie.
Die Familie wurde mit der Steuergesetzrevisionentlastet.
Die Kinderabzüge wurden markant erhöht.Es wurde - und
darauf sind wir von der CVP besondersstolz,denndie Idee
kam von uns - der Kinderbetreuungsabzug eingeführt. Im
Beobachterkann man in Zusammenhangmit Steuernund
Kindern lesen:"Ki nderliebendeAargauer - familienfeindli-
che Thurgauer. In den KantonenThurgauund Neuenburg
geltenKinder steuerrechtlich als Luxus. Familien sind arm
dran. Der Kanton Aargau zeigt, wie es anders geht." Wir
nehmendort eineSpitzenposition ein. Wir sind der Auffas-
sung, dass das Steuergesetz in diesen Punkten nicht zu
revidierenist!

Vorsitzender:Wir kommenzu denEinzelvoten.

Martin Troller-Zumsteg,SP,Münchwilen:Zu HerrnStieger,
mit demich zusammen in der Steuergesetzrevisionskommis-
sion war. Ja, Herr Stieger, es stimmt, die Familien wurden
entlastet,aberdasist nur die halbe Wahrheit. Vor der Steu-
ergesetzrevisionwaren die Familien im Kanton Aargau
übermässigbelastet! Um auf eine normale Belastung zu
kommen, musste dasSteuergesetz in diesem Punktrevidiert
werden.

Der Regierungsrat ist bereit, in einem anderenGeschäft-
und dafür sindauchwir von derSPunddenGewerkschaften
dankbar - die Kleinrentnerinnenund Kleinrentnersteuerlich
zu entlasten.Das Geschäft ist noch nicht traktandiert,aber
esist verhandlungsreif.

Bereits in der Beratungdes Steuergesetzeshabeich persön-
lich an Beispielenauf die teilweise massive Mehrbelastung
von Kleinrentnerinnenund Kleinrentnern hingewiesen. Da
aber andere Steuerausfälleim Bereich Erbschaftssteuer,
Vermögenssteuerund Unternehmensentlastung zu finanzie-
ren waren, hatte die Kommissionsmehrheit damals kein
Musikgehör. Über den Kinderabzug fand anlässlich der 10.
Sitzung dieser Kommission am 22. September1997 eine
erste,ausgiebigeDiskussionstatt. Es herrschte Einigkeit in
der damaligen Kommission,dass Familien und Alleinste-
hendemit Kindern entlastet werdensollen.DasRegierungs-

programm93-97 postulierte diesesVorhabenausdrücklich.
Der bereits damals vom Kanton Basel-Land angewendete
Kinderabzugam Steuerbetragwurde,daangeblichharmoni-
sierungsgesetzwidrig, verworfen. Herr Hug: Das Steuerge-
setz Basel-Land ist nicht wegendemKinderabzugin Refe-
rendum, sondern weil der Hauseigentümerverbandden
Fünfer und das Weggli wil l. DaswissenSie so gut wie ich!
Einig war man sich in der Kommission darüber,dass ein
fixer Abzugpro Kind vomsteuerbarenEinkommennicht die
beste Lösung ist. Der damaligeVorsteherdes kantonalen
Steueramtes,Herr Dr. HansZbinden,fandeinendegressiven
Abzug die besteLösung.Nur ein degressiver Abzug könne
die mit einem Abzug am steuerbarenEinkommen entste-
hendenVerzerrungenbeheben.

Haben Sie sich auch schon über dieseVerzerrungenGedan-
kengemacht,KolleginnenundKollegen?Gemäss demTarif
2.02 bedeutet dassteuerbareEinkommennach der Vornah-
me eineseinzigenKinderabzugesbei folgendenEinkommen
die ebenso folgende Steuerbelastung:Annahme Familie,
durchschnittliche Steuerbelastung 250 %, 30'000 Franken
steuerbares Einkommen, 1 Kind Entlastung 640 Franken.
Bei 60'000 Franken: Entlastung1'120 Franken.Bei 90'000
Franken: Entlastung 1'485Franken.200'000Frankensteuer-
baresEinkommen:Entlastung1'840Franken.Siewollen mir
doch nicht weismachen,dassdiesesKind dreimal so teuer
ist, wie das Kind eines weniger Verdienenden?Damit ist
wohl augenfällig dargelegt,dasseskorrekterund vor allem
sozialerwäre, wennder Abzug am Steuerbetragvorgenom-
menwürde!

Es ist keinesfalls so, wie der Regierungsrat in seinerAnt-
wort festhält, dasses auseiner PraxisänderungKlagen we-
gen der Verletzung desSthGgebenkönnte.Der freisinnige
Finanzbundesrat KasparVil liger hat am 26. Septemberim
Nationalrat klar ausgesagt,dassdie Kantone frei sind, die
Abzüge (§ 9 Abs. 4 SthGund § 192 Abs. 3 BV) zu gestal-
ten, wie sie wollen! Wir habenin § 42 des Steuergesetzes
auch Abzügegestaltet,welcheim Gesetzüber die Bundes-
steuernnicht oder andersgeregelt sind.WennSie ihre Steu-
ererklärung erstellt haben,konntenSie feststellen, dassdie
Sozialabzüge nachdemReineinkommenabgezogen werden
und somit bei denBundessteuern nicht odermit einerande-
ren Zahl berücksichtigt werden.Der Kanton Genf hat das
Steuergesetz bereitssoin Kraft gesetzt,wie wir dasauchfür
den Kanton Aargau wünschen! Im Kanton Basel-Land
untersteht das Gesetz noch der Volksabstimmung. Diese
kommt aber nicht wegenden Kinderabzügen.Der Kanton
Basel-Landkennt diesePraxis und musste sie mit Bedauern
ändern.

Unser Vorstoss verursacht keine Steuerausfälle, entlastet
jedoch jene Eltern, die jedoch gemäss Armutsstudie
Leu/Burri/Priester durch das Kinderglück am stärksten
betroffensind. Für die übrigenAbzügein § 42 gilt die glei-
cheArgumentation.

Nehmen Sie die Chancewahr und lesenSie nachin Ihren
Parteiprogrammenund Verlautbarungenüber die Familien-
politik! Welche Partei rühmt sich nicht damit, sich für die
Familien einzusetzen, damit in der Familienpolitik von der
steuerlichen Seite Bewegung in die richtige Richtung
kommt.Stimmen SieunseremVorstosszu!

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.
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RegierungsratRolandBrogli, CVP: Der Regierungsrat lehnt
die Motion abundzwarausfolgendenGründen:

1. bautdasSteuerrechtauf demGrundsatzder Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf. Dazu
gehört, dass Besserverdienende eine prozentual höhere
Steuer bezahlen. DiesesSystemfunktioniertabernur, wenn
die Progressionspiegelbildlich umgesetztwird. Nicht nur
die Einnahmen, sondernauch die Sozialabzügemüssen dem
Progressionseffektunterliegen.

2. Die Steuerbelastungsverhältnissedes geltenden Steuerge-
setzessind ausgewogen. Die Umsetzungder Motion würde
zu einer Umverteilungführen. Familien mit kleineren Ein-
kommen würden entlastet, Familien mit mittleren oder
höherenEinkommenstärker belastet. Hier ist ebendie Sozi-
alpolitik mit der Familienpolitik nicht deckungsgleich! Wir
machenauchFamilienpolitik für denMi ttelstandund weite-
re. Die Kl einrentnerabzüge, das ist eine sozialpolitische
Massnahme.

3. Die Politik wünscht ja stetseinfache Gesetzeund einen
kostengünstigenVollzug. Die Lösung der Motion steht
diesemBestrebendiametral gegenüber, indem inskünftig 2
verschiedene Systeme gelten würden. Die Bundessteuer
sieht den Abzug vom steuerbarenEinkommen vor und in
der FamilienbesteuerungdesBundeszeichnetsich bis anhin
nichts anderesab.

4. Es ist nicht zweifelsfrei, dass das Anliegender Motion
mit dem Steuerharmonisierungsgesetz (SthG) überein-
stimmt.Ich bitte Sie, die Motion abzulehnen!

Abstimmung:

Die Motion wird mit grosserMehrheit abgelehnt.

Vorsitzender:Die Motion wird nicht überwiesen. Das Ge-
schäftist erledigt.

867 Postulat Margrit Kuhn, SP,Wohlen, vom 26.M ärz
2002 betreffend Steuertari f von Konsensualpaaren;
Rückzug

(vgl. Art. 521hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 5. Juni2002:

Der Regierungsratlehnt das Postulatmit folgender Begrün-
dung ab:

Das Steuerharmonisierungsgesetz(StHG) wie auch das
kantonaleSteuergesetz gehen vom Grundsatzder Familien-
besteuerung aus. Danach werden die Einkommen von in
gemeinsamerEhelebendenPersonen zusammengezählt. Da
die wirtschaftlicheLeistungsfähigkeit je nachdemverschie-
den ist, ob von einem bestimmten Einkommeneine oder
zwei Personen leben müssen,mussden Verheirateteneine
Entlastung zuteil werden unabhängig davon ob Kinder
vorhanden sind (Art. 11 Abs. 1 StHG). Im KantonAargau
gelangt deshalbein milderer Tarif zur Anwendung(Tarif B).
Beim Konkubinat werden die Einkommender beidenKon-
kubinatsteilenicht addiert; vielmehr wird jeder Konkubi-
natsteileigenständig besteuert. Dies bedeuteteineBrechung
derProgressionbei Doppelverdienenden.

Im Postulat wird der Regierungsratgebeten,Konkubinats-
paarenmit Kindern den Tarif B zu gewähren. Ein solcher
Entscheid liegt nicht in derKompetenzdesRegierungsrates;
es wärevielmehr eineformelle Revision desSteuergesetzes
erforderlich. Eine derartige Revision ist aber wegen des
anderslautenden zwingenden Bundesrechtsderzeit nicht
möglich (Art. 11 Abs. 1 StHG). In der laufendenFamilien-
steuerreformhat der Nationalrat am 26. September 2001
einen Entscheid in Richtung des Anliegensdes Postulats
getroffen. Konkubinatspaaremit Kindern im gemeinsamen
Haushalt sollendasRechterhalten,sichwahlweise nach den
Regelnfür Unverheiratete(separateBesteuerung)oder nach
dem für Ehepaare geltenden Tarifsplitting besteuernzu
lassen. Der Ständerat wird dasGeschäftalsZweitratvoraus-
sichtlich in derHerbstsession2002behandeln.

Ob dasStHGin diesemPunkt geändertwird odernicht: Den
Kantonen wird so oder anders eine verbindlicheRegelung
vorgeschrieben, um die Harmonisierungweiterhin aufrecht
zu erhalten. Somit wird wederder Regierungsrat noch der
kantonale Gesetzgeber über die grundlegendenBesteue-
rungsmodalitätenderKonkubinatspaarebefindenkönnen.

Die Kostender BearbeitungdiesesVorstossesbetragenFr.
921.--.

Margrit Kuhn, SP,Wohlen:Es scheint heutemein Nachmit-
tag zu sein,denngerade4 Mal hintereinandermuss ich den
Regierungsrat rügen,dasser nichtsbegriffenhat.Nun, dann
will ich mal gleich zumerstenAngriff starten.

Ich habelange gebraucht,bis ich esbegriffen habe,und es
hat die Beantwortung diesesPostulates gebraucht,bis ich
darauf gekommenbin: In diesem Kanton wird ein Ge-
schlechterkampf gegen die allein Erziehendengeführt. Bei
diesemGeschlechterkampfist der Mann durch daskantona-
le Steueramt, allenfalls die Regierung, symbolisiert, und die
Frau durch eine allein erziehendePerson.Ich möchte be-
gründen,was Sie jetzt sicher als eine ungeheuerliche Be-
hauptung ansehen.

Sie alle haben schon eine Steuererklärung aus der Nähe
gesehen. Auf dem Deckblatt musseine Person ein Kreuz
machen bei der Frage,ob sie allein mit Kindern zusammen
wohnt. Und wehe: Sie wohnt sowohl mit Kindern und mit
einem Partner zusammen, mit dem sie nicht verheiratetist.
Dann ist diesePerson nämlich nicht im günstigenTarif B,
sondernim höheren Tarif A, was beim Steuerbetrag einen
empfindlich höheren Betrag ausmacht.Und zwar einen
solch höheren Betrag, bei dem sich nicht wenige meiner
Klientinnen eigentlich veranlasstsehen müssten, anstatt
einer Erwerbsarbeit nachzugehen auf das Sozialamt zu
gehen und geltend zu machen,sie könnten nebender Kin-
derbetreuung leider keiner Erwerbsarbeit nachgehenund
müsstenfinanziell unterstützt werden.Durch die Beantwor-
tung desvorliegenden Postulateshabeich herausgefunden,
dassdasProblemnicht daranliegt, dassKonkubinatspartner
im Tarif veranlagt werden,sonderndaran,dassbeideKon-
kubinatspartner im Tarif A veranlagt werden.Und dasliegt
daran, dass das Steueramt einen patriarchalischenallein-
Erziehenden-Begriff hat. Das kantonale Steueramt geht
nämlich davon aus, dass - kaum ist beispielsweiseeine
männlichePerson bei einer weiblichenPerson eingezogen,
welcheBetreuungspflichtenzu erfüllen hat, - die männliche
Personsofort für denLebensunterhaltderweiblichenPerson
aufkommt und dassdeshalb die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der weiblichen Person sprunghaft von Tarif B zu
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Tarif A anwächst.- Ich bin froh, dassvorhin derBegriff der
"wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" bereits von Herrn
RuediHug eingeführtwurde, so wissenSie jetzt, worum es
hier geht! - Wennsich aber das Steueramtan die Tatsachen
halten würde und nicht an irgendwelchepatriarchalischen
und antiquiertenVorstellungen vom Zusammenlebenvon 2
Personen, dann müsste das Steueramt sehen, dass diese
Vorstellungüberhauptnicht den Tatsachenentspricht!Was
ich bei meinerKli entschaft sehe,ist, dassein Partner viel-
leicht etwasan die Miete bezahlt und vielleicht einenAnteil
derLebensmittel, die er odersieverbraucht,aberer odersie
steigertganzbestimmt nicht die wirtschaftlicheLeistungsfä-
higkeit der andern Person mit Betreuungspflichten und
schon gar nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von
Tarif B zu Tarif A. Deshalb habe ich angefangenherumzu-
fragen,wie andereKantonedieseFragelösen.Und sieheda:
Andere Kantonebestrafen Personennicht, welche Partner
oder Partnerinnenbei sich wohnenlassen.Der Kanton Zü-
rich ist ein solcherKanton. Deshalbzieheich dasPostulat
nun zurück undhabeamletztenDienstageineFolge-Motion
zu diesemPostulateingereicht,welchedie Lösungverlangt,
wie sie der Kanton Zürich praktiziert, nämlich dass die
Personmit Betreuungspflichten im Tarif B bleibt und die
PersonohneBetreuungspflichten im Tarif A veranlagtwird.

Ich forderedenFinanzdirektor,Herrn RegierungsratBrogli,
auf, die Zürcher Lösung einzuführen, und gebe ihm zu
diesemZweck zusätzlich hier meine Ausführungenschrift-
lich, damit verständlichwird, was ich meine!

Vorsitzender:DasPostulatist zurückgezogen.DasGeschäft
ist damit erledigt.

868 Postulat Erwin M eier, CVP, Wohlen, vom
19. März 2002 betreffend Schaffung der Voraussetzun-
genfür dasErstellen der Steuererklär ung für die Benut-
zerinnen und Benutzer von Mac Computern für die
nächsteSteuereinschätzung; Ablehnung

(vgl. Art. 497hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 12.Juni 2002:

Der Regierungsratlehnt das Postulatmit folgenderBegrün-
dung ab:

DasKantonaleSteueramt offeriert denSteuerpflichtigen für
dasAusfüllen der Steuererklärung 2001 unter dem Namen
EasyTax erstmals ein Informatikprogramm, das als CD-
ROM oder über das Internet bezogen werden kann. Das
Programm ist in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-
Landschaft entwickelt worden; es basiert auf einem Pro-
gramm, dassich im KantonBasel-Landschaftbereitsin den
Vorjahren im System der Vergangenheitsbemessungbe-
währt hat. Dank der gemeinsamen Entwicklung konnten
Synergienerzielt werden,was sich positiv auf die Realisie-
rungskosten auswirkte. Dem Kanton Aargau sind Fr.
300'000.-- an Entwicklungskostenund rund Fr. 75'000.-- an
Betriebskosten (120'000 CD-ROMS, Verteilung/Vertrieb,
Marketing)angefallen.

EasyTax wurde für Computer mit dem Microsoft-
Betriebssystem Windowsprogrammiert.Bereits im Rahmen
der Entwicklung von EasyTax haben beide Kantoneauch

die Realisierung einesProgrammsfür MacIntosh-Computer
geprüft. Dabei musste festgestellt werden, dass eine Mac-
Versionaufgrundder vorgegebenenEntwicklungsumgebung
eine eigenständige Programmierung erfordert hätte, was
praktisch zu einer Verdoppelungder Entwicklungskosten
geführt hätte. Da nur eineMinderheitaller PC-Besitzerinnen
und -besitzer einen MacIntosh-PC einsetzen (gemäss
MacIntosh-Quellen 7 %), mussteaus Wirtschaftlichkeits-
gründenauf die Entwicklung einer Mac-Version verzichtet
werden.

Die kritischen Stimmenvon enttäuschtenSteuerpflichtigen
mit MacIntosh-ComputernhabendasSteueramtdesKantons
Aargau bewogen, die Situation auf die nächste Steuerperio-
de hin nochmals eingehendzu überprüfen. Um die Kosten
auf einem angemessenenNiveauzu halten,wurdeinsbeson-
dere nachLösungen gesucht, die sich ausdem bestehenden
Programm ableiten lassen. Al le geprüften Varianten sind
jedoch mit einem hohenAufwand verbunden,sodass sich
gegenüber einer vollständig neuen Programmierung kaum
Kosteneinsparungen ergeben würden. Auch die Gratis-
Abgabe einer professionellen Windows-Emulation (z.B.
Virtuell PC) an MacIntoshbesitzerinnen und -besitzer er-
weist sich aus lizenzrechtlichenund ausKostengründen als
nicht realisierbar.

Das Kantonale Steueramt hat auch geprüft, ob es eine ver-
einfachte Mac-Version, beispielsweiseauf einer Tabellen-
Basis (z.B. Ecxel für Mac), anbietensoll. Ein vereinfachtes
Programm würde naturgemässnicht über alle Funktionen
wie EasyTax verfügen und brächte den Steuerpflichtigen
kaum Vorteile im Vergleich zu bereits bestehenden Mac-
Programmen von privatenAnbietern(z.B. AGraffa).

Zurzeit befinden sich noch weitere technische Lösungsan-
sätzein Prüfung. Ob allerdingseineLösunggefundenwer-
den kann, ist fraglich. Die technischenAnforderungensind
hoch und dementsprechendist mit beträchtlichenKosten zu
rechnen.

Die Verwaltung des KantonsAargauist von Gesetzes wegen
gehalten, jedes Projekt auf seineWirtschaftlichkeitzu prü-
fen. Aufgrund der geschilderten Verhältnisse muss aus
finanziellen Gründen auf die Realisierung einer Mac-
Versionvon EasyTaxfür die beschränkteZeit von voraus-
sichtlich zwei oder drei Jahrenverzichtetwerden.Der inter-
kantonale Vergleich widerspiegelt die Problematik: Ver-
schiedene Kantone verzichten gänzlich auf eine Mac-
Lösung, währendandere- teilweise mit reduziertem Funkti-
onsumfang- eine solcheanbieten.Auch der Kanton Basel-
Landschaftverzichtet ausähnlichenÜberlegungenwie der
Aargau auf eine MacIntosh-Lösung, obschon er vor 2001
eine solche angeboten hat. Selbst Dr. Tax, ein namhafter
privater Hersteller von Steuererklärungssoftware,verzichte-
te bislangauf die RealisierungeinerMac-Version.

Die heutige EasyTax-Software ist als vorübergehendeLö-
sungzu sehen. Mi ttelfristig, d.h. in rund2 bis 3 Jahren,wird
eine Internet-Lösungangestrebt, mit der die Steuerpflichti-
gen die Steuererklärung online ausfüllenkönnen.Eine sol-
che Lösungwird systemunabhängigsein, so dasssie auch
Steuerpflichtigenmit MacIntosh-Computernzugänglich sein
wird.

Wie im Postulat zutreffendvermerkt ist, fördert der Regie-
rungsratdenInformatikunterrichtan denAargauerSchulen.
Auch trifft zu, dassein Grossteil der Schulenüber Mac-
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Computer verfügt, auch wenn in letzter Zeit immer mehr
Schulenzum Microsoftsystem wechseln. Der Regierungsrat
nimmt keinenEinfluss auf die Systemwahlin denSchulen;
die Beschaffung der Computer obliegt den örtlichen Schul-
leitungen.Der Regierungsratfühlt sichauf deranderenSeite
aber auch nicht verpflichtet, dafür zu sorgen,dassdie Ver-
waltungsbehördenallfäll ige Programmejeweils für alle
Systeme anbieten und dabei Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
genausserAcht lassen.

Die Kostender BearbeitungdiesesVorstossesbetragen Fr.
1'272.--.

Erwin Meier, CVP, Wohlen:Der besteComputerist derjeni-
ge, denmanhat, denman bedienen kann und der einemfür
die Arbeit gut dient. Der dummeStreit, ein Streit ist ja im-
mer dumm, welches dasbessereSystemsei, sollte endlich
überwundensein!

Jetztkommt der Regierungsrat und giesst von neuemÖl ins
Feuer und der StaatAargau, der bald 200 Jahrealt wird und
das mit Million en von Frankenfeiern will, hat und macht
Probleme:Schon wieder steht der StaatAargau vor einem
scheinbar Riesenproblem! Soll er seine Steuerzahlerinnen
und Steuerzahlergleichbehandelnoder nicht?

Er hat sich entschlossen, 2 Gruppen zu machen, trotzdem
will er abervon beidenGruppen Geld - Steuergelder!Den
einenmacht er esleicht und verteilt CDs, damit die Steuer-
erklärungschnell, gut, leicht und richtig gemachtwird. Die
andern lässt er schmoren und sagt,ihr seid ja viel weniger,
also sollt ihr viel mehr Arbeit haben.Wer aber von den
Leuten Geld bekommen wil l, soll es ihnen möglichstleicht
und bequemmachen!

Seit dem25. Januar 2002weiss ich, dass der Regierungsrat
mit den Mac-Benutzern keine gemeinsame"Festplatte" hat,
obwohl ich dasPostulat erst am 19. März 2002 eingereicht
habe. Am 25. Januar 2002 schickteich nämlich dem Aar-
gauerSteueramtein Mail. Ich dankteund gratulierte,dass
derAargaudie guteIdeemit einerSteuererklärungauf einer
CD hatte:Ich hätte gescheiter nichts gesagtund nichts ge-
schrieben! Herr Kurt Born schrieb mir zurück: 156 Wörter
oder anders gezählt sind es 949 Zeichen oder einfach 30
Linien und wennich dasrechnemit den1'272Franken,die
mein Vorstossgekostet haben soll, der am 12. Juni beant-
wortet wurde, so sind das8,15 Frankenpro Wort oder1,34
Franken pro Zeichen, Leerschlägenicht gerechnet oder pro
Linie 42,40Franken.

Sie sehen, auchwennder Mac mit der CD desSteueramtes
nichts anfangenkann, rechnen kann er trotzdem gut und
schnell. Schonam 25. Januar erhielt ich nämlich die Ant-
wort: DasProgrammist nicht MAC fähig. 5-10 % seienes,
die im AargaudenMac benützen. Ich bin in der Schuleauf
den Mac gekommen,weil der Staat Aargau den Aargauer
Schulen empfahl, für den Schulunterricht Macs anzuschaf-
fen. Als ich mit meinen Schülern in einem Wettbewerb
einenMac gewann,war ich sehr froh darüber.Eshätteauch
eine andere Maschinesein können,wir hättensie gernein
Betrieb genommen.Wenn man arbeiten will, kannmanmit
vielen Werkzeugengute Arbeit verrichten.Wenn Sie unter
www.bias.chsehenwollen, was an den AargauerSchulen
mit Computern läuft, so sehen Sie als erstes einen Mac.
HätteHerr Born mir gesagt,von diesen 5-10 % MacBenut-
zern wollen wir keineSteuern,so wäre dasnoch vertretbar
gewesen.

Wasist das für ein Staat,frageich mich, der eseinem Teil
seiner Leute so schwermacht,die Steuererklärungauf be-
quemeArt auszufüllen? In meinerVerzweiflungbin ich bei
der AG raffa gelandet. 2 junge Herren, Pascal Fässli in
Niedererlinsbach und Martin Diriwächter in Aarau vertrei-
ben für Fr. 20.-- plus 2 Fr. Porto eine Diskette, mit der sich
die Steuererklärung auch ausfüllen liess. Unter
www.agraffa.ch könnenSie sich jederzeit bequem ins Bild
setzen,wie gut diesebeidenLeute esverstandenhaben,dass
man die Steuererklärungschnell und richtig ausfüllen kann.
Ich weiss nicht, ob der Regierungsratbei diesen Herren
angeklopft und sie um Rat gefragthat.SiehättenguteHilfe
leistenkönnen!Staatskundeist in der Schule auchein The-
ma, dasviel zu redengibt und bei demmanauf Schritt und
Tritt mehr machen müsste.Steuernsind in der Staatskunde
ein gutes Thema, weil man den Leuten auch sagenmuss,
wie derStaat, von demalle soviel erwarten,zu seinemGeld
kommt. Steuererklärungenausfüllen als Übung, ein gutes
Thema!Wer aberdenEmpfehlungendesAargausgefolgt ist
und in der Schule Macsangeschaffthat, gehörtzur Gruppe
der 5-10 %.

Ich meine, das darf nicht sein und soll nicht sein. Es gibt
einfache, kostengünstigeWege, diesesProblem zu lösen.
Hier sollteder Staat seinenBürgernundBürgerinnendienen
und esihnenleicht und bequemmachen,dasser zu seinem
Geld kommt!

StimmenSiebitte meinemPostulat zu! Der Aargausoll sich
auf die Socken machen. Im KantonAppenzell ging esauch,
wieso soll diesbei unsnicht möglich sein?Bitte, unterstüt-
zen Sie mein Postulat! Es gehtdarum,dassder Staatseinen
Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen hilft und einen Teil
von ihnen nicht einfachim Regenstehenlässt, oder wie in
diesemFall, ratlos vor ihremMac Computersitzenlässt! Ich
bitte Sie umIhreHilfe unddankefür Ihre Unterstützung!

Rudolf Hug, FDP, Oberrohrdorf: Ich sprecheim Namender
FDP-Fraktion. Nicht "der patriarchaleSteueramt"und auch
nicht "die matriarchaleSteueramt", sondern"das sächliche
Steueramt" stellt kostenloseine Diskette zur Verfügung,
damit die Steuererfassungetwaseinfachergeht. Vielleicht
stellt sie es auch zur Verfügung, damit die Erfassungder
Daten auf der Verwaltung effizienter erfolgen kann. Das
allerdings nur für die Windows-Version, wie wir gehört
haben, und nicht für die durchaus ehrenwerte Mac-
Gemeinde,die es doch immer noch gibt. Vielleicht zu we-
nig, vielleicht hat sich dasWindowstrotz schlechterer tech-
nischerQualitäten einfach aufgrund seinerMasse durchge-
setzt. Ich bedaure das auch,bin persönlichaberauchWin-
dowsbenützer, weil die Mengederzur Verfügungstehenden
Programmeletztlich die Entscheidunggibt.

Nun, Herr Erwin Meier, ein Mitglied der Partei,die für sich
die Originalität des Wortes"Verzichtsplanung"in Anspruch
nimmt, verlangt gleiches Recht für alle. Ich habe lange
gesuchtund nirgends ein Rechtgefunden,dassder Bürger
seine Steuererklärung am PC eingebenkönnte.Es ist eine
Dienstleistung. Verwaltung und Regierungsrat sind gehal-
ten, bei all ihrem Tun die Wirtschaftlichkeitzu prüfen.Sie
tun esleider viel zu wenig oft! In diesemFalle habensie es
getan und kamen zum Schluss,dassEasyTaxeine Über-
gangslösungfür einige Jahre ist, bis ebeneine Internetlö-
sung zur Verfügung steht. Sie haben weiter entschieden,
dasssie all ihre Kräfte daraufverwenden,dieseInternetlö-
sung so rasch wie möglich anzubietenund sich nicht zu
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verzettelnfür eine Lösung für den Mac, für die es für 20
Franken oder6 Kaffee CrèmeseinesolcheLösung zu kau-
fen gibt. Der Regierungsratverdient einmal Anerkennung,
dass er eben die Wirtschaftlichkeit geprüft hat und zum
Schlusskam,dass,wennes für fastalle zur Verfügungsteht
für eine Übergangszeit, das dann doch eigentlich reichen
muss. Wir können dem Regierungsratdie Anerkennung
durch Worte oder durch Taten erweisen. Die FDP-Fraktion
wird daseinstimmigtun mit Aufstehenbei der Ablehnung
diesesPostulatesundich bitteSie,ein Gleicheszu tun!

Markus Leimbacher,SP, Villi gen: Ich spreche im Namen
der SP-Fraktion.Die SP-Fraktion teilt einerseits die Ansicht
desPostulanten,wonach die nicht geringeAnzahlvon Mac-
Benutzer/Mac-Benutzerinnen beim Erstellen der Steuerer-
klärungnicht benachteiligt werden dürfen.Dies insbesonde-
re vor dem Hintergrund,dass es gerade der Kanton ist,
welcher in der vergangenen Zeit bei der Schule die Mac-
Produkte favorisiert und gepushthat. Wir verstehen aber
auchdie ArgumentationderRegierung,welcheschildert,für
rund 7 % MacintoshBenutzer undBenutzerinnenlohnesich
dergrossefinanzielleAufwandnicht!

Dassesdurchausmöglich ist, auf recht günstgemWege zu
einer Mac-tauglichen Lösung zu kommen, hat Ihnen der
Postulantbereitssagenkönnen.

Für die SP-Fraktion ist aberein weiterer Gesichtspunktein
wesentlicher: Wir vertretenganzklar die Ansicht, dassdas
Erstellen der Steuererklärung per EasyTax nur ein Zwi-
schenschritt sein kann. In Zukunft werdendie Steuererklä-
rungen ohnehin per Internetausgefüllt und an die Behörde
gesandt werden. Selbstdie Regierung spricht davon, dass
diesin 2-3 JahrenderFall sein wird.

Die SP möchtemit der Überweisung dieses Postulates den
Druck aufrechterhalten, damit dieser Fahrplan tatsächlich
aucheingehalten wird! Wenn nämlich dasParlamentheute
den Vorstossan die Regierung überweist, könnenwir mit
einer Internet-Lösungbereitsin naher Zukunft rechnenund
dürfen davonausgehen, dassdasProjektnicht auf die lange
Bank geschoben und in die untersteSchublade versorgt
werdenwird. Damit wird auch EasyTax - ob nun für PC
oder für Mac - überflüssigwerden. Ich bitte Sie deshalb,der
ÜberweisungdesPostulateszuzustimmen!

Pascal Furer, SVP, Staufen: Ich sprecheim Namen der
SVP-Fraktion. Das Anliegen des Postulantenist bestenfalls
wünschbar.Für nur Wünschbares haben wir aber kein Geld!

Vorsitzender:Wir kommenzu denEinzelvoten.

PeterJeanRichard,SP,Aarau: Mac und PC'ssind Konkur-
renten. Mac-Nutzer sind in der Minderheit.Sie fühlen sich
benachteiligt. Sie stehenaber nicht allein. Ich bitte Sie zu
berücksichtigen, dass noch eine andere Gruppe besteht,
nämlich die, die gar keinen PC benutzenkann. Das Ziel,
möglichst vielen Computerbenutzern das Ausfüllen der
Steuererklärung zu erleichtern, kann am Bestenmit einer
Internetlösung erreicht werden. Diese ist Produktunabhän-
gig. Wenn wir noch vorhandene Mittel haben,dannsollten
sie dafür eingesetztwerdenund nicht für die Nachrüstung
derMac Nutzer.Ich bitteSie, dasPostulat abzulehnen!

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.

Regierungsrat Roland Brogli, CVP: EasyTax ist ein Ver-
such, um den SteuerpflichtigendasAusfüllen der Steuerer-
klärung zu erleichtern. Eine neue Dienstleistung. Dieser
Versuchdeckt natürlich nicht alle Bedürfnisse ab. Daskan-
tonale Steueramt hat ausWirtschaftlichkeitsgründenauf eine
Mac-Version verzichtet. Die Entwicklungskosten für die
rund 7 %-Mac-Besitzerwärenannähernd gleich hochange-
fallen - also300'000 Franken- wie für die rund 93 % Win-
dows-Benutzer. VerschiedeneLösungsvariantenhabensich
als untauglich erwiesen.DasProblemist ja nur ein vorüber-
gehendesProblem. In etwa2-3 Jahrendürfte die Internetlö-
sung bereitstehen, so dassdie Steuererklärungelektronisch
an die Steuerbehörde übermittelt werdenkann. Diese Lö-
sung wäre dann kompatibel für alle PC-Systeme. Ich bitte
Sie, dasPostulat nicht zu überweisen!

Abstimmung:

DasPostulat wird mit grosserMehrheit abgelehnt.

Vorsitzender: Das Postulat wird nicht überwiesen. Das
Geschäft ist damit erledigt.

869 Interpel lation Dr. Erich Stieger,CVP, Baden, vom
5. März 2002 betreffend Ausführungsbestimmungen zur
Abzugsfähigkeit von Liegenschaftsunterhaltskosten von
neuen Eigentümern gemäss§ 39 Abs. 3 StG; Beantwor-
tung und Er ledigung

(vgl. Art. 446hievor)

Antwort des Regierungsratesvom 29.Mai 2002:

1. Gemäss§ 39 Abs. 3 StG könnendie Liegenschaftsunter-
haltskostenvollumfänglich auch von der neuenEigentüme-
rin oder vom neuen Eigentümergeltend gemachtwerden,
sofern die Liegenschaftnicht in vernachlässigtem Zustand
erworben wurde.DieseFormulierunglehntsich andie durch
dasBundesgericht mit Entscheidvom 24. April 1997präzi-
sierte"Dumont-Praxis" zur direktenBundessteueran.

Im erwähnten Entscheid hat dasBundesgerichtden Grund-
satz bestätigt, dass der Eigentümer,der eine Liegenschaft
kauft, um sie zu renovieren,nicht bessergestelltseinsoll als
derjenige, der eine bereitsrenovierteLiegenschafterwirbt.
Allerdingssind nun in Abweichungvon der früherenstren-
gerenPraxis sämtliche Kostenfür den periodischenUnter-
halt zum Abzug zuzulassen,wenn die Liegenschaftnicht in
einem vernachlässigtem Zustanderworbenwordenist. Dies
ist nicht der Fall, wenn die Li egenschaft vom bisherigen
Eigentümernormal instandgehaltenwordenist und folglich
keineEntwertung wegenfehlendenUnterhalts besteht. Hier
bezwecken die Renovationsarbeiten, die Liegenschaft in
ihrem bisherigen baulichenund nutzungsmässigen Zustand
zu erhalten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau
präzisiertdie abzugsfähigen Unterhaltskostenbegrifflich als
Instandhaltungskosten.Nicht abziehbarsind dagegenwei-
terhin jene Kosten, die im Zusammenhangmit dem Nachho-
len unterbliebenen Unterhaltesstehen.Das Verwaltungsge-
richt desKantons Aargaupräzisiert diese nicht abzugsfähi-
gen Unterhaltskostenbegrifflich als Instandstellungskosten,
die den inneren Wert der Liegenschaftengegenüberdem
Wert im Zeitpunkt desErwerbserhöhen.
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2. Bei einemGebäude,welches sowohl vernachlässigte als
auch nicht vernachlässigteGebäudeteile enthält,sollte eine
Beurteilung erfolgen, ob die Liegenschaft insgesamt als
vernachlässigtoder als nicht vernachlässigt zu gelten hat.
DieseBeurteilungerweistsich als ausserordentlichschwie-
rig, weil sich keine tauglichen Kriterien finden lassen. Im
Rahmen der Vorarbeiten zur Steuergesetzverordnung wur-
denalsmögliche Kriterien der UmfangderSanierungsarbei-
ten,oderderbezahlteKaufpreisgeprüft.

UmfangreicheSanierungsarbeiten lassenauf die Renovation
einer vernachlässigtenLiegenschaft schliessen,weil davon
auszugehenist, dassbei einernormalunterhaltenen Liegen-
schaft auf Grund der unterschiedlichen Lebensdauer der
einzelnen Bauteile nicht gleichzeitig eine Vielzahl von
Bauteilen ersatzbedürftig werden. Die präzise Festlegung
einersolchenGrenzebirgt jedoch die Gefahreinergewissen
Willkür in sich. Ein Abstellen auf den Umfang der Sanie-
rungsarbeiten fände wohl keine Akzeptanzbei den Steuer-
pflichtigen und würde viele Rechtsstreitigkeiten provozie-
ren.

Dasselbe wäre wohl auch der Fall, wenn man auf den be-
zahltenKaufpreisabstellen würde.Es liesse sich im Einzel-
fall nicht schlüssigbeurteilen,ob ein im Vergleich zum
Marktniveau günstiger Kaufpreis auf den schlechtenZu-
standder Liegenschaftoder auf andereGründezurückzufüh-
renist.

Aufgrund dieserAusgangslage musstenach einer anderen
Lösunggesucht werden,die den gesetzgeberischenWil len
bestmöglich umsetzt, einfach im Vollzug und für die Steu-
erpflichtigen verständlich ist. Der Regierungsrat hat eine
solche Lösung in § 24 der Steuergesetzverordnung(StGV)
gefunden.

3. Gemäss§ 24 StGV gilt eine Liegenschaftdannals ver-
nachlässigt,wenn die in grösserenZeitabständenanfallen-
den Unterhaltsarbeiten unterblieben sind und erst durch die
neue Eigentümerinoder den neuen Eigentümer ausgeführt
werden. Als grössereZeitabständewerden 15 und mehr
Jahredefiniert. Da eine Liegenschaftnicht in ihrer Gesamt-
heit beurteilt werdenkann, sondern vielmehr aus diversen
Bauteilen besteht,ist auf die mittlere Gebrauchsdauerder
jeweiligen Bauteile abzustellen. Das "Merkblatt Liegen-
schaftsunterhalt" des Kantonalen Steueramtes vom
30. September2001enthält eineentsprechendeListe mit der
mittlerenGebrauchsdauervon allen einschlägigenBauteilen.

DieseRegelung ist für die ErwerberinnenundErwerbervon
älteren Liegenschaften vorteilhaft. So können auch bei
umfassenden Renovationenkurz nach dem Kauf beispiels-
weisefolgendeKosten steuerlich vollumfänglich abgezogen
werden: Ersatzvon Haushaltgeräten wie Kochherd,Back-
ofen,Geschirrspühler, Kühlschrank;Ersatzvon Heizgeräten
und Boilern; Ersatzvon Kunststoffböden,Spannteppichen,
Textilbelägen; Ersatz von Tapeten, Malerarbeiten(innen
und aussen); Ersatzvon Dachrinnen; Ersatz von Umwälz-
pumpen, Wärmezählern,Ölbrennern; Ersatzvon Sanitärar-
maturen; Ersatzvon Sonnenstoren.

Bauteile mit einer Lebensdauervon mehr als 15 Jahren
könnenzu 50 % abgezogenwerden, wenn essich um Um-
weltschutz- oder Energiesparmassnahmen handelt, wie
beispielsweisedie thermische Isolation von Böden, Aus-
senwänden und Dächern;Ersatz der Fensterdurch energe-

tisch bessere Fenster;Ersatz oderErgänzungder bisherigen
Heizung; Ersatz oder erstmaligerEinbau von Jalousienund
Rollläden.

Nicht abziehbarin denersten5 Jahrenseit Erwerb ist somit
lediglich der Ersatz von Bauteilen mit einer Lebensdauer
von mehr als 15 Jahren ohneUmweltschutz- oder Energie-
sparmassnahme, wie z.B.: Baumeisterarbeitenam Mauer-
werk; ErsatzAussenputz;Bedachungsarbeitenwie Dachlat-
tung,Ziegelersatz; Ersatzvon Küchenkombinationen;Ersatz
von Sanitäranlagenwie BadezimmerundWC.

Die Vornahmeder letztgenannten Kategorie von Arbeiten
innert 5 Jahren seit dem Erwerb einer älterenLiegenschaft
ist charakteristisch für eine im Unterhalt vernachlässigte
Liegenschaft. Durch die VornahmesolcherArbeitenerfährt
die Liegenschaft einenachhaltigeWertsteigerunggegenüber
dem Zeitpunkt des Erwerbes. Beim Ersatz von solchen
Bauteilen handelt es sich in den ersten5 Jahrennachdem
Kauf regelmässignicht um Instandhaltungskosten,sondern
um Massnahmen zur Wiederherstellungder Funktions- und
Gebrauchsfähigkeit, d.h. um Instandstellungskosten.Es sind
somit Kosten, welche auch im Lichte des Bundesgerichts-
entscheides zur gelockerten "Dumont-Praxis" als nicht
abziehbare Aufwendungenfür die Instandstellung einer im
UnterhaltvernachlässigtenLiegenschaftgelten.

Dank der klaren Abstufung nach der Lebensdauerder ein-
zelnen Bauteile ist gewährleistet, dassalle Erwerberinnen
und Erwerber von Liegenschaftengleich behandeltwerden.
Die Regelung ist im Vollzug einfach zu handhabenund
verursacht kaum Abgrenzungsprobleme.Der Streitpunkt,ob
eine Liegenschaftin ihrer Gesamtheit in einemvernachläs-
sigten oder nicht vernachlässigtenZustand ist, entfällt.
Letztlich wird mit der getroffenenRegelungein hohesMass
an Rechtssicherheit erzielt.

4. Gestützt auf die vorstehendenAusführungenbeantwortet
der Regierungsrat die gestellten Fragenwie folgt:

Frage1: Es ist nicht möglich, taugliche Kri terien zur Beur-
teilung des vernachlässigtenZustandes einer Liegenschaft
als Ganzeszu definieren.Einevollzugstauglicheund für die
Steuerpflichtigen verständlicheLösung ist nur über die
Beurteilungdes Zustandesvon einzelnenBauteilenmöglich.
Dem Willen des Gesetzgebers wird insofern Rechnung
getragen, als für die Steuerpflichtigen insgesamt eine sehr
liberaleLösung getroffen wordenist. Die Lösunggeht teil-
weise sogar zugunstender Steuerpflichtigen über die bun-
desgerichtliche "Dumont-Praxis" hinaus, indem in den
ersten15 Jahren alle Instandhaltungskostenabziehbar sind.
Bei Renovationen von Altliegenschaften werdensomit nur
in wenigenFällen reine Unterhaltsarbeitensteuerlich nicht
zum Abzugzugelassen.

Frage 2: Der Regierungsrat anerkennt zwar, dasses nicht
gelungenist, denreinenWortlaut von § 39 StG im Vollzug
umzusetzen. Regierungsrat und Verwaltung haben sich
jedoch bei der Ausgestaltung der Ausführungsbestimmun-
gen vom Wil len desGesetzgebersleiten lassen und einefür
die Steuerpflichtigen günstige Lösung getroffen. Insofern
erblickt der RegierungsratkeinenWiderspruchzum Willen
des Gesetzgebers, weshalb sich auchkein Handlungsbedarf
ergibt.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 1'857.--.
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Dr. Erich Stieger,CVP, Baden: Meine Interpellationzielt
nicht auf eineÄnderungdes Steuergesetzesab, sondernauf
einen korrekten Vollzug durch den Regierungsrat. Der
Regierungsrat erklärt, mit seinen Ausführungsbestimmun-
geneinefür denSteuerpflichtigen insgesamtliberaleLösung
gefunden zu haben.Der Regierungsrat gibt aber selbstzu,
dassin den ersten5 Jahren nach dem Liegenschaftserwerb
der Ersatzvon Bauteilen mit einer Lebensdauervon mehr
als 15 Jahrenwie Baumeisterarbeiten, Ziegelersatz, Ersatz
von Küchenkombinationen,WC usw. nicht abziehbarseien,
dies,auch wenn die erworbeneLiegenschaftnicht vernach-
lässigt ist. Mit dieser Praxis stellt sich der Regierungsrat
ganz klar gegen das Gesetz, wo schwarz auf weiss steht,
dassauch der Ersatz dieserBauteile abziehbarsein muss,
wenndie Liegenschaftnicht vernachlässigtist!

JederBürgermusssich an die Gesetze halten.Ich frageden
Regierungsrat,weshalb hält er sich, der in dieserHinsicht
Vorbildfunktion haben sollte, nicht an die Gesetze? Die
Haltung desRegierungsrates kann nicht akzeptiertwerden.
Als Interpellant kann ich nur sagen, dassich von der Ant-
wort und der Haltung des Regierungsrates nicht befriedigt
bin. Ich hoffe, dassder Regierungsrat seineHaltung noch-
malsüberdenktund die gesetzwidrigenEinschränkungenin
Verordnung undMerkblatt korrigiert.

Vorsitzender:Der Interpellant ist von der Antwort des Re-
gierungsratesnicht befriedigt.DasGeschäftist erledigt.

870 Postulat Andr eas Vi lliger, CVP, Sins, vom
26. März 2002 betreffend Verbot für den Anbau von
hochanfälligen Wirt spflanzen, die bei der Verbreitung
des " Feuerbrandes" eine wichtige Rolle spielen; Über-
weisung an den Regierungsrat und gleichzeitige Ab-
schreibung

(vgl. Art. 523hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 26.Juni 2002:

Der Regierungsratnimmt dasPostulatentgegenund bean-
tragt mit folgenderBegründungdie gleichzeitigeAbschrei-
bung:

1. Wasist Feuerbrand?:Der Feuerbrand ist einehochanste-
ckende,gemeingefährliche und meldepflichtige Bakterien-
krankheit.Verursachtdurch das Bakterium Erwinia amylo-
vora bedroht er die Kernobstbäume und eine ganzeAnzahl
von Zier- und Wildpflanzen in hohemMasse. Die Übertra-
gung erfolgt durch Bakterienschleim, der auf vielfältige
Weise, insbesonderedurch Insekten und Vögel, sehr rasch
und sehr weit verbreitet wird. Ist ausreichendInfektionsma-
terial vorhandenund herrschenfür denErregerwährendder
Blüte günstigeWitterungsverhältnisse, kommt es zu einer
extrem starken Ausbreitung der Krankheit mit massiven
Schäden.

2. Situation im KantonAargau:Der Obstbau(Apfel, Birnen
und Quitten) und die Baumschulanlagen sind durch den
Feuerbrandstark bedroht.Eine Kernobstanlagekann trotz
Abwehrmassnahmen innert eines Jahreszerstört werden,
wenndie Witterungwährendder Blüte die Infektionbegüns-
tigt und genügendErregervorhandensind. Insgesamt ver-

fügt der Kanton Aargau über 200 ha Kernobstanlagen,wo-
von etwa90 % auf Äpfel und10 % auf Birnenentfallen.

Ebenfalls ernsthaft bedroht sind die rund 150'000 Hoch-
stamm-Kernobstbäumeim Aargau.Nebenihrer wirtschaftli-
chenBedeutungsind sie vorab für denNaturschutzund das
Landschaftsbild von sehr hohem Wert. Nebst dem Bund
fördert deshalb auch der Kanton diese wertvollen Land-
schaftselemente in ausgewähltenGebieten im Rahmendes
Projekts "Natur 2001" und dessen Nachfolgeprogramm
"Natur 2010".

Im KantonAargau wurdedie gemeingefährlicheBakterien-
krankheit Feuerbrand erstmals im Jahre 1994 lokalisiert.
Massivbetroffen war damalseine Baumschulesüdlich von
Baden. Im Jahre 1997 breiteteer sich westlich und östlich
des Rohrdorferbergs sowie entlangdes Rheins aus. Insge-
samt wurden im Jahre 1997 in 26 Aargauer Gemeinden
Pflanzen mit Feuerbrand lokalisiert. Betroffen waren fast
ausschliesslich hochwachsendeCotoneaster in Hausgärten
und in öffentlichen Anlagen. Dank der vorsorglichenRo-
dung aller hochanfälligenCotoneasterim Jahre1998trat der
Feuerbrandin dendarauffolgendenJahren nur nochverein-
zelt auf. Im Jahre 2001 herrschtendank den kühlen Witte-
rungsbedingungen erst ab Mit te Mai günstigeInfektionsbe-
dingungen.Aus diesemGrundewarenmeistnur nochKern-
obstbäumemit Nachzüglerblüten oder spätblühendePflan-
zen betroffen. Starke Schädentraten aber erneut in der
Ostschweiz auf. Allein im Kanton Thurgau mussten über
100'000 m2 Cotoneaster dammerigerodet werden.Im Kan-
ton Aargaudagegenwurdedie meldepflichtigeKrankheitim
vergangenenJahrnur in 17 Gemeindenlokalisiert.

3. Bisherige Bekämpfungsmassnahmen: Die Rodung und
Entsorgungaller Pflanzender hochwachsendenArten Coto-
neastersalicifol ius floccosus,Cotoneasterbullatus, Coto-
neasterfranchetti, Cotoneaster watereri,Cotoneaster watere-
ri Cornubiasowieder kriechendenArt Cotoneastersalicifo-
lius "Herbstfeuer" wurdeam4. März 1998vom Regierungs-
rat auf dem ganzen Kantonsarealfür obligatorisch erklärt.
Mit der vorsorglichen Vernichtung dieser stark anfälligen
Cotoneasterarten konntedie Ausbreitungder gemeingefähr-
lichen Pflanzenseuche"Feuerbrand"auf den Obstbau und
auf weitere Zier- und Wildpflanzenbisher verhindertoder
zumindeststark eingedämmtwerden. Die Befallssituation
zeigte sich in der Folge viel ruhiger als in den Vorjahren.
Ein wichtiges Indiz dafür ist die Tatsache,dassim Jahre
1999 lediglich in fünf Gemeindenein Befall registriert
wurde.

Im Jahr 2000 wurden auf dem gesamten Kantonsgebiet
flächendeckende Nachkontrollen mit den notwendigen
Nachrodungen von bisher nicht entdeckten hochanfälligen
Cotoneaster-Pflanzen durchgeführt. Im Rahmen dieser
Nachkontrollen wurde in lediglich 13 Aargauer Gemeinden
ein leichterBefall festgestellt.

Wie der Postulant richtig feststellt, ist eine chemischeBe-
kämpfung des Feuerbrandesnicht möglich, da keine wirk-
samen Mittel verfügbar sind oder aber,wie etwa Antibioti-
ka, nicht zugelassenwerden.Die Bekämpfungberuhtdaher
vorwiegend auf Verhütungs- und Überwachungsmassnah-
men, die in den Richtlinien des EidgenössischenPflanzen-
schutzdienstes geregeltsind.

Die bisherigen Kontrollen und Bekämpfungsmassnahmen
wurdenvon der KantonalenZentralstelle für Pflanzenschutz
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(KZPS) organisiert, durchgeführt und überwacht.Daneben
gelangten auch Fachleute der Zentralstelle für Obstbau,
nebenamtlicheFeuerbrand-Experten,Landwirteund Aushil-
fen zum Einsatz.Mi t Erfolg wurden in den Jahren1998,
2000 und 2001 die Gemeinden in den Massnahmenvollzug
eingebunden.Zur dauerhaften EinbindungderGemeindenin
die Bekämpfung des Feuerbrandesist indessen die Schaf-
fung einergesetzlichen Grundlage erforderlich.

4. Einsetzungeiner Task-Force "Feuerbrand": Bei der Be-
kämpfung des Feuerbrandes ist in jedem Fall eine dem
Epidemiedruck angepassteReaktionsfähigkeit notwendig.
Befallene Pflanzen müssen nach festgestellter Infektion
innert Stunden vernichtet werden, damit das Verschlep-
pungsrisikomöglichstgering gehaltenwird.

Die Anforderungenan die Organisationund die Koordinati-
on mit den betroffenen Kreisen werden immer
anspruchsvoller. Um alle Beteiligten regelmässig für die
Vorbereitungder strategischen BeschlüsseaneinenTisch zu
bringen, wurde im Frühjahr 2002 eine Task Force
"Feuerbrand" gebildet. Ihr gehören Vertreterinnen oder
Vertreter des VerbandesSchweizerischer Baumschulisten
(VSB), desVerbandesAargauer Obstproduzenten(VAOP),
der Aargauischen Biolandbau Vereinigung (ABV), des
VerbandesAargauischer Bienenzüchtervereine,des Bundes
Schweizer Landschaftsarchitekten und Pro Natura sowie
Gemeindevertreterinnen oder-vertreter und Angestellte von
involvierten kantonalen und eidgenössischen Stellen
(Abteilung Landwirtschaft FD, Abteilung Wald FD,
Abteilung Landschaftund GewässerBD, Abteilung Tiefbau
BD, Pflanzenschutzinspektorat) an. Die Task Force
"Feuerbrand" hat sich dennauchbereitsintensivmit einem
allfälligen Anbauverbot für Wirtspflanzenbefasst; sie wird
dem Regierungsrat demnächst entsprechende Anträge
stellen.
5. ErweitertesAnbauverbotvon Wirtspflanzen: In Anbe-
tracht der Gefährlichkeit des "Feuerbrandes" fordert der
Postulantergänzendzu den laufenden Bekämpfungsmass-
nahmen ein Verbotdes Anbausvon Wirtspflanzen,ähnlich
wie es im Kanton Thrugaubereitsverankert ist. Dazu ist
festzuhalten,dassdie Produktionund dasInverkehrbringen
von CotoneasterEhrh. (umfasstalle Cotoneasterarten)und
StranvaesiaLindl. (= PhotiniadavidianaCardotund Photi-
nia nussiaCardot) seit 1. Mai 2002gestützt auf die Verord-
nung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementesüber die
verbotenen Pflanzen vom 15.April 2002 (SR 916.205.1)
untersagtsind. Für die bereits in Abschnitt 3 erwähntenhoch
anfällligen Cotoneasterartenbesteht de facto seit der Ro-
dungs- und Entsorgungsaktion 1998 im Kanton Aargau
ohnehinein flächendeckendesPflanzverbot.

Was weitere Feuerbrand-Wirtspflanzen betrifft, wie etwa
Chaenomeles Lindl. (Feuerbusch, Scheinquitte, Japanische
Quitte), Eriobotrya Lindl. (Wollmispel), MespilusL. (Mis-
pel) und Pyracantha Roem. (Feuerdorn), wird der Regie-
rungsratauf Antragder TaskForce"Feuerbrand"ein Pflanz-
und Anbauverbot auf dem gesamten Kantonsarealprüfen.
Diese Zierpflanzen haben keine besondere ökologische
Bedeutung für die einheimischeFloraund Fauna.Als unnö-
tige Risikopflanzen des Feuerbrandessollten sie deshalb
nicht mehr angepflanzt werden. Dies wird langfristig zu
einem "Verdünnungseffekt" führen, was das Infektionspo-
tenzial senkt und das Feuerbrand-Befallsrisiko reduziert.
Vorhandene Anlagen können bestehenbleiben, wenn sie
nicht mit Feuerbrandverseuchtsind.

Im Gegensatzzum Kanton Thurgau, einem ausgeprägten
Obstbaugebiet, wird im Aargauein generellesPflanzverbot
für die wilden Wirtspflanzenarten abgelehnt.Der Regie-
rungsrat erachtet es als unverhältnismässig und praktisch
kaumdurchführbar, den Anbau von Crataegus(Weissdorn)
und Sorbus (Vogelbeere/Eberesche,Mehlbeere,Elsbeere,
Speierling) grundsätzlichzu unterbinden. Diese Pflanzen
stellenwichtige landschaftsbildendeElementedar.

Für denauf Feuerbrand starkanfälligenWeissdornwird der
Regierungsrat eine Schutzobjekt-Strategie,ähnlich wie im
Kanton Zürich, verfolgen. Dabei soll die Neuanpflanzung
nur im Umkreis von ökologisch wertvollen Hochstammbe-
ständen, grösseren Erwerbsobstanlagenund Baumschulen
eingeschränkt werden. Die Sorbusartendagegensind nur
wenig anfällige Wirtspflanzen,deren Pflanzungnach Auf-
fassung des Regierungsratesnicht verbotenwerden muss.
DiesePflanzen habenüberdiesim Rahmender notwendigen
Wiederaufforstungen nach dem Jahrhundertsturm "Lothar"
eine grössere ökonomischeund ökologischeBedeutung für
die Forstwirtschafterlangt.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 3'261.--.

Vorsitzender: Der Regierungsratist bereit, das Postulat
entgegenzunehmen, beantragtjedoch die gleichzeitigeAb-
schreibung. Esliegt ein Antragauf Ablehnungvor.

Patricia Schreiber-Rebmann, Grüne, Wegenstetten: Ich
spreche im Namen der Fraktion der Grünen. Die Grüne
Fraktion ist gegen die ÜberweisungdiesesPostulates.Der
Feuerbrand wurde vor allem mit ausländischenPflanzen
eingeschleppt.Wenn sich das Postulatnur auf die exoti-
schen Pflanzen beziehenwürde - könntenwir es unterstüt-
zen. Da esaber auchgegenwertvolle heimischeWildsträu-
chergerichtetist, darf esnicht überwiesenwerden!

Am letzten Freitag war in der Zeitung zu lesen,dass die
Artenvielfalt der heimischenVogelwelt unter Druck ist.
Kein Wunder, wenn immer mehr Lebensräume verloren
gehen und einheimische Pflanzen durch exotische ersetzt
werden!

Hier kurz ein paarZahlen zu dem Nutzen vom Weissdorn:
32 Vogelarten ernährensich von den Beeren- während die
Rosskastanielediglich für 2 Vögel attraktiv ist. Als Nist-
möglichkeit ist der Weissdornsogarabsoluter Spitzenreiter.
Der Weissdorn ist für über 100 Schmetterlingsraupennütz-
lich - die Plantane lediglich für eine Art! Würde man das
Postulat vollziehen wollen, gäbedas verheerendeAuswir-
kungen.Der selteneSpeierling, die Vogelbeere, die Mehl-
beereund viele andereheimischeSträucherwären wieder
gefährdetund mit ihnendienachfolgendeNahrungskette.

DasPostulat spricht von vorbeugenderRodungaller Wirts-
pflanzen und von einem Anbauverbot.Was heisst das?
Damit könnten jahrelangeBemühungenvon Naturschutz-
kreisenzunichte gemachtwerden.Auch die Entgegennahme
und gleichzeitige Abschreibungist untolerierbar! Es wäre
ein falschesSignal.

Ich möchtehier ein erschreckendesBeispiel anfügen:Be-
reits jetzt wird von der kantonalenZentralstelle für Pflan-
zenschutz vom landwirtschaftlichen Bildungs- und Bera-
tungszentrum Muri an einem Auffr ischungskurs für Ge-
meindearbeiter vor dem Anbau von Weissdorn gewarnt, ja
sogar abgeraten! Als die gemeinderätliche Landschafts-
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kommission im Dorf die Pflanzung von einem Weissdorn
vorschlug,hat er seineneuestenInformationenausdiesem
Kurs eingebracht. Die Informationen und erst nochdie von
kantonalenStellen läuft also nicht auf eine Schutzobjekt-
Strategie,wo auf den Anbau von Weissdorn im Umkreis
von 500 Metern zu Obstplantagenverzichtet werdensoll.
Der Ruf von einheimischen Wildplanzen ist wieder ins
schlechteLicht gerückt worden. Wir würden es dringend
begrüssen,wenn im Siedlungsraumendlichdie vielen Exo-
tenverschwindenwürden,die ökologischwertlossind,unter
anderendie vielen bodendeckendeCotoneasterflächen!Auf
Bundesebenewurde endlich ein Anbauverbotgesprochen.
Es gibt aber noch viele andere Sträucher, die nur für das
Auge einen Sinn machen, für unsere heimische Tierwelt
aber nicht! Der Feuerbrandmuss bekämpft werden, aber
nicht über die Leichen der heimischen Wildpflanzen! Das
Postulatmachtausökologischer und finanzieller Sicht kei-
nenSinn und ist nicht umsetzbar.Bitte lehnen sie die Über-
weisungab!

Dr. Heidi Berner-Fankhauser,EVP, Lenzburg:Ich spreche
im Namen der EVP-Fraktion.Letzte Wochehabeich einen
Film gesehen,nicht im Kino, sondern im Internet unter
www.feuerbrand.ch.Währendeiniger Sekundenkonnteman
auf 4x6 Zentimeternzuschauen, wie eine Weissdornhecke
gerodetwurde. Ist das etwa dasZiel desPostulates? Wenn
demPostulantenvor allem derWeissdornein Dorn im Auge
sein sollte und ihm die Rodung von Heckenvorschweben
sollte, dannkannder Vorstossso nicht überwiesen werden.
Er verlangtja ein Verbotdes Anbausvon Wirtspflanzenund
auchvon Wildgehölzen, die anfällig für Feuerbrandsind.

Die Massnahmendes Kantons,wie siein derStellungnahme
des Regierungsratesdargelegt wurden, sind sinnvoll und
zweckmässig. Ein gänzliches Verbot von potenziellen
Wirtspflanzen, insbesondere von ökologisch wertvollen
Heckensträuchern schiesstüberdasZiel hinaus.Der ökolo-
gische Nutzen von artenreichen Hecken kommt auch der
Landwirtschaft zugute, beherbergen diesedoch Vögel, die
sich von pflanzenschädigenden Insekten ernähren.Zudem
werten die Heckenals wertvolle Landschaftselementeunse-
re Erholungslandschaft auf und dienen uns allen zur Ver-
schönerungdesschönenAargaus!

Katharina Kerr Rüesch,SP,Aarau: Ich sprecheim Namen
der SP-Fraktion. Ich habe nur eine Frage: Was für eine
Rechtsgrundlageliegt diesemPflanzenrassismuszugrunde?
Wie kann ich mich als Privatpersonallenfalls dagegenweh-
ren, dassman wie ein Elefant in meinen Garten tritt und
Pflanzenentfernt? Cotoneasterist ja nicht geradedas,was
dem Auge und den Insekten und überhaupt dem Garten
Wohlgefallenbietet.Aber wennich mir jetzt vorstelle,dass
Wachholder, dermeines WissensaucheineWirtspflanzeist,
dann auch zu den verbotenenPflanzen gehört, dannwürde
ich doch ein weidmännisches Geheul unsererJäger- und
Försterschaft erwarten! Denn Wachholder gehört doch zu
der Folklore des Jägers. Bitte nennen Sie mir doch die
Rechtsgrundlage!

Vorsitzender: Nun hat der Postulantdas Wort. Er ist für
Überweisung,abergegenAbschreibung.

Andreas Villiger, CVP,Sins:Die Auswirkungen von Feuer-
brand, vor allem im Intensivobstbau,sind vielleicht nicht
allen bekannt. Es ist klar, dasssich da meineInteressen von
denen der Vorrednerunterscheiden. Nebstden gefährdeten
Intensivanlagenmuss ich daraufhinweisen, dass auchöko-

logische Elemente in unsererLandschaftbedrohtsind, wie
beispielsweiseHochstammobstbäume.Ich denke,dassdas
ebenso wertvoll ist wie der Weissdornoder der Schwarz-
dorn. GehenSie einmal an einem schönenFrühlingstagins
Fricktal oder ins Oberfreiamt, wennallesblüht! Ich glaube,
dasist auch schützenswert!

Der Feuerbrand ist im Moment- obwohlwir im Aargaufast
eine Vorbildsituation haben- nach wie vor gefährdet; vor
allem steht die Ostschweiz unter grossem Druck mit dem
Feuerbrand. Neu ist er im grössten Obstgebiet von Europa,
im Südtirol aufgetreten,in einemGebiet,daswirtschaftlich
sehr stark von diesem Obstanbauabhängig ist. Dort wird
man alle erdenklichen Massnahmenergreifen müssen, um
denFeuerbrand in denGriff zu bekommen!

Soweit sind wir bei uns glücklicherweisenoch nicht. Die
Situation im Aargau hat dazu geführt, dass mit einer
TaskForceFeuerbrandsehrguteArbeit geleistet worden ist.
Es hat auch dazu geführt, dassdie Umweltseitewieder in
dieseTaskForce zurückgekommenist und man gemeinsam
nachLösungensucht.

Den Vorschlag desRegierungsrates,Schutzzonenzu bilden,
finde ich sinnvoll. Mit dieser Massnahmehat man eine
christliche Lösung: Man schützt das, was man schützen
mussund dort mussmanaucheinengewissen Verzichtvon
Seiten der Umweltschützer in Kauf nehmen, damit man
später nicht viel härtereMassnahmenumsetzenmuss. Ich
bin mit der Antwort und demVorgehen,wie es im Kanton
Aargau aufgegleist ist, mehr als zufrieden. Es macht den
Anschein,dassman den Feuerbrandim Kanton Aargau im
Griff hat.Somit bin ich mit dieserAntwort zufrieden.

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.

RegierungsratRolandBrogli, CVP: Der Feuerbrandist eine
hochansteckende, gefährliche und meldepflichtige Bakteri-
enkrankheit, welche ganze Obstbaukulturen vernichten
kann. Die gesetzlichen Grundlagenfür die Bekämpfungs-
massnahmenwerde ich Frau Kerr noch übermitteln. Der
Regierungsrat hat rechtzeitig reagiert und diesesFrühjahr
eine TaskForce eingesetzt.Der Erfolg gibt uns Recht: Bis
anhin sind im Jahr2002ausdemKantonAargauerst einige
ganz wenige Gemeindenbekannt,in denender Feuerbrand
wiederumaufgetreten ist. Im Gegensatzzum Kanton Thur-
gau, einem ausgeprägtenObstbaugebiet,wird im Kanton
Aargau ein generelles Pflanzverbot für die wilden Wirts-
pflanzenartenabgelehnt. Wir verfolgenalsoeinesehr diffe-
renzierteBekämpfung desFeuerbrandes.

Der Regierungsrat erachtet es als unverhältnismässig und
praktisch kaum durchführbar,den Anbau von Weissdorn,
Vogelbeeren,Eberesche,Mehlbeere, Eisbeereusw. grund-
sätzlich zu unterbinden. Ich bitte Sie, in diesem Sinnedas
Postulat zu überweisenundgleichzeitig abzuschreiben!

Abstimmung:

DasPostulat wird mit grosserMehrheit überwiesen.

Abstimmung:

DasPostulat wird mit grosser Mehrheit abgeschrieben.

Vorsitzender: Das Geschäft ist damit erledigt. Ich habe
Ihnen gesagt, dass Traktandum11 ausfällt.Damit kommen
wir zu Traktandum12.
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871 Postulat Otto Wertli, CVP, Aarau, vom 19. März
2002 betreffend obligatori sche kollektive Lohnausfall-
versicherung für das Staatspersonal und die Lehrkräfte
der Volksschule;Rückzug

(vgl. Art. 498hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 7. August2002:

Der Regierungsratlehnt das Postulatmit folgenderBegrün-
dung ab:

Die Lohnfortzahlung desArbeitgebersKanton bei Arbeits-
unfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall beträgt im
erstenund zweitenAnstellungsjahrsechsundabdemdritten
Jahrzwölf Monateseit Beginn derArbeitsunfähigkeit.Diese
Lösung ist grosszügigund im Grundsatz existenzsichernd
bis zum Erhalt einer IV-Rente. Das per 1. April 2001 in
Kraft getreteneneue Personalrechthat diesbezüglich die
Situation für die Mitarbeitenden des Kantons gegenüber
dem alten Recht nicht verschlechtert. Im Gegenteil, für
gewisse Personalkategorien ergab sich eine bedeutende
Verbesserung.Die Möglichkeit, privat eine zusätzliche
günstigeLohnausfallversicherung abzuschliessen, stellt eine
zusätzlicheVerbesserungdar.

Auf den 1. Januar2002 wurde mit der CONCORDIA ein
Rahmenvertrag für eineKollektiv - Lohnausfallversicherung
für alle Mitarbeitendendes Kantonsinklusive Lehrerschaft
und Spitalpersonal abgeschlossen. Damit könnenalle Mitar-
beitenden zu sehrgünstigenPrämien privat eine Versiche-
rung abschliessen. Für Lehrerinnen und Lehrer bestand
bereits die Möglichkeit, über den ALV einem ähnlichen
Kollektiv-Vertrag bei einer anderen Versicherungsgesell-
schaft beizutreten. Da die Konditionen bei der Concordia
bessersind, sieht der ALV vor, seine Versicherung in
diejenigederConcordiazu überführen.

Die zusätzlicheVersicherung gegenLohnausfallbei Krank-
heit und Unfall ist freiwillig undmussvon denMitarbeiten-
denselberabgeschlossen und bezahltwerden.Die Frist, bis
die Berufliche Vorsorge (BVG) und die Invalidenversiche-
rung (IV) ihre Leistungenerbringen,dauertzwischen 183
und 730 Tagen. Die Lohnausfallversicherung stellt die
Lohnfortzahlung von in der Regel 100 % bei Krankheitund
Unfall bis zum730.Tagsicher.

Der Nachteil dieserfreiwill igen Lösungist, dassnicht alle
MitarbeitendeneinesolcheZusatzversicherung abschliessen
und einzelneMitarbeitendenicht oder lediglich mit Vorbe-
halt aufgenommenwerden.

Anderseits ist es so, dassdie rechtlichen Grundlagenzur
Einführung einer obligatorischen kollektiven Lohnausfall-
versicherung zurzeit nicht gegeben sind. Die im Dekret
vorgesehenenLohnfortzahlungenbietendenMitarbeitenden
während maximal6 respektive12 MonatenSicherheit. Eine
darüber hinausgehende Lohnfortzahlungobliegt der Ver-
antwortungdesEinzelnen undsoll nicht durchein Obligato-
rium abgedecktwerden.

Abklärungenbei denumliegenden Kantonenhabenergeben,
dassnirgends eine Lohnausfallversicherungbesteht,weder
obligatorisch noch freiwillig. Allerdings bestehenzum Teil
längereLohnfortzahlungendurchdenKanton.

Die Möglichkeit einer freiwilli gen Lohnausfallversicherung
besteht erst seit dem1. Januar2002.Es bleibt abzuwarten,
wie sich diese entwickelt und bewährt. Im Rahmen der
regelmässigenGesprächemit den Personalverbändenwer-
den die Erfahrungen mit der kollektiven Lohnausfallversi-
cherung besprochen.

Der Regierungsrat ist ausdiesen Gründennicht bereit, das
Postulat entgegenzunehmen.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 1'155.--.

Otto Wertli, CVP, Aarau: Der Regierungsratführt in seiner
Antwort aus,dasser denRahmenvertrag für einefreiwillige
kollektive LohnausfallversicherungausserhalbdesLohnsys-
temsabgeschlossen hat. Mit diesemSchritt und mit einzel-
nenweiterenErklärungenbringt er zumAusdruck,dasseine
Lohnausfallversicherung durchaus Sinn macht. Allerdings
ist die jetzt praktizierteLösungnicht in allen Teilen befrie-
digend, dies lässt sich ausStellungsnahmen und Rückmel-
dungen der Personalverbändeschliessen.Eine Möglichkeit
bleibt die obligatorischeVersicherung- nötigenfallsmüsste
auf Dekretsstufe die entsprechenderechtliche Grundlage
geschaffenwerden. Ein etwasandererWegwäredie freiwil-
lige Versicherung mit der Prämienabrechnung über das
Lohnsystem.Mi t dem LohnsystemPULS ist dies vielleicht
einfacher möglich als mit dem bisherigenveraltetenSystem
PIS. Beide Wege wären nach meiner Vorstellung ohne
Kostenfolge für den Staat- aberbötenmehr sozialeSicher-
heit.

Die Regierungschreibt, dassesabzuwartengilt, wie sichdie
gewählte Lösungentwickelt und bewährt.Weiter schreibt
sie, dass die Erfahrungenim Rahmender regelmässigen
Gespräche mit den Personalverbändenbesprochenwerden.
Dabei können danndie Vergleichemit anderen öffentlich-
rechtlichen und vergleichbaren privatwirtschaftlichen Un-
ternehmenvorgelegt werden.DasAnliegensoll auch auf die
Traktandenliste dieser regelmässigenGesprächedesFinanz-
direktorsmit denPersonalverbändengesetzt werden.Damit
bringt die Regierung zumAusdruck,dassdie jetzigeLösung
nicht in Stein gemeisselt ist - Entwicklungen durchaus
denkbar sind und sie diesem Anliegen Aufmerksamkeit
geben will . Aus diesemGrund ziehe ich mein Postulat zu-
rück. Ich werdedie EntwicklungdiesesAnliegensdersozia-
lenSicherheit weiter verfolgen!

Vorsitzender:Der Postulant zieht sein Postulatzurück. Das
Geschäft ist damit erledigt.

872 Interpel lation Margrit Kuhn, SP, Wohlen, vom
26. März 2002 betreffend Familienfr eundlichkeit des
Kantons als Arbei tgeber; Beantwortung und Erledigung

(vgl. Art. 529hievor)

Antwort des Regierungsratesvom 19.Juni2002:

Grundsätzliche Vorbemerkungen:Früher gab es für einen
Mann einemehr oderwenigerdurchgehende Trennungvon
Berufs- und Familienleben.Die Frauenhingegenschieden
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nacheinerPhaseder Ausbildungund Erwerbstätigkeitviel-
fach währendeiner (längeren) Familienphaseaus dem Er-
werbslebenaus.Einige kehrtendanach wiederins Berufsle-
ben zurück. Heute gilt für beide Geschlechterdas Modell
derPatchworkbiographie, bei der Aus- und Fortbildungsich
mit Zeitender vollen oderteilweisen Erwerbsarbeitund der
Phasender Nicht-Erwerbstätigkeit abwechseln. Für diese
Veränderungen sind unterschiedlicheFaktoren wie ein
allgemeinerWertewandel, die IndividualisierungderGesell-
schaftund ein insgesamtvielfältigeres VerständnisderRolle
von Frauen und Männernverantwortlich.Die demographi-
sche Entwicklung und entsprechende Prognosenzeigen,
dassimmer weniger Personenden Unternehmenauf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aus denen sich die
geeigneten Mi tarbeiterinnen und Mitarbeiter auswählen
lassen.Es wird immer wichtiger, die Richtigen auszuwäh-
len, zu entwickelnund durch eine geeignete Personalpolitik
die Männer undFrauen beim Kantonhaltenzu können.Eine
familienfreundliche Personalpolitik spielt in diesem Zu-
sammenhang eine wichtige Rolle. Durch geeignete Mass-
nahmen können Rahmenbedingungengeschaffen werden,
um dasZusammenspielvon Beruf und Familie zu erleich-
tern. Dabei wil l der Kantonden Menschenund seineWahl-
freiheit in den Mi ttelpunkt stellen, ohne eine Wertung der
Familienformenvorzunehmen.

Zu denFragen1, 3 und 4: Der Kantonhat in verschiedenen
personalrechtlichen ErlassenfamilienverträglicheLösungen
gefunden. Folgende familienpolitische Instrumentarien
stehenim Vordergrund:

- GrosszügigeLösung für den Mutterschaftsurlaub. Der
Kanton richtet Mitarbeiterinnen während des Schwanger-
schafts- und Mutterschaftsurlaubs den bisherigen Lohn
während 16 Wochenaus. Danach kann, sofern es die be-
trieblichen Umständezulassen,ein unbezahlterUrlaub von
bis zu 12 Monatengewährtwerden.DasStillen am Arbeits-
platz gilt während des ersten Jahres nach der Geburt des
KindesalsArbeitszeit.Mitarbeitendeerhaltenausserdemfür
eine beschränkte Zeit bezahlten Urlaub, um krankeKinder
zu pflegen,sofern die Betreuung nicht von einer anderen,
geeignetenPerson übernommen werden kann. Ausserdem
erhalten Mitarbeitendefür die Geburt eigenerKinder einen
bezahltenUrlaubvon 3 Tagen.

- Der Kanton fördert dasBewusstsein für familienfreundli-
che Rahmenbedingungen. Ein wichtiges Instrument dazu
sind flexible Arbeitszeitmodelle. Drei verschiedeneModelle
sind möglich: Jahresarbeitszeit mit festgelegtentäglichen,
wöchentlichen odermonatlichenSollarbeitszeiten,Jahresar-
beitszeitohne festgelegtetägliche, wöchentlicheoder mo-
natliche Sollarbeitszeiten und das Bandbreitenmodell. Bei
letzteremstehenVollzeitmitarbeitenden sieben Arbeitszeit-
variantenzur Verfügung (40 bis 43 Stunden wöchentliche
Arbeitszeit,je nachdemverbunden mit Lohnkürzungenoder
mit zusätzlichenFerientagen). Für Mitarbeitende, die nicht
nachfestenEinsatzplänenarbeiten, gilt ausserdemdie glei-
tende Arbeitszeit, d.h. sie können zwischen 06.00 und
20.00Uhr Arbeitsbeginn und Arbeitsendefrei wählen.

- Im Bereich der familienergänzendenKinderbetreuung sind
ersteMassnahmenergriffen worden.Der Kanton stellt den
Mitarbeitendeneine Beratungsmöglichkeit zur Verfügung,
um die geeigneteBetreuungsformfür dasKind zu finden.In
TeilbereichenunterstütztderKantonselbst solcheInstitutio-

nen für Mi tarbeitendedes Kantons(Spitäler,Kantonsschu-
le).WeitereMassnahmenwerdengeprüft.

- Personalentwicklungs- und Weiterbildungsmassnahmen
bilden ebenfalls ein wichtigesElementeinerfamilienfreund-
lichen Personalpoli tik. Im Entwurf für eineneueWeiterbil-
dungsverordnung ist vorgesehen,dassfür die Genehmigung
von Weiterbildungen und die Kostenübernahmefür Voll -
wie Teilzeitbeschäftigte die gleichenKriterien geltensollen.
Karriereplanung wie Weiterbildung sollenauchfür Teilzeit-
beschäftigte einenhohenStellenwert haben.

- Auf allen Ebenen und Tätigkeitsbereichen wird eine aus-
gewogeneVertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angestrebt.

- Um den Anforderungen,welche heutean Väter auch in
Bezug auf deren Präsenzin der Familie gestellt wird, ge-
recht zu werden, bietet der Kanton den Kurs "Väter zwi-
schen Beruf und Familie" an. Darin setzensich die Teilneh-
mer durch eine persönlicheStandortbestimmungintensiv
mit dem Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie ausein-
ander.

- Im Bereich der beruflichenVorsorgesoll durch eine ent-
sprechendeGestaltung des Koordinationsabzugesdie Teil-
zeitarbeit bessergestellt und bisherigeNachteile korrigiert
werden.

Zu Frage2: In Stellenbeschriebensind die funktionsspezifi-
schen Elemente zum Ausdruckzu bringen. Diesesind vor
allem auch für die Arbeitsplatzbewertung von zentraler
Bedeutung. Die Berücksichtigungpersönlicher Umstände
wäre in diesemZusammenhangsystemwidrig.Andersver-
hält es sichmit Stellenausschreibungen.Hier wird regelmäs-
sig auf die flexiblen Arbeitszeitmodellehingewiesen, die es
- wenn immer möglich - erlauben, berufliche und familiäre
Verpflichtungenmiteinanderin Einklangzu bringen.

Zu denFragen 5 und 6: Im Jahr2001leisteteder Kanton an
die Kindertagesstätte der KantonsschuleWettingen eine
Anstossfinanzierung von Fr. 30'000.--. PrivateKindertages-
stättenwurdenmit insgesamtFr. 327'662.-- unterstützt.

Ausserdem werden Jugendinstitutionen mit rund Fr.
315'000.-- unterstützt.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 1'096.50.

Margrit Kuhn, SP, Wohlen: DasFinanzdepartementstellver-
tretend für den Regierungsratzählt viele Massnahmenauf,
die die Familienfreundlichkeit desKantonsals Arbeitgeber
unterstreichen sollen. Diese sind auch lobenswertund zu
begrüssen.Aber höreich danicht einegewisse Selbstzufrie-
denheitheraus, nach dem Motto: "schautmal, was wir da
alles machen!?" Ich wünschtemir, dassauf die Interpellati-
on eingegangen worden wäre und die Fragenwirklich be-
antwortetwürdenundnicht einfachsoausweichendStellung
genommen wird! Was beispielsweise macht eine allein
erziehendeMutter oderein allein erziehender Vater mit den
Kindernin den Sommerferien?DasscheintdenArbeitgeber
nicht zu interessieren.

Was beispielsweise macht der Kanton als Arbeitgeberfür
die Entlastung der Familien seiner Mitarbeitenden?Trägt
der Kanton alsArbeitgeberbeispielsweisebesonderen Situa-
tionen wie Scheidung, Trennungoder Krise in der Familie
Rechnung?Ist der Kanton der Meinung,dass die angeführ-
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ten Unterstützungen von Betreuungsinstitutionen dafür
ausreichen? Bemerkenswert ist auch der Satzin der Einlei-
tung (Zitat): "Die demografischeEntwicklung und entspre-
chendePrognosenzeigen,dassimmer wenigerPersonenden
Unternehmenauf dem Arbeitsmarkt zur Verfügungstehen,
aus denensich die Mitarbeitenden auswählenlassen." Da
drängt sichdochdie Frageauf, ob das nunandenpotenziel-
len Mitarbeitendenliegt oder am Arbeitgeber!Höre ich da
die zynische Bemerkungheraus,dassdie Leute heuteeben
denwichtigenundzentralen AnforderungendesKantons gar
nicht mehr genügen können? Dann folgt die Bemerkung:
"Durch geeigneteMassnahmen können Rahmenbedingun-
gen geschaffenwerden,um das Zusammenspiel von Beruf
und Familie zu erleichtern." DasZusammenspiel muss eben
nicht erleichtert,sondern gefördert werden!

Die nachfolgendeMassnahmenlistekann so gesehennur ein
bescheidener Anfang sein auf dem Weg zu einer wirklich
familienfreundlichenHaltungdesKantonsgegenüberseinen
Mitarbeitenden.Ich glaube, dass nebendem Kurs "Väter
zwischen Beruf und Familie" auch ein Kurs "Sensibilisie-
rung für Kaderleute und Vorgesetzte für Schwierigkeiten
von Eltern amArbeitsplatz" angebotenwerdenmüsste!

Ich bin mit derAntwort nicht zufrieden. Es werdenje länger
je weniger Kinder geboren oder Kinder, die Integrations-
massnahmenbrauchen. Die Statistik, die wir heute in der
Zeitung sehenkönnen,gilt es zubeachten!

Vorsitzender:Die Interpellantinist von der Antwort nicht
befriedigt.DasGeschäftist erledigt.

873 Finanzierung der innerkantonalen stationären
Behandlung von Privat- und Halbpri vatpatienten in
öffentlichen und öffentli ch subventionierten Spitälern;
Nachtragskreditbewilli gungen; Erhöhung und Anpas-
sung der WOV-Globalsaldi

(Vorlagevom 10. Juli 2002des Regierungsrates.)

JosefWinter, CVP, Kaisten,Referentder Staatsrechnungs-
kommission: 1. Vorbemerkung: Das vorliegendeGeschäft
dürfte auch im Grossen Rat alles andereals Begeisterungs-
stürme auslösen.Vor allemausfinanzpoli tischerSicht ist es
für unseren Kanton ein höchst unerfreuliches Geschäft,
welches zudem zeitlich sehr ungelegen anfällt und den
angespannten Finanzhaushalt zusätzlich belastet. Doch
bleibt uns wohl nichts anderesübrig, als den Bundesge-
richtsentscheidnachzuvollziehen!

2. Ausgangslage:Die Thematik wurde bereits1996mit dem
Inkrafttreten des KVG diskutiert. Das KVG führte von
Anfang an zu Auslegungsfragen. Es wurde daher ein Still-
halteabkommenvereinbart, das Ende2000auslief.Seit2001
liegen nun aber dem GD verschiedene Betreibungender
Versicherungen vor. Der einstimmige Bundesgerichtsent-
scheidvon EndeNovember2001hatdie Situationeindeutig
geklärt.

Für 2001 müssendie Kantonerückwirkend eine Pauschale
von 250 Mio. Frankenbezahlen.Der Aargau muss8,3 %
davon tragen,was20,8Mio. Frankenergibt.Die Gemeinden
wurden darüberinformiert, dasssie einen Anteil, berechnet
nach der Finanzkraft, tragen müssen.Ab 2002 tragendie
Kantone gemässdringlichemBundesgesetz60 %, ab 2003

80 % und ab 2004 100 % der innerkantonalenstationären
Behandlung von Privat- und Halbprivatpatientenin öffentli-
chen und öffentlich subventionierten Spitälern. Dies ent-
spricht etwa 40 Mio. Franken.Die Gemeindensind davon
ebenfalls betroffen!

Bei der RevisiondesKVG ist vorgesehen,dassdie Kantone
den Privatspitälern dieseBeiträgeebenfalls ausrichtenmüs-
sen, was insgesamtca. 70 Mio. Frankenausmachenwürde.
Die Prämien der Zusatzversichertensolltennun sinken bzw.
weniger steigen! Die Idee wäre, dassbei günstigeren Prä-
mien mehr Zusatzversicherungen abgeschlossen würden,
was bei denSpitälernzu Mehreinnahmenführenwürde.Wie
dieser Mechanismus in der Praxis funktioniert, muss man
abwarten. Bei allem Unerfreulichen hat man doch den
Kompromiss gefunden, dassdie Kantonenicht sofort den
vollen Beitragfinanzierenmüssen.

In der KostenentwicklungdesGesundheitswesenskumuliert
sich im Moment viel. Nebst anderemschlagenauch die
Korrekturen im Lohnbereichzu Buche.Durch die Verzöge-
rung bei der Anpassungder Tarifvereinbarungen mit den
Versicherungen - sie werden nur alle 2 Jahreangepasst -
gehen diese Mehrkosten zuerst voll zulasten des Kantons
und derGemeinden.Die Gemeindenbeklagensichnatürlich
überdie Kostenzunahme!

3. AllgemeineAussprachein der Staatsrechnungskommissi-
on: Die Frage, ob die SchweizerischeSanitätsdirektorenkon-
ferenz die rechtlichen Grundlagen falsch ausgelegthätte
oder es sich um eine Rechtsbeugungdurch desBundesge-
richt handle, hat Herr LandammannHaslerwie folgt beant-
wortet: Es sei eine Frageder Auslegung.Für beideAusle-
gungen gäbe es in den Materialen positive wie negative
Zeichen.Die Frage der Gleichbehandlungsei vom Bundes-
gericht hoch gewichtet worden.Wir hättenwährend6 Jah-
reneine Gnadenfrist gehabt!

Die jetzigeInterpretationdesBundesgerichtssei klar. Seines
Erachtens hätte es der Bundesrat versäumt, die Fragen
rechtzeitig zu klären.Mit demneuenKVG seiendie Kosten,
mit einemTeiler von 50 zu 50 auf die öffentlicheHandund
die Versicherungen verteilt. Dieser Teiler sei nicht in der
Verfassung verankert und könnte dementsprechend ange-
passtwerden. Vom Bundesparlamentsei in dieser Richtung
keinegrosseHil fe zu erwarten!

Weiter wurdein derSRK nochmalsfestgehalten,dass esum
die Kosten für die Zusatzversichertengeht. Ebenfalls wur-
den die massiven Mehrkosten,welche die Gemeindenzu
tragen haben,angesprochen.Dazu verwies Herr Landam-
mann Hasler auf den Finanzplan,in welchemdie Kosten-
entwicklung im Gesundheitswesender nächsten Jahre dar-
gestelltist.

Die Vermutung, dass die Grundversicherungentlastetwer-
den könnte, ist theoretischmöglich. Dies trifft dann zu,
wenn mehr Personen in Zukunft Zusatzversicherungen
abschliessen.All erdingsdürfte es schwierig sein, die prä-
miensenkende Wirkung nachzuweisen,da die Kostenin der
Grundversicherungsehrdynamischsind.

Zur Frage,ob eseine Kontrollinstanzgebe,welcheabklärt,
ob die Prämien wirklich sinken, erhaltenwir in der SRK
folgende Antwort: Die Santésuissewird der Sanitätsdirekto-
renkonferenzgemässdringlichemBundesgesetzdenschrift-
lichen Nachweis erbringen - mit Offenlegungder Berech-
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nungen, wie sichdie zusätzliche Kostenübemahmedurchdie
Kantone auf diePrämien auswirkt.

Schliesslichwar dasEintreten in der SRK auf die Vorlage
nachBeantwortung der Fragen unbestritten!

Vorsitzender:Stillschweigend für Eintretenhabensich die
SVP-Fraktion, die EVP-Fraktion und die SD/FP-Fraktion
ausgesprochen.

Dr. Max Brentano, CVP,Brugg: Ich sprecheim Namender
CVP-Fraktion. Grundsätzlich gibt es am Entscheid des
Versicherungsgerichtes nichtszu rütteln. Esist auchlogisch,
dassjederSchweizer,derobligatorisch versichertist, eigent-
lich auch seine Grundleistung im Spital geleistethat und
dassdies ihm entsprechend auch zukommtund diesin Ana-
logie dazu,dassdie 50 % durch die Kantonemitfinanziert
werden. Dieser Entscheid wurde mit einer Konvention
zwischenderSanitätsdirektorenkonferenz unddenVersiche-
rernabgeschwächt.Allerdings- unddarauferhalte ich keine
Antwort: Wer erhält denn eigentlich gesamtschweizerisch
diese250 Mio. Franken,insbesonderewelcherückwirkend
für dasJahr 2001 ausbezahlt werden?Die Prämienfür das
Jahr 2001 sind auch in der Zusatzversicherung durch die
Zusatzversichertenbezahlt. Falls es in diesem SaalZusatz-
versicherte gibt, frage ich: Haben Sie für 2002 eine Prä-
mienermässigungerhalten in der Zusatzversicherungoder
wurde allenfalls eine Rückvergütung für das Jahr 2001 in
Aussichtgestellt?

Alle Zusatzversichertenbezahlten eine risikogerechtePrä-
mie. Diesewurdeohnedie Entlastung durchdenSockelbei-
trag berechnet. Es darf ja nicht sein, dassdie Zusatzversi-
chertenin unseremLandedie volle Prämie bezahlenundder
Staat bzw. die KantonediesePrämienanteilenun ein zweites
Mal nachbezahlen.Die Kassenbzw. die Privatversicherer,
bei denen die Kassen klingeln, werdenam 30. September
sehr zufrieden sein, wenn sie 250 Mio. Frankenerhalten,
welche sie nie ausbezahlen mussten. Werden vielleicht
Dividendenausbezahlt?Werden vielleichtRückvergütungen
auf den zuviel bezahlten Zusatzversichertenprämienausbe-
zahlt oder werdenirgendwelche Rücklagenim Bereichder
Zusatzversicherergemacht?

Ein Bürger, der seineZusatzversicherungbezahlthat und
dersienunüberdie Steuern ein zweitesMal bezahlenmuss,
musssich dochzwingendbetrogen vorkommen!Wer ist die
Aufsichtsbehördeüber diesePrivatversicherer,die diese 250
Mio. Frankenbekommen?Ist dasdasBundesamt über Pri-
vatversicherungund wie wird dieses die Verteilung vor-
nehmen?Santésuisseist ja ausgerechnetnicht zuständig für
den Zusatzversicherungsanteil! Diese 250 Mio. Franken
müsstenaberin die Zusatzversicherunghineinfliessen, weil
siedort schonbezahltwurden!

Meine Frage an den Regierungsrat ist deshalbauchim Na-
men der CVP, ob diese Vereinbarungsicherstellt, dass die
einbezahlten Beträgedenjenigenzukommen, welche auch
doppelt einbezahlthaben?Oderob sie einfachirgendwohin
fliessen,niemandweisswohin?!

Martin Troller-Zumsteg,SP, Münchwilen: Ich sprecheim
Namender SP-Fraktion. Der Entscheid desVersicherungs-
gerichtesist so zu akzeptieren!Es gibt durchauseinleuch-
tende Gründefür diesen Entscheid:Halbprivat- und Privat-
versichertesind vorerstobligatorischin der Grundversiche-
rung für Leistungen gemässKVG versichert! Damit ist es

nicht mehr als logisch, dassdieseVersichertenbzw. deren
Versicherungen in diesem Bereich gleichgestellt werden
müssen!

Zu den finanziellen Folgen für den Kanton: Wie weit ein
Budgetausgleich nur ausgabenseitigin die Fernegerückt ist,
scheint sogar bei der Fraktion ganz links langsam ins Be-
wusstseinzu rücken. Das von Herrn LandammannErnst
Hasler,SVP,geführte Departementstellt kleinlaut fest, dass
kein Kompensationsvorschlagunterbreitetwerdenkann! Die
Zitrone ist ausgepresst! Es müssenMassnahmenauf der
Einnahmenseite folgen.Die Gemeinden- undjederundjede
von uns ist ebenfalls stimmberechtigtin einer Gemeinde-
kennen keine Nachtragskredite! Die Rechnungsablage im
Juni des nächsten Jahreswird einfach höhereAufwendun-
gen unter dieser Position aufweisen.Die Fraktion der SP
und die Gewerkschaftenstimmen denAnträgen 1-4 zu.

Herbert H. Scholl, FDP, Zofingen: Ich spreche im Namen
der FDP-Fraktion. UnsereFraktion stimmt dieserVorlage
zu. Alles andere hätte eine grösserefinanzielle Belastung
desKantonsund der aargauischenGemeinden zur Folge.Es
ist dem Regierungsrat und der Sanitätsdirektorenkonferenz
zu gratulieren, dasssie mit den Versichererndiesen Kom-
promissfür die Jahre2001-2004ausgehandelthaben.Trotz-
demsind3 Anmerkungenzu dieserVorlagezu machen:

1. DieseVorlagezeigt deutlichauf, dass die Spitalfinanzie-
rung soraschalsmöglichgeändert werdemuss. Der Kanton
muss sich aus seiner doppeltenRolle des gleichzeitigen
Anbieters und Subventionsgeberszurückziehen können.
Mankannnicht gleichzeitigAnbieterundNachfragersein!

Wir erwarten von der 2. Revision desKVG den Übergang
zur monistischen Spitalfinanzierung, in welche auch die
Privatspitäler einzubeziehensind. Daraus erfolgt einerseits
eine Entlastung des Kantons gegenüberden Spitälern,aber
wir müssenuns keine Illusionen machen,er wird bei der
Prämienverbill igung vermehrtzur Kassegebeten. Aber die
Verantwortlichkeiten müssen klar getrennt werden. Der
Regierungsrat ist aufzufordern,seinenEinflussbei dieser2.
KVG Revision geltendzu machen!

2. Herr Troller hat festgestellt,dassdas SVP-Departement
kleinlaut zugeben musste, dasskeine Kompensationsmög-
lichkeiten vorhandensind. Wir wollen hier nachstossen.Es
handeltsichhier um einenNachtragskredit undnachunserer
Praxis sind diese in der laufenden Rechnungganz oder
mindestens teilweise auszugleichen!Wir erwarten vom
Gesundheitsdepartement entsprechendeVorschläge. Diese
am liebstenschon heuteund sonstspätestens mit demBud-
get 2003! Wir könnendieseMehrbelastungenohne ausglei-
chende Massnahmen nicht einfach und komentarlos hin-
nehmen!

3. Eine Bemerkung zu der künftigen Spitalgesetzgebung.
Wir erwarten hier vom Regierungsrat,dasser auf derkanto-
nalenEbeneauf demvorgezeichnetenWeg,wie er in der 1.
Beratungaus diesem Plenum hervorgegangen ist, weiter-
fährt. Auch hier müssendie Kompetenzenklar getrennt
werdenund wir erwarten, dasser nicht hinter die Beschlüsse
der 1. Beratungin seinenAnträgenzurückgehenwird!

Wir stimmendieser Vorlageunddamit allenAnträgenzu.

Vorsitzender: Es liegt keine Wortmeldung mehr aus dem
Plenumvor.
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LandammannErnst Hasler, SVP: In der Tat ist es so, dass
dieses Geschäft sicher keine Begeisterung auslösenwird.
Trotzdemmüssenwir sagen, dass wir im Sinneeiner Gna-
denfrist, die wir seit der Einführung des KVG's hatten,in
dieser Zeit eine Entlastung hatten. Das ist ein schwacher
Trost,dasist mir klar.

Zu Herrn Dr. Brentano: In der Vereinbarung, die wir zwi-
schenden Sanitätsdirektoren und den Versicherungenge-
machthaben, ist ein Absatzenthalten, derklar aufzeigt,dass
diese Verbilligungsmassnahmen den Versicherten zugute
kommen muss und dass das auch nachgewiesenwerden
mussvon denVersicherern!

Wie wird dasgemacht?Für unswäre logisch gewesen,dass
von demTag an,wo dieseVerbilli gung gilt, dass dannauch
die Prämien für die Zusatzversicherten tiefer wären. Aber
demist nicht so. In der Vereinbarungsteht,dassdasnach-
gewiesen werdenmuss,aber dassdasauchauf die Zukunft
hin nachgewiesen werden kann. Sie haben uns glaubhaft
erklärt, dasssie alle auch in einer starken Steigerungder
Kostenseitesind und dasssie das Geld, sobaldsie eshaben,
in der zukünftigenRechnungverrechnen werden.Daswürde
heissen,dassdie Zusatzversichertenweniger Prämien auf
die Zukunft hin bezahlen,aber nicht rückwirkend.Aber der
Nachweismussgeliefert werden!

Daswar natürlich die ersteFrage, die alle Sanitätsdirektoren
sofort stellten. Trotzdem müssenwir auch hier sagen: Es
war eine faire Verhandlungnach dem Bundesgerichtsent-
scheid,der einstimmig war. Eswarenalle Professorenin der
Kommission,die dasbestimmt hat und esgab da nichts zu
deuteln. Insofern ist dieses Abkommenauchdort ein guter
Kompromiss.

Zu Herrn Troller: Siehabenvon "kleinlaut" gesprochen.Ich
habe das anders formuliert in der Kommission. Ich sagte,
dasswir im Momentim GD denÜberblick nicht haben.Da
könnenSie jetzt in jedemDepartement fragenbezüglich der
ÜberschüsseMit te Jahr.Das ist gar nicht möglich! Aber ich
bin überzeugt, überalle Departemente werdenwir dannmit
dem NK2 diese Frage der Kompensation aufnehmen und
versuchen,daszu beantworten! Mehr will ich nicht sagen.
So schwarzsiehtesnicht aus,wie esdargestellt wurde! Das
ist die einzigeBemerkung,die ich dazu machen kann.

Zu Herrn Scholl: Es ist richtig, waser gesagt hat.Die KVG
Revision geht in Richtung Entflechtungund wir wollen das
im KantonAargau auch machen.Insofern werdenwir auch
auf die 2. Lesunghin in den HauptstossrichtungendesGe-
setzesnichtsändern. Wir werdendie Intentionen,die wir in
der 1. Lesung als zustimmendempfundenhaben,weiterfüh-
ren.

Immerhin müssenwir natürlich Stellung nehmenzu den
Prüfungsanträgen.Das ist selbstverständlich. Wir werden
uns insofernMühe geben,dasswir eine gute 2. Beratungin
diesemSpitalgesetzmiteinander erreichen können.In die-
semSinne bin ich der Kommission dankbar für die Arbeit
und ich bitte Sie, auf die Botschafteinzutretenund in diesen
saurenApfel zu beissen!

Vorsitzender: Eintreten ist nicht bestritten und damit be-
schlossen.Wir kommenzur Detailberatung.

Detailberatung

Josef Winter, CVP, Kaisten, Referentder Staatsrechnungs-
kommission:In der Detailberatungwerden der Kostenteiler
zwischen den Gemeinden und dem Kanton angesprochen.
Herr Landammannn Hasler äussert sich dazu wie folgt: In
den Regionalspitälern beträgt der Kostenteiler 40 % Ge-
meinden, 60 % Kanton. Wennman alle Zusatzversicherten-
Leistungenaller Spitäler berücksichtigt,inkl. Kantonsspitä-
ler,ergibtsichein andererTeiler.

Zum fehlenden Kompensationsvorschlag in der Vorlage
meint Herr LandammannHasler,die diesbezüglicheBemer-
kung sei richtig. Wie der Stand über die Kompensationen
der Gesamtverwaltung sei, wisse er im Moment nicht. Im
Gesundheitsdepartement werdeder Betrag wohl nicht kom-
pensiertwerden können.Die lohnwirksamen Massnahmen
würden sich in den Spitälerneher so auswirken,dassmit
Mehrkosten gerechnet werdenmüsse.Ergänzendwird zu-
dem von Herrn Neuhauserwähnt, dassdie Kosten bereits
entstandenseien und eshier umderenFinanzierunggehe!

Vorsitzender:Gibt esWortmeldungenzur Botschaft?Dasist
nicht derFall. Dannkommenwir zu denAnträgen.

Abstimmung:

Die Anträge1, 2, 3 und4 werdenin getrenntenAbstimmun-
genjeweilsmit grosserMehrheitangenommen.

Beschluss:

1.

Für den Sockelbeitrag 2001 wird ein Nachtragskreditvon
brutto Fr. 20'800'000.-- bewilligt (Konto 5102.3659.00
Sockelbeitrag 2001 an die Krankenversicherer).Der Anteil
der Gemeindenbeträgt Fr. 5'200'000.--.

2.

Für den Sockelbeitrag 2002 der Regionalspitäler wird netto
ein Nachtragskredit von Fr. 8'500'000.-- (Konto 5122.3640
Beiträge an Regionalspitälerund Kranken- und Pflegehei-
me) bewilligt. Der Anteil der Gemeindenin der Höhe von
Fr. 3'700'000.-- wird diesen durch die Regionalspitäler
direkt in Rechnunggestellt.

3.

Der WOV-Globalsaldo des Kantonsspitals Aarau wird
brutto um Fr. 8'500'000.-- und derjenige desKantonsspitals
Badenbrutto um Fr. 3'500'000.-- erhöht.Die Gemeindebei-
trägebetragen rundFr. 2'420'000.--.

4.

Die definitive Anpassungder Globalsaldi der laufenden
Rechnung der WOV-Betriebe Kantonsspital Aarau und
Kantonsspital Baden erfolgt aufgrund der effektiven Er-
tragsausfälle in derRechnung 2002.
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874 Postulat der CVP-Fraktion vom 4. Juni 2002
betreffend Auslastung, Err eichbarkeit und - wenn nötig -
Erweiterung der Schwangerschaftsberatungsstellen in
der Jugend- und Familienberatung; Überweisung an den
Regierungsrat und gleichzeitige Abschreibung

(vgl. Art. 659hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 10.Juli 2002:

Der Regierungsratnimmt dasPostulatentgegenund bean-
tragt mit folgenderBegründungdie gleichzeitigeAbschrei-
bung:

Am 2. Juni 2002wurde vom Schweizer Volk die revidierte
Regelung des Schwangerschaftsabbruchesmit einem Ja-
Stimmenanteil von 72 % angenommen. Kernstück dieser
Änderung des Strafgesetzbuches ist die Straflosigkeit des
Schwangerschaftsabbruchesin den ersten 3 Monaten der
Schwangerschaft(Fristenregelung).NachAblauf dieserFrist
ist ein Schwangerschaftsabbruchnur erlaubt, wenn nach
ärztlicher Erkenntnis eine Gefahr für das Leben der
Schwangerenoder die Gefahr einer schwerwiegendenBe-
einträchtigung ihres physischen oder psychischenGesund-
heitszustandesbesteht und dieser nicht auf anderefür sie
zumutbare Weiseabgewendetwerdenkann(StGB Art. 118-
120).

Ein Schwangerschaftsabbruchin denersten12 Wochendarf
abernur durchgeführtwerden,wenn von der schwangeren
Frauein schrift lichesGesuchvorliegt und ein ausführliches
ärztlichesBeratungsgespräch geführt wurde. Ferner ist ein
Leitfaden mit einemVerzeichnis der zur Verfügung stehen-
denBeratungsstellenund denVereinen und Stellen,welche
moralischeund materielle Hilfe anbieten, auszuhändigen
(StGB Art. 120Abs.1 und2).

Die spezielleNennungder Beratungsstellen bzw. weiterer
unterstützender Institutionen zeigt, welche besondere
Bedeutung der GesetzgebereinemBeratungsangebotan die
schwangereFraueinräumt.

Über diese neueRegelung des Schwangerschaftsabbruches
hinaus gehend, kommt der Schwangerschaftsberatungund
derVerhütung ungewollterSchwangerschaftengrosse sozia-
le und medizinischeBedeutungzu. Für denKanton Aargau
hat der Regierungsratdeshalbeine Leistungsvereinbarung
mit dem Verein Beratungsstellen für Familienplanung,
Schwangerschaft und Sexualität über das Leistungsangebot
der Schwangerschaftsberatungsstellen Aarau und Brugg ab
1. Januar2002getroffen.

Der Verein Beratungsstellen für Familienplanung,Schwan-
gerschaft und Sexualität erbringt als vom Bundesamtfür
Sozialversicherungenals offizielle Beratungsstelle bezeich-
neteInstitution in folgenden 4 BereichenLeistungenfür den
Kanton:
1. BeratungundHilfestellung (960hpro Jahr)
2. SexualpädagogischeAngebote(480hpro Jahr)
3. Öffentlichkeitsarbeit(120hpro Jahr)
4. Fach- undAnlaufstelle (350hpro Jahr)

Mit dieser differenzierten Vereinbarung zwischen dem
Verein Beratungsstellen für Familienplanung,Schwanger-
schaftund Sexualität und dem KantonAargaubesteht heute
ein solider Rahmen zur Erbringung der Beratungsleistung

wie es in der NeuregelungdesSchwangerschaftsabbruches
vorgegebenist.

Konkret wird gegenwärtigvom VereinBeratungsstellenfür
Familienplanung, Schwangerschaftund Sexualitätein Bera-
tungsleitfaden im Auftrag des Gesundheitsdepartementes
ausgearbeitet. Dieser wird allen schwangerenFrauen,wel-
che die Ärztinnenbzw. die Ärzte wegeneinesSchwanger-
schaftsabbruches aufsuchen, im Beratungsgesprächausge-
händigt werden. Ferner wird die Arbeit der beiden Bera-
tungsstellennach denobenerwähnten4 Kategorien laufend
stundenweiseerfasstund in vierteljährlichen Sitzungenmit
dem Gesundheitsdepartementanalysiert. Auf diese Weise
kann gewährleistet werden,dassein zusätzlicherBeratungs-
bedarf, insbesondere auch im fremdsprachigenBereich,
schnell erkannt wird. UnterBerücksichtigungdersehr ange-
spannten kantonalen Finanzlageist der Kanton dadurchin
der Lage, einen allfälligen Ausbau der Beratungsstellen
raschzu planen.

Weiter werden die Ärztinnen und Ärzte des Kantons im
August2002 eingehendüberdie neuegesetzlicheRegelung
und ihre kantonaleUmsetzunginformiert werden.Hier wird
speziell auf die bestehenden Beratungsangebote hingewie-
sen und der neue Leitfadenzum Hilfs- und Beratungsange-
bot wird den praktizierendenÄrztinnen und Ärzte abgege-
benwerden.

Zusammenfassend kannfestgehaltenwerden,dassdie Bera-
tung von Schwangeren,aberauchsexualpädagogische Prä-
ventionsmassnahmenim Kanton Aargauüber die erwähnte
Leistungsvereinbarung mit demVereinBeratungsstellen für
Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität klar
geregelt sind.Die ÜberprüfungdesvorhandenenAngebotes
ist ein fester Vertragsbestandteil und wird so vom Gesund-
heitsdepartement wahrgenommen.Die Information der
Ärzteschaft über die bestehendenAngebote ist eingeleitet
wordenund wird fristgerechtabgeschlossenwerdenkönnen.

Der Regierungsratteilt wie dargestelltdie Überlegungen,die
demPostulat zu Grundeliegen.Die notwendigenSchritte zu
dessenUmsetzung sind eingeleitetund schon weitgehend
umgesetzt,so dassder Regierungsratbereit ist, dasPostulat
unter gleichzeitiger Abschreibungentgegenzunehmen.

Die Kostenfür die BeantwortungdiesesPostulatsbetragen
Fr. 1'038.--.

Vorsitzender: Der Regierungsratist bereit, das Postulat
entgegenzunehmen. Er beantragt jedoch die gleichzeitige
Abschreibung. Weder der Überweisungnoch der Abschrei-
bung erwachsen Opposition. Das Postulat ist überwiesen
und gleichzeitig abgeschrieben. Das Geschäft ist damit
erledigt.

875 Begnadigungsgesuche; Kenntnisnahme der Be-
handlung einesGesuchesdurch Begnadigungskommissi-
on

Dr. Karl Frey, CVP, Wettingen,Präsident der Begnadi-
gungskommission: Die Begnadigungskommission hat am
27. August 2002 getagt und das einzige ihr zugewiesene
Begnadigungsgesuch behandelt. Diesesfällt in die Kompe-
tenz der Kommission.Gemäss§ 10 Abs. 2 des Dekretes
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über die Begnadigunggibt der Präsident der Begnadigungs-
kommissionohneweitereAngabendie Zahl der Entscheide
bekannt, welche die Begnadigungskommission in eigener
Kompetenzgefällt hat, mit dem Hinweis, dassder Grosse
Rat durch besonderenBeschlussden Entscheidüber ein
einzelnesodermehrereGesuchean sich ziehenkann. Macht
derGrosseRatvon diesemRechtkeinenGebrauch,bleibt es
beimEntscheid der Kommission.

Die Kommissionhat dasGesuch abgelehnt. Es handeltsich
um dasGesuchNr. 12, welches mit demBeschlussprotokoll
der Kommission auf der Staatskanzleiauflag.Es stellt sich
somit die Frage,ob der GrosseRat dieses Gesuchan sich
ziehen will, ansonstes beim Entscheid der Kommission
bleibt.

Vorsitzender: Ich habe keinen entsprechendenAntrag. Es
liegt keine Wortmeldung aus dem Plenum vor. Der Rat
nimmt Kenntnisvon diesemGeschäft.

876 Postulat Margri t Kuhn, SP, Wohlen, vom 5. M ärz
2002 betreffend Registrierung nichtehelicher Partner-
schaften; Rückzug

(vgl. Art. 442hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 22.Mai 2002:

Der Regierungsratlehnt das Postulatmit folgenderBegrün-
dung ab:

Die Postulantinverlangt vom Regierungsratdie Vorlage
eines Gesetzes zur Besserstellung nichtehelicher Partner-
schaftenim Kanton Aargau. Zur Begründungwird darauf
hingewiesen,dassimmer mehr MenschenohneTrauschein
dauerhaft zusammenleben und diesePartnerschaftenbezüg-
lich Dauer und Intensität einerEheoft in nichtsnachstehen
würden. Diese Partnerschaften sollten daher soweit als
möglichehelichenPartnerschaftengleichgestellt werden.

Grundsätzlichstehtesheterosexuellen Paarenfrei, zu heira-
ten und damit von denRechtsfolgender Ehezu profitierten.
Paare, die auf die Ehe verzichten, tun dies in aller Regel
freiwillig und bewusst.Die Gründefür einen solchenEnt-
scheidsind vielfältig undkönnen psychologischer,finanziel-
ler oderauchrechtlicher Natur sein.Der Regierungsrat sieht
deswegenkeinenAnlass,eine weitere Form der normierten
Partnerschafteinzuführen.

Im Übrigen hätte eine kantonale Form der registrierten
Partnerschaftfür heterosexuelle Paare bloss geringfügige
Wirkungen,denn die wesentlichenLebensbereichewerden
heute durch das Bundesrecht geregelt. Das Familienrecht,
das Sozialversicherungsrechtund die berufliche Vorsorge,
dasErbrecht, dasStrafrecht oderdas Ausländerrechtwerden
ausschliesslichoder zumindest grösstenteils vom Bund
festgelegt. Wo es um besondere Regelungenfür Partner-
schaftengeht, wird regelmässigan die zivilrechtliche Ehe
angeknüpft. Eine kantonale Form der Partnerschaft hätte
hier keinen Einfluss. Wenn schon eine weitere Form der
heterosexuellenPartnerschafteingeführt werdensoll, dann
müsstedies logischerweise auf Bundesstufe erfolgen. Im
Übrigen kanndavonausgegangenwerden,dassviele Paare,

die bisherausgrundsätzlichenÜberlegungendarauf verzich-
tet haben, ihrer Partnerschaft ein rechtliches Korsett zu
verleihen, auch eine andereForm der gesetzlichgeregelten
Partnerschaftablehnenwürden.

Eine Ausnahme bilden die gleichgeschlechtlichenPaare.
Ihnenist nachgeltendemRechtdie Eheverwehrt. Siehaben
nicht die Möglichkeit, zu heiraten.Der Regierungsrat unter-
stützt hier die AbsichtendesBundes,den gleichgeschlecht-
lichen Paaren eine eheähnlicheGemeinschaft zu öffnen. Im
November 2001 hat der Bundesrateinen Gesetzesentwurf
für ein Bundesgesetz über die registrierte Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare in die Vernehmlassung ge-
schickt. Der Regierungsrathat sich ebenfallsan dieser Ver-
nehmlassungbeteiligt und die mit dem Gesetzesentwurf
beabsichtigte Besserstellung gleichgeschlechtlicherPaareim
Grundsatzbegrüsst.

Zusammenfassend lehnt der Regierungsrat die Schaffung
registrierter Partnerschaften für heterosexuelle Paare ab,
weil er dieseals unnötig erachtetund weil eine kantonale
Form bloss geringfügige Auswirkungen hätte. Im Bereich
der gleichgeschlechtlichen Paare besteht ebenfalls kein
Handlungsbedarf, da der Bund voraussichtlicheine eidge-
nössischeLösungschaffenwird.

Die Kostenfür die Beantwortung diesesVorstossesbetragen
Fr. 1'145.--.

Vorsitzender: Der Regierungsrat beantragt, das Postulat
abzulehnen. Damit ist die Diskussionoffen.

Margrit Kuhn, SP, Wohlen: In der Beantwortungmeines
Postulatessagt der Regierungsrat,dassim Kanton nur ge-
ringfügige gesetzliche Änderungenvorgenommen werden
könnten.Es ist richtig, dassvielesauf Bundesebenegeregelt
wird. Aber ein wesentlichesElementkannauchvom Kanton
und zwar jetzt gleich geändertwerden.Die meistenlangjäh-
rigen,nicht ehelichenPaare heiratenschlussendlichausdem
ausschlaggebenden Grund, dass sie im Alter zunehmend
Unfällen und Krankheitsfällen ausgesetztsind. Ist eine
Partnerinoder ein Partner im Spital, dannist nicht sicher,ob
die wichtigste Person im Leben, eben der anderePartner
beispielsweiseauf die Intensivstation vorgelassen wird.
Auch für mich, die ich nun seit über 20 Jahrenmit dem
gleichen Partner zusammenbin, ist diese Vorstellung uner-
träglich! Letztlich zwingt der Regierungsratmit seiner un-
einsichtigenHaltung langjährigePaaredazu,dass sie gegen
ihren Willen doch nocheine Eheeingehen müssen!Das ist
aber bundesverfassungswidrig,denn dort steht in § 8, dass
niemand aufgrund seinerLebensform diskriminiert werden
darf. Dasist doch genauderFall hier. Sie,Herr Innenminis-
ter, nehmendie Bundesverfassungnicht für das,für wassie
steht und zwingen anderenihre eigeneLebenshaltungauf,
nämlich verheiratet zu sein! Im Übrigen gibt es auch im
Steuerrecht noch Handlungsbedarf, um Konkubinatspaare
noch besserzu stellen. Auch der Regierungsratkann aber
nochgescheiter werden!

Ich ziehe deshalbmein Postulat zurückund hoffe, dass sich
der Regierungsrat und seine Verwaltung in nächsterZeit
nochetwasweiterentwickeln! Esstehenweitere Änderungen
im Zivilstandswesenan. In gebe dem Regierungsrat noch
einmal eine Chance,diesefür viele Leute wichtige Ände-
rung dann einzuführen und hoffe, dassich das wenigstens
auf meinealtenTagenocherlebendarf!
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Vorsitzender: Die Postulantinzieht das Postulat zurück.Das
Geschäft ist damit erledigt.

877 Interpell ation Mar grit Kuhn, SP, Wohlen, vom
26. März 2002 betreffend neues Scheidungsrecht und
Aufsicht der Vormundschaftsbehörden; Beantwortung
und Erledigung

(vgl. Art. 528 hievor)

Antwort desRegierungsratesvom 26.Juni2002:

Vorbemerkungen:Die Interpellation verweist auf das vor
zwei Jahrenin Kraft getretene neue Scheidungsrecht und
bemängelt, dass die Bezirksgerichte zum Teil das neue
Recht unterschiedlichhandhaben würden. Ähnlichesgeltein
Bezug auf die Vormundschaftsbehörden.

Nachdem vorliegendin erster Linie die Organeder Justiz
betroffen sind, seiendiesdie Bezirksgerichteund dasOber-
gericht als rechtsanwendendeBehördenoder das Oberge-
richt als Oberaufsichtsbehörde im Vormundschaftswesen,
wurde die Interpellation auchdemObergericht zur Stellung-
nahme zugestellt. Dessen Stellungnahmeist in die Interpel-
lationsantwort integriert.

Zu Frage 1: Die Gerichte, so auchdie Bezirksgerichte,sind
von Verfassungs wegen in ihrer richterlichen Tätigkeit
unabhängig (Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung,BV). Der
ihnen vielerorts vom Gesetz eingeräumteErmessensspiel-
raum darf nicht durch Weisungeingeschränktwerden.Die
Bezirksgerichteberücksichtigen bei derGesetzesanwendung
nachMassgabeder UmständedeskonkretenEinzelfalles in
der Regel die Rechtsprechungder oberenInstanzen.Eine
gewisseVereinheitlichung zwischen den Bezirksgerichten
wird - wo dies möglich ist, ohnedie richterlicheUnabhän-
gigkeit zu tangieren- im AustauschzwischendenGerichts-
präsidenten an derenperiodischen Gerichtspräsidentenkon-
ferenzen angestrebt.Verbindliche Weisungen oder Vor-
schriften,wie derRichterzu einemkonkretenThema oderin
einem konkreten Verfahren materiell zu entscheiden hat,
könnendarausabernicht abgeleitet werden.

So können Vorgaben,in welchen Fällen und nachwelchen
Kriterien den Eltern die gemeinsame elterliche Sorge über-
tragenwerdenkannund soll, auchnicht auf dem Aufsichts-
weg mittels Weisungen aufgestellt werden. Dies ist allein
Aufgabe der Rechtsprechungim Einzelfall. Betroffene
Eltern,die sichin einemkonkretenVerfahrennicht mit einer
Entscheidungabfinden können, bleibt stetsder Rechtsmit-
telwegoffen. Die Rechtsprechungwird sich mit derAnwen-
dung des neuenScheidungsrechtsnach und nach zu den
verschiedenenNeuerungenäussern.Durch die Auslegung
und Rechtsfortbildung der Rechtsprechung(vor allem der
oberen Instanzen)wird von allein eine gewisseVereinheitli-
chung eintreten.

Das Obergericht hat sodann einen Gesetzesauftrag zur
Durchführung einer jährlichenWeiterbildungsveranstaltung
für die Richter und Richterinnen,Ersatzrichterund Ersatz-
richterinnen sowie Gerichtsschreiber und Gerichtsschreibe-
rinnen (§ 79 GOG). Es hat diesenAuftrag an die Inspekti-
onskommission delegiert (§ 32 Abs. 4 GOD). Diese lädt
jährlich zur sogenanntenRichtertagung ein. Dieses Jahr

widmet sich die Richtertagungdem Thema"NeuesSchei-
dungsrecht- eine Standortbestimmung"und dient damit der
Vertiefung der bereitsdurch das ObergerichtunddasDepar-
tement desInnernim Jahr1999durchgeführten Tagungder
Gerichtspräsidenten in Lenzburg zum neuen Scheidungs-
recht sowie der durch die Stiftung für die Weiterbildung
schweizerischer Richterinnen und Richter in Gerzensee
organisierten Veranstaltung zum neuen Scheidungsrecht.
Die diesjährige Richtertagung ist sodann als gemischte
Veranstaltungmit einemEingangsreferatundeinemzweiten
Arbeitsteil mit Workshops,die dem Erfahrungs- wie auch
Informationsaustausch dienen sollen, konzipiert. Diese
Veranstaltungwird Raumbieten,FragenundUnsicherheiten
im Zusammenhang mit der Anwendung des neuenSchei-
dungsrechts diskutieren zu können und gemeinsam nach
Lösungenzu suchen.Auch der Bereich der Kindesanhörun-
gen wird dabei thematisiertwerden,wobei die Bezirksge-
richte bereits heute Bestrebungen unternommenhaben,eine
gewisseEinheitl ichkeit in derVorgehensweiseeinzuführen.

Daneben wird laufend von weiteren Weiterbildungsmög-
lichkeitenGebrauch gemacht,so insbesonderevon universi-
tären Seminaren und Tagungen,welchesich mitunter an die
Praktiker(Richter und Richterinnen)wenden.

Zu Frage2: EinesolcheÄnderungist auszweierleiGründen
nicht geplant. Erstensist mit dem oben erwähnten Dekret
kein eigenständiger Erlassgeschaffen, sondern,gestütztauf
eine entsprechende Delegationsnorm (§ 439 der Zivilpro-
zessordnung, ZPO), direkt eine AnpassungderZivilprozess-
ordnung vorgenommenworden. Zu revidierenwäre somit
die Zivilprozessordnung und nicht das Dekret. Zweitens
besteht wederaus Sicht desObergerichtes noch desRegie-
rungsratesderzeit Handlungsbedarffür eine Teilrevisionder
Zivilprozessordnung, soweit der Vollzug des neuen Schei-
dungsrechts betroffen ist. Es kann diesbezüglich auf die
Antwort zu Frage 1 verwiesenwerden.

Zu denFragen3 und4: Die richterlicheUnabhängigkeitund
das Gewaltenteilungsprinzip verbieten es dem Regierungs-
rat, derartigeBestimmungen zu erlassen(vgl. die Antwort
zu Frage 1). Das Vormundschaftswesen steht unter der
Aufsicht der BezirksämterundderOberaufsicht desOberge-
richtes.DieseBehördensind im Rahmenihrer Aufsichtstä-
tigkeit für die gesetzeskonforme Anwendungder Bestim-
mungen über das Besuchsrechtoder das Sorgerechtdurch
die Vormundschaftsbehördenbesorgt.

Zu Frage5: Die Kammer für dasVormundschaftswesendes
Obergerichtserfüllt die ihr durch das Gesetzzugewiesene
Aufgabe.Die Frage einer Übertragungstellt sich für den
Regierungsrat nicht.

Zu Frage6: Das SchweizerischeZivilgesetzbuchnenntzwei
Arten von vormundschaftlichen Behörden, nämlich die
eigentliche Vormundschaftsbehördeund die Aufsichtsbe-
hörde (Art. 361 Abs. 1 ZGB). Statt einer Aufsichtsbehörde
könnendie Kantoneauch zwei Instanzender Aufsichtsbe-
hörde vorsehen(Abs.2 von Art. 361).

Wie der Kanton Aargau setzendie meisten Kantone zwei
Aufsichtsbehörden ein (untereund obereAufsichtsbehörde).
Es handeltsich dabei meist um Verwaltungsbehörden, bei
einigen Kantonen auch um Gerichte. Die Aufgaben der
Vormundschaftsbehörden und der Aufsichtsbehördenerge-
ben sich im Wesentlichen direkt aus dem Bundesrecht.
Daraus folgt, dassin den anderenKantonendasVormund-
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schaftsrechtähnlich vollzogenwird, wie im KantonAargau.
Die üblichenProbleme bei der Einführungvon neuemRecht
(Praxisbildung, einheitlicheRechtsanwendung)dürften auch
in anderenKantonenaufgetaucht sein.

Zu Frage 7: Nein, derzeit besteht kein Handlungsbedarf.
Wie bereitszu Frage1 ausgeführt, sind seitensdesOberge-
richts Bestrebungenim Gange, die Rechtsanwendungim
Bereich desneuenScheidungsrechts im Rahmen der verfas-
sungsmässigenMöglichkeiten zu harmonisieren bzw. zu
vereinheitlichen.

Im Übrigenkanndaraufhingewiesenwerden, dass derBund
eine Expertenkommissioneingesetzt hat, die sich mit der
Totalrevision des Vormundschaftsrechts befasst. Diese
Kommissionwird ihre Arbeiten demnächstabschliessenund
dem Bundesrat einen entsprechenden Bericht unterbreiten.
Es kann davon ausgegangen werden, dass, gestützt auf
diesenBericht, ein Vernehmlassungsentwurf ausgearbeitet
wird. Das neue, revidierte Vormundschaftsrecht wird mit
Sicherheit auch Anpassungendes kantonalen Rechts zur
Folge haben.Sollten sich im Laufe der Zeit wider Erwarten
Lückenim heutigen kantonalen Recht zeigen,könnendiese
anlässlichderentsprechenden Anpassungsarbeitengeschlos-
senwerden.

Die Kostenfür die Beantwortungdieses Vorstossesbetragen
Fr. 1'957.--.

Margrit Kuhn, SP, Wohlen: Eine weitere unzureichende,
defensiveund legalistische Beantwortung eines Vorstosses
durch den Regierungsratliegt hier vor uns, ein weiterer
Verweis auf eine mögliche Revision im Bundesrecht.Ich
weissnicht, wasder Regierungsrat machen würde,wenner
nicht immerwieder sagenkönnte, dassdasja jetzt dann vom
Bund an die Hand genommen wird und er von daherseine
Verantwortungabschiebenkann.

Zur Beantwortung dieser Interpellation: Der Regierungsrat
fragt die Aufsichtsbehörde,ob sie wohl ihre Arbeit macht.
Wollen wir wetten,dassdieseBehördesagt:Selbstverständ-
lich machenwir unsereArbeit. Das ist das Gleiche, wie
wenndie FDP demRegierungsratvorwirft, er regierenicht.
Was sagtdann wohl die Regierung? Sie sagt,dassei eine
Frechheitund behauptet, dasser ganz sicher regiert. Eine
Behörde zu fragen, ob sie vielleicht ihre Arbeit macht, ist
rhetorischer Art und bringt nichts,wie auchdie Antwort des
Regierungsratesnichts bringt. Das Obergerichtist ein Ge-
richt und keineVerwaltungsbehörde, abgesehendavon,dass
dasObergericht gar keineZeit hat,dieseAufgabeder Ober-
aufsicht desVormundschaftswesenswahrzunehmen.

In der Interpellation wird eine Qualitätssicherung im Be-
reich der Aufsicht über die Vormundschaftsbehördever-
langt. Der Regierungsrat siehtkeinenHandlungsbedarf und
hat sich nicht einmalbemüht,den Auftrag zu erteilen,dass
mandiesen Bereichgenauer anschaut. Muss manmit weite-
ren Todesfällen konfrontiert werden,bis endlich klar wird,
dassesReformen brauchtund die Abläufegeändertwerden
müssen?Ich nehmeeszur Kenntnis:Eswird nichtsgemacht
und auch in diesem Bereich stagniert der Kanton. Dann
muss ich halt meine eigenen Recherchen anstellen. Ich
erkläre die Beantwortung für ungenügend,abwehrend,
legalistischund unnütz und bin selbstverständlich mit der
Antwort nicht zufrieden!

Vorsitzender:Die Interpellantin ist von der Antwort nicht
befriedigt.DasGeschäftist damiterledigt.

878 Mot ion Vr eni Fr iker-Kaspar, SVP, Oberentfelden,
vom 30. Apri l 2002 betreffend Schaffung der Rechts-
grundlagen, die den Einkauf des Verkehrsunterric htes
bei der Kantonspolizei durch die Gemeinden ermögli-
chen; Überweisungan den Regierungsrat

(vgl. Art. 579hievor)

AntragdesRegierungsratesvom 21.August 2002:

Der Regierungsrat ist bereit, die Motion mit folgender Er-
klärungentgegenzunehmen:

1. Mit der Motion wird die Schaffung von rechtlichen
Grundlagengefordert, die den Einkauf desVerkehrskunde-
unterrichtes der Kantonspolizei durch die Gemeindenauch
in Zukunft ermöglichen.

DieserechtlichenGrundlagenbestehengrundsätzlichbereits
heute. Im Rahmen von Verbesserungsmassnahmen zur
VerringerungdesDefizits desrollenden Finanzplans2000-
2004 beschloss der Regierungsratim Herbst 2000 unter
anderem eine Revision von § 26 der Verordnungüber die
Steuern,Abgaben und Gebührenim Strassenverkehr(SAR
711.110). Seit dem 1. Januar2001 werdenden Gemeinden
für die Leistungen der kantonalenVerkehrserziehungsgrup-
pe Fr. 100.-- pro Einsatzstundeund Instruktionsperson
verrechnet. Mi t dieser Massnahmekonnte eine Rechts-
gleichheit gegenüberden Städtenund Gemeinden, die den
Verkehrsunterricht in eigenerRegie und auf eigeneKosten
durchführen, erreicht werden.Unmittelbar mit der Einfüh-
rung der Verrechnungverzichteten siebenGemeindenauf
den Unterricht durch die Kantonspolizei.Da aberder Ver-
kehrsunterricht in denLehrplänender Volksschulevorgese-
hen ist, musser grundsätzlichanallenSchulenin geeigneter
Form angeboten werden,sei dies mit eigenenoder mit be-
auftragtenKräften.

Die Verkehrserziehungsgruppe der Kantonspolizeiunter-
richtet zur Zeit in 209 Gemeindenan Kindergärtenund
Schulender Unter-, MittelstufensowieteilweiseOberstufen.
In 22 Gemeinden wird der Verkehrsunterrichtin den Kin-
dergärten und Schulen ohne Beizug der Kantonspolizei
durchgeführt.

2. Der GrosseRat beschloss am 25. Juni 2002 im Rahmen
der Beratungen des Gesamtberichts "Polizeiliche Sicher-
heitsarchitektur Aargau (Projekt Horizont 2003)" unter
anderemfolgende Leitsätze:

Leitsatz3: Gemeindepolizei

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterhalten die Gemeinden
Polizeikräfte, sei es alleine oder im Verbundmit anderen
GemeindenoderdurchEinkauf bei der Kantonspolizei.Die
Ausbildung und Standardsder Gemeindepolizei werden
durchdenKanton festgelegt.

Leitsatz5: Einkauf von Leistungenbei derKantonspolizei

Die Gemeinden können gegenkostendeckendeAbgeltung
Leistungender Kantonspolizei zur Erfüllung der lokalen
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Sicherheit beziehen. Grundlage bildet eine mehrjährige
Vereinbarung mit dem Kanton. Es können qualifizierte
Dienstleistungenin Form von Paketen eingekauft werden.
Der Einkauf setztvoraus, dassder Kantonspolizeidie not-
wendigenzusätzlichenRessourcen bewilligt werden.

Gemäss den Beratungenzu "Horizont 2003" gehört der
Aufgabenbereich "Verkehrserziehungin den Kindergärten
und Schulen" zum Katalog der "Lokalen Sicherheit" und
fällt damit in die primäreZuständigkeitder Gemeinden.Als
Teil des"Pakets2" der Aufgabengemässder Liste "Lokale
Sicherheit" soll jedoch die Verkehrserziehungbei der Kan-
tonspolizei eingekauft werden können, allerdings nach
Leitsatz5 im Rahmendes gesamten Paketsund gemässden
verfügbarenRessourcenderKantonspolizei.

Nach dem Abschluss der Beratungen zum Gesamtbericht
"Horizont 2003" sind im DepartementdesInnerndie Arbei-
ten für die Ausarbeitung eines neuen"Gesetzesüber die
öffentliche Sicherheit (Polizeigesetz)" aufgenommenwor-
den. GemässdemvorläufigenZeitplan sollte die Vernehm-
lassungzu einem Gesetzesentwurf im Verlauf des Jahres
2003 durchgeführt werden können. Mit Inkrafttreten des
Gesetzesist frühestensper2005zu rechnen.Bis zur Geltung
von Zusammenarbeitsvereinbarungen zwischen der Kan-
tonspolizei und den interessierten Gemeindendürfte darauf
ein weiteresJahr vergehen.

Die Kosten für die Bearbeitung dieseVorstossesbetragen
Fr. 1'389.--.

Vorsitzender:Der Regierungsrat ist bereit, die vorliegende
Motion entgegenzunehmen. Es liegt ein Antrag auf Diskus-
sionvor.

Vreni Friker-Kaspar, SVP,Oberentfelden: Die Beantwor-
tung desRegierungsrates ist nicht im Sinneder Motion und
entspricht auch nicht den Bedürfnissender 209 Einkäufer-
gemeinden.Deshalb beantrage ich Diskussion. Ich bitte Sie,
meinemAntragzuzustimmen!

Vorsitzender:Ein Gegenvotumist zulässig. Es liegt keine
Wortmeldung ausdemPlenumvor.

Abstimmung:

Dem Antrag auf Diskussionwird mit 95 Stimmen gegen
einekleineMinderheit zugestimmt.

Vreni Friker-Kaspar,SVP, Oberentfelden: Ich dankeIhnen,
dassSie Diskussiongewährt haben.In denErklärungender
Motion wird der Rückgangder Nachfrage mit der Einfüh-
rung der Verrechnungdes Unterrichtes der Kantonspolizei
an die Gemeinden begründet. Ich erlaubemir, dem zu wi-
dersprechen.Gemässmeinen Informationen ist der Rück-
gang nicht auf die Verrechnungzurückzuführen, sondern
darauf, dass diese Gruppe im Jahre 2000 von 5 auf 4
Instruktoren reduziert wurde. Durch den Weggang von
einem Verkehrsinstruktor mussten die verbleibenden 4
Instruktoren 21 Fahrradprüfungen mehr durchführen und 51
Schulenmusstenneueingeteilt werden!

Wenndie zuständigenVerantwortlichenderVerkehrspolizei
ehrlich sind, werdensie zugeben, dasssie bereits mehrmals
neue oderzusätzlicheAnfragenvon Gemeindevertretern, die
ihren Verkehrskundeunterricht erweitern wollten, ablehnen
mussten. DieseErfahrunghabeich persönlich, damalsnoch
im Amt alsSchulpflegerin,selber machenmüssen.

Die Nachfrage nach professionellerVerkehrserziehungist
nach wie vor sehr gross und nimmt sogar stetig zu! Der
Grund dafür liegt nicht alleineim laufendsteigendenMoto-
risierungsgrad, der jedesJahrzu Mehrverkehrauf den Aar-
gauer Strassen führt. Dieserwird gemässPrognosenauchin
dennächsten10 Jahrenum10-20 % zunehmen.

Ein weiterer Grunddafür ist REGOS.Die Regionalisierung
der Oberstufe hat nicht nur Auswirkungenauf denSchulbe-
trieb, sondern bringt auch einen grösserenAustauschvon
Oberstufenschülern zwischenden Gemeindenmit sich. Sie
begebensich mehrheitlich per Velo von einem Dorf zum
anderen. In zahlreichen betroffenen Gemeinden, wie bei-
spielsweiseHunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim -
um nur einige beim Namenzu nennen - fordertenbereits
zahlreiche Eltern präventive Sicherheitsmassnahmen.Heute
weichendie Velofahrerauf der Seetalstrasse- nicht ganz
gesetzeskonform - oft auf dasTrottoir aus. Man habesogar
überlegt, ob eine Trottoirlösung infrage käme; diese habe
sich aber als ungünstig erwiesen.Punkto Sicherheitbringe
es mehr, wennder Radfahrerauf einemStreifen fahre, statt
auf dem Trottoir, welcheser dann plötzlich verlasse. Man
hat sich Gott sei Dank für die versuchsweiseEinführung
einer Kernfahrbahnentschieden.

Beweisenwir Mut! Es kämenämlich niemandauf die Idee,
an der Notwendigkeit der Sondereinheit"ARGUS" zu zwei-
feln. Sie wird auch nicht zwecksSicherungder Beibehal-
tung in ein Paket gepackt,dasman gemässLeitsatz 5 von
Horizont 2003 einkaufen kann. Wir alle wissen,dassman
nur das gesamte Paket, und nicht Teile daraus,einkaufen
kann.

Die VerkehrserziehungsgruppederKapounterrichtetzurzeit
in 209 Gemeinden. Lediglich in 22 Gemeinden wird der
Verkehrsunterricht ohneBeizugderKapodurchgeführt.Wir
wissen alle heute schon,dassniemals 209 Gemeindendas
Paket 2 einkaufen werden.Das würde auch ganz und gar
nicht denWünschendesHerrnInnendirektorsentsprechen.

Deshalb fordere ich ganz konkret, dass die überwiesene
Motion so umgesetzt wird, dassder alleinige Einkauf der
Verkehrserziehungsgruppemöglich ist. Mit anderenWorten,
dassdie Verkehrserziehungnicht im Paket2 integriertwird!
Die Stunden werden bereits heute zu Fr. 100.--
/Stunde/Mann verrechnet. Ein Erhöhungsantragliegt auf
GrundeinerNachkalkulation bereits vor.

Ich forderenichts Neues!Ich bitte Sie lediglich, mindestens
dasbeizubehalten,waswir bereits haben:

1. Es existiert zur Zeit eine Gruppe Verkehrserziehung,
bestehend aus4 Kantonspolizisten.

2. Jeder Instruktor hat einenOmegaKombi, ausgerüstetmit
Hellraum- und Diaprojektor, Leinwand und sämtlichem
Schulungsmaterial, dasan die Schülerschaftund Lehrkräfte
abgegebenwird.

3. Es sind 2 komplett ausgerüstete Anhängervorhanden,
welche alles notwendige Material, wie Pylonen,Triopane,
Richtungspfeile, Schülerwesten und vieles andere mehr
beinhalten.

Machen wir also einen Schritt vorwärts: Machenwir die
Verkehrserziehungsgruppe der KAPO Aargau zur 2.
ARGUS,dasheisst zur Arbeitsgruppefür U wie Unfallver-
hütungund S wie Sicherheitim Strassenverkehr!



17. September2002 Art. 878

1286

Ich weiss, dass die Verkehrserziehungkeine Kernaufgabe
der KAPO ist. Die Sicherheit unsererJugendim Strassen-
verkehr muss uns aber diese Dienstleistung wert sein. Es
liegt an uns Erwachsenenfür die entsprechendePrävention
zu sorgen und die schwächsten Verkehrsteilnehmerbest-
möglichst zu schulen, nämlich mit gut ausgebildetemPerso-
nal,überwelchesunsere Kantonspolizei bereits verfügt!

Ich dankeIhnenfür ihre Aufmerksamkeit unddie Unterstüt-
zung der Motion in meinemSinne!

Rolf Urech, FP, Hallwil: Die vorliegendeMotion zeigt auf,
wo dasProblemliegt: Horizont 2003 wird noch einiges zu
diskutierengeben.Wir werden gezwungen,Leistungen,die
wir bis heuteangeboten hatten wegen den Ressourcen,die
uns fehlen zu streichen. Das ist uns klar. Aber ich glaube,
beim Verkehrsunterricht ist es der falsche Ort zu sparen.
Man müsste vielleicht auch schauen, zusammenmit dem
Departement des Innern und dem Erziehungsdepartement,
dasProblem Verkehrsunterricht anzugehen! Sie wissen wie
es funktioniert: Die Kindergärtner oder die Erstklässer ge-
hen geschützt vom Polizisten über den Fussgängerstreifen.
Sielernen,zu schauen.DasmachtEindruck,wennihnendas
von einemPolizistengezeigt wird.

Mit 10 Jahrenmachen sie eineFahrradprüfung.Die Kinder
fahrengeordnet,haltendie Handschönraus, schauenzurück
usw. Am nächstenTag wird wieder über den Stoppgerast
mit ihrenBikes,eshat alsonichtsgebracht.Es brauchtmehr
Erziehung. Es gehört von mir aus sogar quartalsmässig in
ein Schulfach, damit die Kinder auf die heutigeVerkehrssi-
tuationangepasstunterrichtet werden.

Ein tragischerFall ist am2. September passiert. Ein 9 jähri-
gerKnabeist mit demVelo gestürzt, hatdenKopf aneinem
LKW angeschlagenund ist verstorben,weil er nicht ausge-
bildet war, mit dem Fahrrad auf einer schmalen Strasse zu
fahren.Er ist auf dem Gehweg gefahren unddagestürzt. Der
LKW konnte nichts dafür. Aber es ist mangelnde Ausbil-
dung. Die Kinder wissen noch nicht, wie sie sich auf der
Strasseverhaltenzu müssenundwir habendasGefühl, dass
2 Mal ausreichen,um diese Ausbildung zu machen.Die
Kernaufgabeder Kapo ist nicht Verkehrserziehung,sondern
Unfälle aufzunehmen.Aber ich kann Ihnen garantieren: Es
gibt keinenPolizeibeamten, der gernean einen Unfall geht,
wo verunfallte Kinder involviert sind! Probieren wir doch,
Nägel mit Köpfen zu machen und das Paketso geschnürt
wird, dassder Verkehrsunterricht zu Vollkosten eingekauft
werdenkann! Ich bitte Sie, die Motion im Sinne von Frau
Friker zu bewertenundzu überweisen!

Vorsitzender:Es liegt keineWortmeldungausdemPlenum
vor.

Regierungsrat Kurt Wernli: Verkehrserziehung an den
Schulen und in Kindergärten ist eine wichtige Sache. Ich
denke, es ist unbestreitbar notwendig, dass dieseVerkehrs-
erziehung auch stattfindet und die Voraussetzungendazu
geschaffen werden. Dasist nicht Gegenstandder Auseinan-
dersetzung, die wir hier führen. Es ist letztlich - und ich
komme nicht drumherum- eine Ressourcenfrageund die
Frage,was wollen wir zuerst,nämlich der Polizei denAuf-

trag erteilen,sie solle dasund jenestun und danndie ent-
sprechenden Ressourcenschaffen oder, wie Siees beschlos-
sen habenin den Leitsätzen-, dasswenneingekauftwerden
soll, zuerstdie entsprechendenRessourcengeschaffen wer-
denmüssen.

Jetzt sind wir wieder soweit: Wir hattenum 14.00Uhr eine
Besprechung mit dem Stadtammann von Aarau über die
Problematik der Situation am BahnhofplatzAarau. Forde-
rung: Mehr Polizei! Wir hattenvor 8 TageneineAuseinan-
dersetzung um die häusliche Gewalt. Problematik, wie sie
sich präsentiert im Kanton AargaunachSchöftland. Forde-
rung: Mehr Polizei! Ich kanneinfachnicht zaubernund wir
haben einemomentaneSituation,die unterdemSollbestand
liegt bei der Kapo Aargau. Ich mussdashalt immer wieder
sagen: Auch der SollbestandderKapo Aargau ist weit unter
dem schweizerischen Durchschnitt. Wenn dann in einem
Bereichjemand wegfällt, ein Verkehrsinstruktorist in Pen-
sion gegangen, dann kannich diesennicht einfachersetzen.
Ich kann ihn nur ersetzen, indemich ihn an einemanderen
Ort abziehe. Das ist eine Prioritätenfrageund eine Füh-
rungsaufgabe.Da könnenSie mir vorwerfenund sagen,ich
müsse halt die richtigen Prioritäten setzen.Wir tun das.
Aber wir könnenauch keineWunderbewirken. Wir müssen
mit denvon Ihnengewährten Mitteln auskommenunddem-
entsprechendsetzen wir diePrioritäten!

Es ist nun wirklich so, das hat auch Frau Friker bestätigt,
dass die Verkehrserziehung eine prioritäre Aufgabe der
Gemeindenist und nicht desKantons.Es ist keineKernauf-
gabe der Kapo. Es ist eineEinkaufslösung,sofern die Vor-
aussetzungen gegeben sind. Das sagenwir in der Motions-
beantwortung. Die Voraussetzungen,dass man das jetzt
wiederherausbricht undsagt:Selbstverständlich,essoll jede
Gemeinde frei entscheidenkönnen, ob sie einkaufenwill
oder nicht, die geht so nicht! Wenn Sie daswieder wollen,
dass man wieder irgendeinen Bereich herausbrechen und
einkaufenkann, ohne dassman die Ressourcenzur Verfü-
gung stellt, dann weigereich mich - ich gebedasoffen zu -
diesenAuftrag entgegenzunehmen,weil dann am nächsten
Dienstagein Vorstosskommt, wir hättendiesenBereich der
Polizei vernachlässigt,wenn irgendwo wieder ein Ereignis
aufgetretenist, das selbstverständlich mangelsnötiger Res-
sourcen mit der nötigen Aufmerksamkeit hätte bedacht
werdenmüssen!

Das sind die Gründe,weshalbdie Regierung sagt, wir sind
einverstandenmit der Einkaufslösung,aber es muss im
Rahmenvon Horizont 2003gemässdiesem Leitsatzvollzo-
gen werden. Wenn Sie diesenBaustein jetzt wieder heraus-
brechen, umgehen Sie selbst ihren eigenen Leitsatz. In
diesemSinnebitte ich, die Motion zu überweisen, aber unter
diesenAspekten!

Vorsitzender:Die Überweisung der Motion ist unbestritten.
Sie ist überwiesen.

Damit sind wir am EndedieserSitzung. Ich wünsche allen
einenschönenAbend! Die Sitzungist geschlossen.

(SchlussderSitzung: 17.00Uhr.)

________________________________________________


